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2 Teilgutachten Landschaftsbild 

2.1 Aufgabenstellung 
Gegenstand des vorliegenden Teilgutachtens ist die Bewertung der Umweltauswirkun-
gen des geplanten Windparks auf den Fachbereich Landschaftsbild. 

Gemäß dem Schreiben der RU4 (Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Umweltrecht) 
werden für den Fachbereich Landschaftsbild folgende Fragestellungen für die Bau- und 
Betriebsphase untersucht: 

• „Wird das Landschaftsbild / der Erholungswert der Landschaft durch Flächeninan-
spruchnahme für das Vorhaben beeinträchtigt? Wie wird diese Beeinträchtigung 
aus fachlicher Sicht bewertet? 

• Wird das Landschaftsbild / der Erholungswert der Landschaft durch Zerschneidung 
der Landschaft beeinträchtigt? Wie wird diese Beeinträchtigung aus fachlicher 
Sicht bewertet? 

• Wird das Landschaftsbild / der Erholungswert der Landschaft durch visuelle Stö-
rungen beeinflusst? Wie wird diese Beeinträchtigung aus fachlicher Sicht bewer-
tet?“ 

Anmerkung: Der Erholungswert der Landschaft wird im Teilgutachten Frei-
zeit/Erholung/Fremdenverkehr bewertet. 

2.2 Rechtliche Grundlagen 

2.2.1 UVP-Gesetz 2000 

Für Windparks mit mindestens 20 Anlagen bzw. ab 20 MW besteht eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfungspflicht im vereinfachten Verfahren (in schutzwürdigen Gebieten bereits 
ab 10 Anlagen oder 10 MW, Einzelfallprüfung, siehe UVP-G 2000, Anhang 1 Ziffer 6 lit 
a und b). Wenn ein UVP-Verfahren durchgeführt wird, kommt es zur Verfahrenskon-
zentration, d.h. dass alle anderen Verfahren im Zuge des UVP-Verfahrens abgehandelt 
werden. 

Gemäß § 17 UVP-Gesetz 2000 gelten u.a. folgende Genehmigungsvoraussetzungen: 

„(2) Soweit dies nicht schon in anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehen 
ist, gelten im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge zusätzlich nachstehende 
Genehmigungsvoraussetzungen: 

1. Emissionen von Schadstoffen sind nach dem Stand der Technik zu begrenzen, 

2. die Immissionsbelastung zu schützender Güter ist möglichst gering zu halten, wobei 
jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die 

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonstige 
dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 

b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursachen, 
jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- oder 
Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder 

c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinne des § 77 
Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen, 

3. Abfälle sind nach dem Stand der Technik zu vermeiden oder zu verwerten oder, 
soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ordnungsgemäß zu entsorgen.“ 

… 

„(5) Ergibt die Gesamtbewertung, dass durch das Vorhaben und seine Auswirkungen, 
insbesondere auch durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Verlagerungen, unter 
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Bedachtnahme auf die öffentlichen Interessen, insbesondere des Umweltschutzes, 
schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die durch Auflagen, 
Bedingungen, Befristungen, sonstige Vorschreibungen, Ausgleichsmaßnahmen oder 
Projektmodifikationen nicht verhindert oder auf ein erträgliches Maß vermindert werden 
können, ist der Antrag abzuweisen. Im Rahmen dieser Abwägung sind auch relevante 
Interessen der Materiengesetze oder des Gemeinschaftsrechts, die für die Realisierung 
des Vorhabens sprechen, zu bewerten.“ 

2.2.2 NÖ Naturschutzgesetz 2000 

Gemäß § 7 NÖ Naturschutzgesetz sind Windparks bewilligungspflichtig: 

„(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 ist zu versagen, wenn 

1. das Landschaftsbild, 

2. der Erholungswert der Landschaft oder 

3. die ökologische Funktionstüchtigkeit im betroffenen Lebensraum 

nachhaltig beeinträchtigt wird und diese Beeinträchtigung nicht durch Vorschreibung 
von Vorkehrungen weitgehend ausgeschlossen werden kann.“  

Die Gesetzeslage des NÖ Naturschutzgesetzes, das besagt, dass Bewilligungen von 
Windenergienanlagen zu versagen sind, wenn das Landschaftsbild nachhaltig 
beeinträchtigt wird und diese Beeinträchtigung durch Vorschreibungen von 
Vorkehrungen nicht weitgehend ausgeschlossen werden kann, führt dazu, dass 
Windenergieanlagen vorrangig in technogen vorbelasteten gering sensiblen 
Landschaftsräumen errichtet werden.  

2.2.3 Öst. Judikatur in Leitsätzen 

VwGH 25.03.1996, 91/10/0119, NÖ NatSchG.: 

„Liegen im Zuge der Beurteilung der Eingriffswirkung eines Vorhabens auf das Land-
schaftsbild (hier nach § 4 (5) NÖ NatSchG 1977 idF LGBl 5500-3) Blickpunkte vor, die 
auf öffentlichen von sehr vielen Menschen benützten Verkehrsflächen liegen, genügt 
es, die Eingriffswirkung ausgehend von diesen der Öffentlichkeit zugänglichen und 
stark frequentierten Blickpunkten zu beurteilen (Hinweis E 6.8.1993, 89/10/0119). Die 
Behörde ist in diesem Fall nicht verpflichtet, von allen möglichen Blickpunkten aus und 
in diesem Sinne umfassend das Ausmaß einer allfälligen Störung des Landschaftsbil-
des zu prüfen.“ 

VwGH 20.9.2012, 2011/10/0024, Sbg NaturschutzG.:  

Antrag auf Erteilung einer nachträglichen naturschutzrechtlichen Bewilligung einer 
Erdgassonde 

Für die erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes genügt es, dass das 
Vorhaben von zumindest einem Blickpunkt eine erheblich beeinträchtigende Wirkung 
nach sich zieht. Die erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbilds wurde auf eine 
ausreichende Landschaftsbeschreibung gestützt. „Ersatzleistungen“ nach § 3a Abs 4 
Sbg NSchG als Ausgleich für die zu erwartende Beeinträchtigung des geschützten 
Rechtsguts sind nur Natural- und keine Geldleistungen. 

VwGH 26.06.2014, 2011/10/0151, Oö Natur- und LandschaftsschutzG.:  

Im Zusammenhang mit der Beurteilung der Veränderung des Landschaftsbildes durch 
ein Vorhaben 

Für die Beurteilung, ob und in welchem Ausmaß ein Vorhaben eine Veränderung des 
Landschaftsbilds mit sich bringt, sind nicht einzelne Blickpunkte maßgeblich. 
Entscheidend ist vielmehr, ob sich das „von jedem möglichen Blickpunkt“ aus 
ergebende Bild der Landschaft verändert. Für die Annahme eines „Eingriffs in das 



Windpark Gnadendorf - Stronsdorf 
Teilgutachten Landschaftsbild 

 

Knoll  Planung & Beratung  9 

Landschaftsbild“ iSd § 3 Z 2 Oö Natur- und LandschaftsschutzG genügt bereits die 
maßgebliche Veränderung des Landschaftsbilds von einem möglichen Blickpunkt aus. 

 

Hierbei ist auf die Erkenntnis des VwGH vom 25.03.1996 (Geschäftszahl 91/10/0119) 
hinzuweisen, welche lediglich von stark frequentierten Blickpunkten ausgeht. 

2.3 Begriff Landschaftsbild 
Weder im UVP-Gesetz noch in den Landesgesetzen von Niederösterreich finden sich 
klare Begriffsbestimmungen zum Begriff „Landschaftsbild“. 

Gemäß DNR (2012)1 ist das Landschaftsbild das vom Menschen wahrnehmbare Er-
scheinungsbild einer Landschaft. Es verkörpert die Gesamtwirkung der für den Men-
schen mit dessen Sinnen wahrnehmbaren Merkmale und Eigenschaften von Natur und 
Landschaft. Da der wahrnehmende Mensch individuell ist, demzufolge seine Wahrneh-
mung und Wertung ebenfalls speziell sind, ist auch das wahrgenommene Landschafts-
bild einmalig und damit unabhängig von den objektiv vorhandenen Elementen der 
Landschaft. Vor diesem Hintergrund berufen sich die Gerichte auf den „für ästhetische 
Eindrücke offenen Betrachter”. 

Die europäische Landschaftskonvention (2000)2 definiert im Art. 1a Landschaft als “ein 
vom Menschen als solches wahrgenommenes Gebiet, dessen Charakter das Ergebnis 
des Wirkens und Zusammenwirkens natürlicher und / oder anthropogener Faktoren ist”.  

Im deutschen Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wird nicht direkt vom Land-
schaftsbild gesprochen, sondern es wird als Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur 
und Landschaft um- bzw. beschrieben.  

Im NÖ Leitfaden3 wird das Landschaftsbild folgendermaßen definiert: Das Land-
schaftsbild beruht auf der subjektiven visuellen Wahrnehmung der objektiv vorhande-
nen Landschaftsgestalt bzw. Landschaftsstruktur. Die Landschaftsgestalt selbst ist das 
dreidimensionale Anordnungsmuster von für sich erkennbaren, einzelnen Landschafts-
elementen. 

2.4 Verordnung über ein Sektorales Raumordnungsprogramm 
über die Windkraftnutzung in NÖ 

Das Ziel dieses Raumordnungsprogrammes ist die Festlegung von Zonen für die Wind-
kraftnutzung, die die Aufstellung einer genügenden Anzahl von Windkraftanlagen er-
möglicht, um die Ziele des NÖ Energiefahrplanes 2030 zu erreichen. Bei der Festle-
gung dieser Zonen für die Windkraftnutzung war insbesondere auf die im NÖ Raum-
ordnungsgesetz 2014 normierten Abstandsregelungen zu windkraftsensiblen Wid-
mungsarten, auf die Interessen des Naturschutzes, der ökologischen Wertigkeit des 
Gebietes, des Orts- und Landschaftsbildes, des Tourismus, des Schutzes des Alpen-
raumes, auf die Netzinfrastruktur, auf die Erweiterungsmöglichkeiten bestehender 
Windparks sowie auf eine regionale Ausgewogenheit Bedacht zu nehmen. Gebiete mit 
wesentlichen Vorbehalten gegen die Windkraftnutzung wurden so ausgeschieden. Die 
lokalen Schutzinteressen und die konkrete Standortbestimmung der Windkraftanlagen 
sind nachwievor Gegenstand des Widmungsverfahrens auf Gemeindeebene. Die Wid-
mungsart "Grünland-Windkraftanlage" darf allerdings nur in den § 20-Zonen festgelegt 

                                                           
1 DNR DEUTSCHER NATURSCHUTZRING (2012): Grundlagenarbeit für eine Informationskampagne "Umwelt - und 
naturverträgliche Windenergienutzung in Deutschland (onshore )”- Analyseteil, gefördert vom Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; www.wind-ist-kraft.de/wp-content/uploads/DNR-Windkraft-Grundlagenanalyse-
2012.pdf 
2 EUROPARAT (2000): Europäisches Landschaftsübereinkommen; SEV - Nr.: 176 
3 EDELBAUER J. ET AL. (2005): Leitfaden für die Beurteilung der Auswirkungen von Eingriffen auf das Landschaftsbild. 
Eine Hilfestellung für die Praxis. Arbeitskreis Landschaftsbild. Amt der NÖ Landesregierung. 
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werden. Darauf aufbauend sind die Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. die materien-
rechtlichen Bewilligungsverfahren für das Windkraftprojekt durchzuführen. 

2.5 Technische Möglichkeiten zur Bewertung der Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes 

Fotomontagen und/oder 3D-Visualisierungen: 

Zur Bewertung der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind Fotomontagen 
und/oder 3D-Visualisierungen sinnvoll. Die Vorteile der Fotomontage gegenüber der 3D 
- Visualisierung sind die sehr hohe Visualisierungsqualität und der geringe Einsatz von 
Hard- und Software. Nachteilig sind die geringere Dimensionierbarkeit geplanter Objek-
te, die fehlende Flexibilität der Betrachterstandorte sowie der höhere Arbeitsaufwand 
durch Vor-Ort-Begehungen. Beide Verfahren der Visualisierung können zur erhöhten 
Transparenz und Akzeptanz der Entscheidungen beitragen. 

Sichtbarkeitsanalysen: 

Zur Bewertung der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ist zudem eine Sichtbar-
keitsanalyse sinnvoll. Hierfür wird auf Basis eines Höhen-/Gelände-
/Landschaftsmodells eine Sichtraumkarte erstellt, auf welcher sichtbeeinträchtige und 
sichtverschattete Bereiche dargestellt sind. 

2.6 Beurteilungsmethodik 

2.6.1 Untersuchungsraum 

Der für das Schutzgut Landschaftsbild relevante Untersuchungsraum ist vorrangig 
durch die visuelle Wirkzone von Windenergieanlagen definiert und wird mit einem Ra-
dius von 10 km um die Windenergieanlagen begrenzt und in 3 Zonen unterteilt: 

Nahwirkzone:   0,0 bis 1,2 km 

Mittelwirkzone:   1,2 bis 5,0 km 

Fernwirkzone:   5,0 bis 10,0 km  

Der Bereich der Nahwirkung entspricht dem im NÖ Raumordnungsgesetz angegebenen 
Mindestabstand von 1.200 m zu gewidmetem Wohnbauland. 

Die Sichtbarkeit auf Distanz ist extrem wetterabhängig und die Erfahrungen der letzten 
Jahre mit Windenergieanlagen zeigen, dass ab ca. 10 km keine relevanten visuellen 
Störungen mehr zu erwarten sind. Innerhalb eines Radius von 10 km sind durch die 
zunehmend geringere Sichtbarkeit der Windenergieanlagen die wesentlichen Eingriffs-
wirkungen abgedeckt. Außerhalb der Fernwirkzone in über 10 km Entfernung ist eine 
Relevanz allenfalls noch für besonders sensible Schutzobjekte gegeben, wobei darauf 
hinzuweisen ist, dass eine Wahrnehmbarkeit nur mehr bei ausgewählten Wetterlagen 
gegeben ist.  

2.6.2 Ermittlung der Eingriffserheblichkeit 

Die Methode zur Beurteilung der Auswirkungen des Windparks auf das Schutzgut 
Landschaftsbild orientiert sich an der Methode d. ökologischen Risikoanalyse: 

1. Ermittlung der Sensibilität der Landschaft (Bestandsbewertung) 

2. Ermittlung der Eingriffsintensität des Vorhabens (Stärke der Einwirkungen): Analy-
se der Wirkungen des geplanten Vorhabens mittels definierter Wirkfaktoren. Die 
Wirkungen des Vorhabens werden entsprechend der Fragestellung der Behörde 
mittels folgender Wirkfaktoren bewertet: Flächeninanspruchnahme, Visuelle Stö-
rungen, Zerschneidung der Landschaft 

3. Ermittlung der Eingriffserheblichkeit: Die Bewertung der Eingriffserheblichkeit des 
Vorhabens auf den Fachbereich Landschaftsbild erfolgt verbal beschreibend über 
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die Verknüpfung der Sensibilität der Landschaft mit der Eingriffsintensität des Vor-
habens. 

Tabelle 1: Ermittlung der Eingriffserheblichkeit 

Eingriffserheblichkeit (E) 
Eingriffsintensität 

gering mäßig hoch 

Sensibilität 

gering E vernachlässigbar (sehr 
gering) E gering E mäßig 

mäßig E gering E mäßig E hoch 

hoch E mäßig E hoch E sehr hoch 

 

Eine mäßige Eingriffserheblichkeit wird mit „Vertretbaren Auswirkungen“ gemäß 
RVS 04.01.11 „Umweltuntersuchung“ gleichgesetzt. 

Eine hohe Eingriffserheblichkeit wird mit „Wesentlichen Auswirkungen“ gemäß 
RVS 04.01.11 „Umweltuntersuchung“ gleichgesetzt 

Eine sehr hohe Eingriffserheblichkeit wird mit „Untragbaren Auswirkungen“ ge-
mäß RVS 04.01.11 „Umweltuntersuchung“ gleichgesetzt. 

Gemäß RVS 04.01.11 „Umweltuntersuchung“ gilt:  

„Dabei gilt, dass positive, nicht relevante, geringfügige und vertretbare Auswirkungen 
als verträglich, wesentliche Auswirkungen aber nur unter bestimmten Voraussetzungen 
als verträglich eingestuft werden. Untragbare Auswirkungen bei einem Schutzgut füh-
ren ausnahmslos zur Einstufung (umwelt)unverträglich. Die Einschränkung unter be-
stimmten Voraussetzungen ist so zu verstehen, dass in der Zusammenschau aller 
Fachgebiete ein Abwägungsprozess (z.B. nur ein Schutzgut punktuell betroffen, Entlas-
tungswirkungen des Projektes deutlich größer als Belastungen, öffentliches Interesse) 
durch die Umweltkoordination durchzuführen ist. So können wesentliche Auswirkungen 
in begründeten Ausnahmefällen unter genauer Darlegung der Vorgangsweise als ver-
träglich eingestuft werden.“ 

Hohe und sehr hohe Eingriffserheblichkeiten deuten somit auf eine erhebli-
che/schwerwiegende Beeinträchtigung im Sinne des UVP-Gesetzes und auf eine 
„nachhaltigen Beeinträchtigung“ im Sinne des NÖ Naturschutzgesetz hin. 

 

2.6.3 Ermittlung der Sensibilität der Landschaft 

Damit das Landschaftsbild aufgrund der individuellen, unterschiedlichen Wahrnehmung 
beschreibbar gemacht werden kann, wird bei der Bewertung auf die objektiv be-
schreibbaren Landschaftselemente zurückgegriffen. Dazu wird ein entsprechender 
Kriterienkatalog zur Vereinheitlichung der Bewertung herangezogen. Die Sensibilität 
des Landschaftsraumes wird mit Hilfe folgender Kriterien bewertet: Vielfalt, Eigenart, 
Naturnähe, Vorbelastung und Schutzgebiete: 

• Vielfalt: Damit wird der Gestalt-, Struktur- und Formenreichtum der Landschaft 
beschrieben.4 Eine Landschaft wird generell als umso erlebnisreicher empfunden, 
je ausgeprägter die Bewegtheit des Geländes ist. Zudem lässt sich die Vielfalt ei-
ner Landschaft mit Hilfe von sogenannten Landschaftselementen, d.h. visuell er-
fassbaren Bestandteilen (z.B. Bäume, Hecken, Felsen, etc.) greifbarer machen.5 

                                                           
4 EDELBAUER J. ET AL. (2005): Leitfaden für die Beurteilung der Auswirkungen von Eingriffen auf das Landschaftsbild. 
Eine Hilfestellung für die Praxis. Arbeitskreis Landschaftsbild. Amt der NÖ Landesregierung. 
5 DNR DEUTSCHER NATURSCHUTZRING (2012): Grundlagenarbeit für e ine Informationskampagne "Umwelt - und 
naturverträgliche Windenergienutzung in Deutschland (onshore )”- Analyseteil, gefördert vom Bundesministerium für 
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• Eigenart: Der Begriff Eigenart steht für das typische Erscheinungsbild, die Unver-
wechselbarkeit und Identität einer Landschaft. Wie charakteristische Landschafts-
elemente verteilt bzw. angeordnet sind, in welchem Anteil und in welcher Ausprä-
gung sie vorkommen, bestimmt dabei diese Eigenart einer Landschaft. Dabei spie-
len nicht nur vom Menschen unbeeinflusste, natürliche Strukturen eine Rolle, son-
dern auch die durch den Menschen geschaffene Nutzungsformen und deren Ein-
bindung. So stehen Landschaftselemente wie markante Steinformationen, Berg-
kuppen, Felsen, zusammenhängende Wälder für die naturräumliche Eigenart. His-
torische Bauten wie Burgen, Klöster, Feldscheunen, Mühlen (Wasser- / Windmüh-
len), Kirchen oder spezielle historische Nutzungsformen (z.B. Teiche, Schafbewei-
dung) stehen für die kulturhistorische Eigenart einer Landschaft. Bilden solche 
Einzelgebäude in der freien Landschaft einen für den Betrachter traditionellen Zu-
sammenhang mit der Eigenart der Landschaft, so werden sie in dieser als nicht 
störend wahrgenommen.6 

• Naturnähe7: Die Naturnähe einer Landschaft ist umso größer, je weniger der 
menschliche Einfluss erkennbar ist. Signifikantes Merkmal ist das Vorhandensein 
einer großen Anzahl an natürlichen bzw. naturnahen Elementen oder umgekehrt 
das Fehlen von als typisch anthropogen identifizierbaren Elementen. 

• Schutzgebiete: Schutzgebiete, die vorrangig auf das Landschaftsbild abzielen sind 
Landschaftsschutzgebiete. Landschaftsschutzgebiete sind gem. § 8 Abs. 1 NÖ Na-
turschutzgesetz 2000 Gebiete, die auf Grund einer hervorragenden landschaftli-
chen Schönheit oder Eigenart, ihrer charakteristischen Kulturlandschaft oder auf 
Grund ihrer Erholungsbedeutung für die Bevölkerung oder dem Fremdenverkehr 
verordnet werden. Aber auch Naturschutzgebiete, Naturparks, Nationalparks etc. 
können eine hohe Bedeutung für das Landschaftsbild haben.  

• Technogene Vorbelastung: Als wesentliche technogene Vorbelastungen sind vor 
allem bestehende Windenergieanlagen, Hochspannungsleitungen, Autobahnen und 
Schnellstraßen, etc. zu nennen. 

Nachfolgende Tabelle gibt Hinweise für die Sensibilitätseinstufung von einheitlich 
wahrnehmbaren, mehr oder weniger homogenen Landschaftsräumen. 

Tabelle 2: Hinweise für die Sensibilitätseinstufung von einheitlich wahrnehmbaren, mehr oder 
weniger homogenen Landschaftsräumen8 

Sensibilität Hinweise für die Sensibilitätseinstufung 

hoch/sehr 
hoch 

Naturnähe: 
 Naturlandschaften: Räume mit naturlandschaftlicher Prägung (z.B. Bu-

chenwälder, Moore, Flussauen) 
 Naturnahe Landschaften ohne wesentliche Prägung durch technische 

Infrastruktur: Landschaftsräume mit einem hohen Anteil an naturnahen 
Biotopen und einer geringen Zerschneidung 

 Natur weitgehend frei von visuell störenden Objekten 
Eigenart: 

 Historisch gewachsene Kulturlandschaften bzw. Räume, die durch spe-

                                                                                                                                                         
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; www.wind-ist-kraft.de/wp-content/uploads/DNR-Windkraft-Grundlagenanalyse-
2012.pdf 
6 DNR DEUTSCHER NATURSCHUTZRING (2012)  
7 Der Begriff Schönheit im deutschen Bundesnaturschutzgesetz und im NÖ Naturschutzgesetz ist aufgrund seiner subjekti-
ven und individuellen Wahrnehmung der am schwierigsten fassbare Begriff. Er drückt sich meist als Ergebnis von Vielfalt 
und Eigenart des Naturraums aus. Schönheit wird häufig auch durch den Begriff Naturnähe ersetzt. 5 
8 Verändert nach:  

Entwurf: Verordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (Bundeskompensationsverordnung – 
BkompV); Stand: 23.04.2013; www.bmub.bund.de (direkter link: http://tinyurl.com/mprb4yc) 

Verordnung über die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Ökokonten, deren Handelbarkeit und die Festsetzung 
von Ausgleichsabgaben (Kompensationsverordnung - KV);Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 01.12.2012 bis 
31.12.2015; www.rv.hessenrecht.hessen.de (direkter link: http://tinyurl.com/lsydd8z) 
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Sensibilität Hinweise für die Sensibilitätseinstufung 
zifische historische Nutzungen, Strukturen und/oder Elemente geprägt 
sind 

 Besonders bedeutsame Einzellandschaften, die sich z. B. durch eine 
weiträumig markante Geländemorphologie oder eine besondere kultu-
relle oder zeitgeschichtliche Symbolkraft (wie etwa das Grüne Band) 
auszeichnen  

 Hoher Anteil kulturhistorisch bedeutsamer Landschaftselemente, 
Denkmale bzw. historischer Landnutzungsformen 

Vielfalt:  
 Hoher Anteil naturraumtypischer Landschaftselemente 
 Hoher Anteil natürlicher landschaftsprägender Oberflächenformen 
 Extensive kleinteilige Nutzung dominiert 
 Das Relief ist markant und vielfältig ausgeprägt und untergliedert das 

Untersuchungsgebiet in unterschiedliche Bereiche und Höhenzonen. 
Schutzgebiete:  

 Schutzgebiete mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild: z.B. Na-
turschutzgebiete, Naturparks, Landschaftsschutzgebiete, National-
parks, UNESCO-Welterbestätten  

Vorbelastung:  
 Keine/geringe Vorbelastung durch technogene Elemente 

mäßig 

Naturnähe, Vielfalt, Eigenart:  
 Naturraumtypische und kulturhistorische Landschaftselemente sowie 

landschaftstypische Vielfalt vermindert und stellenweise überformt aber 
noch erkennbar;  

 Das Relief ist verschiedenartig ausgeprägt und trägt deutlich zur Glie-
derung der Landschaft bei. 

Schutzgebiete:  
 Schutzgebiete mit untergeordneter Bedeutung für das Landschaftsbild 

Vorbelastung:  
 Vorbelastungen zu erkennen 

gering/sehr 
gering  

Naturnähe:  
 Naturraumtypische Eigenart weitgehend überformt und zerstört 

Eigenart:  
 Es herrscht eine triviale Grundmatrix vor 

Vielfalt:  
 Intensive, großflächige Landnutzung dominiert 
 Wenig Reliefstrukturen 

Schutzgebiete:  
 Keine für das Landschaftsbild relevanten ausgewiesenen Schutzgebie-

te 
Vorbelastung:  

 Vorbelastungen durch technogene Elemente deutlich gegeben (zum 
Beispiel durch Windparks, Hochspannungsleitungen, Autobahnen, 
Schnellstraßen, Deponien, Abbauflächen, Industriegebiete) 

 

Der vom Eingriff betroffene Raum kann verschiedenen Sensibilitätseinstufungen ange-
hören. Die Bewertung des Landschaftsbildes setzt eine großräumige Betrachtung vo-
raus. Unzulässig wäre es z. B. nur die Flächen mit naturbetonten Biotopen oder die das 
Landschaftsbild prägenden Bestandteile hoch, die dazwischen liegenden landwirt-
schaftlichen Nutzflächen aber gering zu bewerten. Zu berücksichtigen ist vielmehr der 
Gesamteindruck des Landschaftsbildes, wie es sich in einheitlich wahrnehmbaren, 
mehr oder weniger homogenen Landschaftsbildeinheiten sinnvoll abgrenzen lässt.9 

                                                           
9 KÖHLER, B. & A. PREISS (2000): Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes. Grundlagen und Methoden zur 
Bearbeitung des Schutzgutes "Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft" in der Planung.– Inform.d. 
Naturschutz Niedersachs. 20, Nr. 1 (1/2000): 1-60. 
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2.6.4 Ermittlung der Eingriffsintensität des Vorhabens 

2.6.4.1 Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme 

Mit diesem Wirkfaktor wird der Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß das Land-
schaftsbild durch Flächeninanspruchnahme beeinträchtigt wird. Nachfolgend Hinweise 
für die Einstufung der Eingriffserheblichkeit. 

 

Tabelle 3: Hinweise für die Einstufung der Eingriffsintensität für den Wirkfaktor Flächeninan-
spruchnahme, Fachbereich Landschaftsbild 

Wirkfaktor 
Eingriffsintensität 
gering 

Eingriffsintensität 
mäßig 

Eingriffsintensität 
hoch 

Flächenin-
an-
spruchnah-
me 

Durch das Vorhaben 
werden nur Landschaft-
selemente untergeord-
neter Bedeutung (keine 
landschaftsbildprägen-
den und charakteristi-
schen bzw. naturnah 
ausgebildeten) bean-
sprucht. 

Durch das Vorhaben 
werden in geringem 
Ausmaß landschafts-
bildprägende und 
charakteristische bzw. 
naturnahe Landschaft-
selemente bean-
sprucht. 

Durch das Vorhaben 
werden in deutlichem 
Ausmaß landschafts-
bildprägende und 
charakteristische bzw. 
naturnahe Landschaft-
selemente bean-
sprucht.  

2.6.4.2 Wirkfaktor Zerschneidung der Landschaft / optische Barrierewirkung 

Mit diesem Wirkfaktor wird der Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß das Land-
schaftsbild durch Zerschneidung der Landschaft beeinträchtigt wird. 

Die optische Barrierewirkung einer einzelnen Windkraftanlage ist im Vergleich zu tech-
nischen Bauwerken wie Brücken, Dämmen oder Lärmschutzwänden auf Grund des 
vergleichsweise geringen Mastdurchmessers und der schlanken Rotorblätter generell 
wesentlich geringer. Durch die zusammenfassende Aufstellung mehrerer Anlagen im 
Rahmen eines Windparks kann bei ungünstigen Blickwinkeln infolge Aneinander- oder 
Hintereinanderreihung mehrerer Windenergieanlagen ein größerer Teil des Sichtfeldes 
verschattet werden. Mehrere nebeneinander situierte Windkraftanlagen können von 
bestimmten Blickwinkeln aus Sichtbarrieren bilden und den Hintergrund weitestgehend 
verdecken. Durch die Vielzahl an Einzelelementen kann somit auch die Orientierungs-
funktion einer Landmarke oder einer markanten Geländestruktur entsprechend einge-
schränkt werden. 

Die Eingriffsintensität des Wirkfaktors wird über den Grad der Barrierewirkung des 
Vorhabens bestimmt. Nachfolgend Hinweise für die Einstufung der Eingriffsintensität: 

 

Tabelle 4: Hinweise für die Einstufung der Eingriffsintensität für den Wirkfaktor Zerschneidung 
der Landschaft, Fachbereich Landschaftsbild 

Wirkfaktor 
Eingriffsintensität 
gering 

Eingriffsintensität 
mäßig 

Eingriffsintensität 
hoch 

Zerschneidung 
der Landschaft / 
optische Barrier-
ewirkung 

Bedeutende 
Sichtachsen zu Ob-
jekten, Strukturen 
und Teilräumen mit 
hohem Erlebniswert 
werden nicht oder 
nur punktuell einge-
schränkt. 
 

Bedeutende 
Sichtachsen zu 
Objekten, Strukturen 
und Teilräumen mit 
hohem Erlebniswert 
werden sektoral 
eingeschränkt. 

Bedeutende 
Sichtachsen zu Ob-
jekten, Strukturen und 
Teilräumen mit ho-
hem Erlebniswert 
werden großräumig 
unterbrochen. Es 
entstehen Sichtbarrie-
ren. 

                                                                                                                                                         
NIEDERSÄCHSISCHER LANDKREISTAG (2014): Arbeitshilfe: Naturschutz und Windenergie. Hinweise zur Berücksichti-
gung des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei Standortplanung und Zulassung von Windenergieanlagen (Stand 
Oktober 2014); www.nlt.de (direkter link: http://tinyurl.com/k3ufku4)  
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Wirkfaktor 
Eingriffsintensität 
gering 

Eingriffsintensität 
mäßig 

Eingriffsintensität 
hoch 

Lediglich unterge-
ordnet bedeutsame 
Sichtachsen werden 
verändert. 
 
Zufahrtswege sind 
lediglich geringfügig 
neu zu errichten. 

 

2.6.4.3 Wirkfaktor Visuelle Störungen 

Mit diesem Wirkfaktor wird der Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß das Land-
schaftsbild durch visuelle Störungen beeinträchtigt wird.  

Gegenstand der Auswirkungsanalyse ist vorrangig die Betriebsphase. In der Bauphase 
sind aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Bauarbeiten keine nachhaltigen Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes zu erwarten.  

Die Beurteilung der Auswirkungen erfolgt anhand von Visualisierungen bzw. Fotomon-
tagen von markanten Blickpunkten, wie häufig frequentierten Standorten. Eine 
Sichtraumanalyse soll unterstützend herangezogen, um die Sichtbarkeiten des Vorha-
bens zu ermitteln. 

Nachfolgende Tabelle gibt Hinweise für die Einstufung der Eingriffsintensität von visu-
ellen Störungen. 

 

Tabelle 5: Hinweise für die Einstufung der Eingriffsintensität für den Wirkfaktor Visuelle Störun-
gen, Fachbereich Landschaftsbild 

Wirk-
faktor 

Eingriffsintensität 
gering 

Eingriffsintensität 
mäßig 

Eingriffsintensität 
hoch 

Visuelle 
Störungen  

Dominanz von Wind-
energieanlagen: 
Fernwirkzone  
 
Landschaftsteil-
raum/häufig frequentier-
ter Standpunkt liegt in 
über 5 km Entfernung 
zum Vorhaben. 

Dominanz von Wind-
energieanlagen: 
Mittelwirkzone 
 
Landschaftsteil-
raum/häufig frequentier-
ter Standpunkt liegt in 
1,2 bis 5 km Entfernung 
zum Vorhaben. 

Dominanz von Wind-
energieanlagen: 
Nahwirkzone 
 
Landschaftsteil-
raum/häufig frequentier-
ter Standpunkt liegt in 0 
bis 1,2 km Entfernung 
zum Vorhaben. 

Sichtbarkeit des Vorha-
bens: 
Das Vorhaben ist vom 
Landschaftsteilraum 
lediglich kleinräumig 
sichtbar (geringe sicht-
beeinträchtige, viele 
sichtverschattete Berei-
che). 
 
Sehr eingeschränkte 
Sichtbarkeit (Sichtver-
schattungen) einzelner 
Anlagen oder Anlagen-
teile durch Relief, Ge-
hölzbestände, Gebäude 
von einem häufig fre-
quentierten Standpunkt. 

Sichtbarkeit des Vorha-
bens: 
Das Vorhaben ist vom 
Landschaftsteilraum 
teilweise sichtbar (mäßig 
sichtbeeinträchtige, 
mäßig sichtverschattete 
Bereiche). 
 
Mäßig eingeschränkte 
Sichtbarkeit (Sichtver-
schattungen) einzelner 
Anlagen oder Anlagentei-
le durch Relief, Gehölz-
bestände, Gebäude von 
einem häufig fre-
quentierten Stand-punkt. 

Sichtbarkeit des Vorha-
bens: 
Das Vorhaben ist vom 
Landschaftsteilraum 
großräumig sichtbar 
(hohe sichtbeeinträchtig-
te, wenig sichtverschat-
tete Bereiche). 
 
Sehr deutliche Sichtbar-
keit aller Anlagen von 
einem häufig frequentier-
ten Standpunkt. 

Belastung von unbeein-
flussten Sichträumen: 
Keine bis punktuelle 

Belastung von unbeein-
flussten Sichträumen: 
Sektorale Neubelastung 

Belastung von unbeein-
flussten Sichträumen: 
Großräumige Neubelas-
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Wirk-
faktor 

Eingriffsintensität 
gering 

Eingriffsintensität 
mäßig 

Eingriffsintensität 
hoch 

Neubelastung von vor-
mals unbeeinflussten 
Sichträumen. 
 
Horizontabdeckung: 
Geringe Abdeckung des 
Horizonts mit Windener-
gieanlagen in Kumulati-
on mit benachbarten 
Windparks. 

von vormals unbeein-
flussten Sichträumen. 
 
Horizontabdeckung: 
Sektorale Abdeckung des 
Horizonts mit Windener-
gieanlagen in Kumulation 
mit benachbarten Wind-
parks. 

tung von vormals unbe-
einflussten Sichträumen. 
 
Horizontabdeckung: 
Überwiegende Abde-
ckung des Horizonts mit 
Windenergieanlagen in 
Kumulation mit benach-
barten Windparks. 
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2.7 Beschreibung des Ist-Zustandes 

2.7.1 Allgemeine Landschaftsbeschreibung 

Die Landschaftsbildbeschreibung des Projektwerbers erscheint plausibel und wird 
nachfolgend zusammenfassend wiedergegeben und ergänzt.  

Das Projektgebiet liegt zwischen dem Laaer Becken und den Leiser Bergen rund um 
den Hackersberg auf einer Höhenlage von ca. 300 Höhenmeter. Es ist durch landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung gekennzeichnet, jedoch spielen lokale kleinere Waldflä-
chen auch eine gewisse Rolle, die sich verstreut immer wieder im Projektgebiet wieder-
finden. Im südlichen Bereich des Projektgebiets liegt die Zaya, welche einen kleinräu-
mig ebeneren Landschaftsbereich formt. Sonst ist das Projektgebiet leicht hügelig und 
durch kleinere Gräben gekennzeichnet, die einerseits Richtung Süden zur Zaya und 
andererseits Richtung Norden zur Thaya entwässern. 

Gemäß dem NÖ Naturschutzkonzept kommen die geplanten Anlagen in der Region 
Nordöstliches Weinivertel zu liegen. Die Region wird gemäß NÖ Naturschutzkonzept 
201110 wie folgt beschrieben: 

Die Region Nordöstliches Weinviertel  (ca. 637  km²) umfasst  folgende Teilräume:  
Altlichtenwarther Hügelland, Bernhardsthaler Ebene, Leiser Berge, Mistelbacher Hügel-
land, Poysdorfer Hügelland, Zaya-Talung. 

Das Nordöstliche Weinviertel ist eine heterogene Region mit den Hügelzügen der Lei-
ser und Falkensteiner Berge im Westen, der Bernhardsthaler Ebene im Osten und der 
Zaya-Talung im  Süden.  Weite  Bereiche  werden  aber  von  einem  sanft-welligen 
Hügelland eingenommen.  

Kleinteilige Weinbau-Ackerbau-Komplexlandschaft  mit  einem  teilweise  hohen  Bra-
chenanteil trifft man beispielsweise in der Falkensteiner Gegend an. 

Die Windenergieanlagen befinden sich im Landschaftsteilraum Mistelbacher Hügel-
land11:  

• Mistelbacher Hügelland: Das Mistelbacher Hügelland ist ein Hügelland mit er-
heblicher Reliefenergie. Dominante Nutzungen sind vorwiegend Ackerbau und 
wenig Weinbau. Man findet eine Verzahnung kleinflächiger Waldungen mit 
ackerbaulich genutzten Flächen, bereichsweise reicher strukturierte Rest- bzw. 
Extensivstandorte, wie Trockentalstrukturen und Grabenelemente (Löß). 

Nördlich anschließend befindet sich der Landschaftsteilraum Laaer Bucht: 

• Laaer Bucht: Die Laaer Bucht ist eine wärmebegünstigte Beckenlandschaft, 
wobei die potentielle standörtliche Vielfältigkeit durch die weitläufig homogene 
Nutzungssituation stark überprägt ist. Nur im Bereich einiger kleinflächiger 
Sonderstandorte (Salzböden) finden sich nutzungsextensive Reststrukturen. 
Man findet eine reichhaltige Ausstattung der gesamten Verebungsfläche mit 
Fließgewässern, wenige Kleinwaldelemente. Dominante Nutzung ist der 
intensive Ackerbau. Es handelt sich um eine großflächig monotone, offene 
Agrarlandschaft mit sehr geringer Ausstattung an nichtagrarischen 
Kleinstrukturen und naturnahen Elementen. Es gibt kleinflächige Reste 
ökologischer Sonderstandorte (Salzbodenstandorte mit charakteristischer 
Vegetation). Eine Raumgliederung erfolgt vorwiegend durch Windschutzgürtel. 
Es gibt wenige kleinflächige Auwaldreste. Man findet eine hohe Dichte an 
kleinen Bach- und Grabenelementen, die jedoch intensiv begradigt und 
kanalisiert sind. Randlich gibt es einige markante Lößtrockentalstrukturen. 

                                                           
10 Quelle: http://www.noe.gv.at/bilder/d54/Naturschutzkonzept_NEU_2.pdf 
11 Quelle: Gruppe Landschaft (1998): Das Naturschutzkonzept Niederösterreich. Sonderheft Naturschutz-
fachliche Raumgliederung Niederösterreichs. Im Auftrag der NÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz 
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lockere Eichenmischwälder oder kleinbäuerlich strukturierte landwirtschaftlich genutzte 
Flächen. 

2.7.3 Vielfalt 

Das Untersuchungsgebiet zeichnet sich teilweise durch weite Landstriche aus, teilwei-
se herrscht eine feinteiligere Gliederung vor. Das Laaer Becken ist einheitlich und 
flach, das südliche und östliche Untersuchungsgebiet ist vielfältiger und bildet eine 
gegliederte Landschaft. Ein wesentlicher Teil des Untersuchungsraums wird landwirt-
schaftlich genutzt, meist durch intensive Landwirtschaft. Waldflächen spielen eine rele-
vante Rolle, diese Flächen sind meist etwas vielfältiger. Die Leiser Berge stellen eine 
besonders erlebnis- und abwechslungsreiche Landschaft dar, die kleinteilige Strukturen 
aufweist, von Strukturreichtum geprägt ist und aufgrund der Geomorphologie einen 
hohen landschaftsästhetischen Wert besitzt.  

2.7.4 Schutzgebiete 

Von dem Vorhaben sind keine Naturschutzgebiete, Naturdenkmäler oder 
Landschaftsschutzgebiete direkt betroffen. Das nächstgelegene Naturdenkmal 
Hornmelde liegt in 0,6 km Entfernung.  

Ad Landschaftsschutzgebiet und Naturpark Leiser Berge: 

Im Bereich der Leiser Berge findet sich das gleichnamige Landschaftsschutzgebiet. 
Der nächstgelegene Planungsstandort liegt in einer Entfernung von 2 km. Die geringste 
Entfernung zwischen Naturparkgrenze und nächstgelegener Planungsanlage beträgt 
3,9 km. Sämtliche geplante Anlagen und die externe Kabeltrasse in das Umspannwerk 
Laa an der Thaya liegen außerhalb von Schutzgebieten.  

Etwa 36 km nördlich von Wien befindet sich das Landschaftsschutzgebiet „Leiser 
Berge“. Es beherbergt eine uralte Kulturlandschaft und den ebenfalls 1970 
gegründeten Naturpark „Leiser Berge“. 

Eichenmischwälder, Äcker und steppenartige Trockenrasen prägen die vielfältige 
Landschaft, die seit der Jungsteinzeit bewirtschaftet wird. Buschberg, Ober Leiserberg 
und Steinberg heißen die Erhebungen des Weinviertler Hügellandes. Sie haben eine 
Seehöhe um 400 m. Geologisch bestehen die Leiser Berge aus Kalkstein und 
Mergelkalk. Viele Pflanzen, wie zum Beispiel Kuhschelle und Federgras, die ihr 
Hauptverbreitungsgebiet in Osteuropa und Asien haben, finden sich hier in den 
westlichsten Ausläufern der Steppe wieder. 

Als wesentlich technogene Infrastrukturen sind bei den Leiser Bergen die beiden 
Radar-Anlagen am Buschberg und am Steinmandl zu nennen. Diese beiden weithin 
sichtbaren Türme mit auffällig weißem halbrunden Radom haben eine Größe von ca. 
40 m. Sie dienen der zivilen und militärischen Luftraumüberwachung.  

Die Grenzen des Landschaftsschutzgebiets orientieren sich teilweise an Gemeinde- 
oder Katastralgemeindegrenzen und umfassen somit auch randlichen Bereiche, die 
landschaftlich eher zu den typischen Weinviertler Hügellandschaften zu zählen sind als 
zu dem oben beschriebenen besonderen Kulturlandschaftselementen.  
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In Abhängigkeit von der Entfernung zum Betrachter werden die visuellen Auswirkungen 
der geplanten Anlagen unterschiedlich dominant wahrgenommen. Besonders dominant 
wirken die Eingriffe im Nahbereich der Anlagen.  

Gering bis mäßig sensible Kulturlandschaft: Die Windenergieanlagen sind von den 
Ackerflächen, sofern sie nicht durch Windschutzgürtel Waldflächen und das Geländere-
lief verdeckt sind, gut sichtbar. Durch das hügelige Geländerelief und die Waldbestän-
de kommt es bereichsweise zu Sichtverschattungen und Sichteinschränkungen. Bis auf 
Straßen (v.a. B6) sind keine wesentlichen technogenen Vorbelastungen in der Nah-
wirkzone vorhanden. Es kommt zu einer sektoralen Neubelastung von vormals unbe-
einflussten Sichträumen. Von Windenergieanlagen unbeeinflusste Sichträume bleiben 
weiterhin frei. Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch visuelle 
Störungen sind aufgrund der eingeschränkten Sichtbarkeit nicht zu erwarten.  

 

Nachfolgende Fotomontage zeigt den Blick vom Neuhof in der Nahwirkzone. Die unte-
ren Anlagenteile sind durch das Geländerelief sichtverschattet. 
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Zudem wird eine zusätzliche Maßnahme zur Begründung der Schüttkegel im Kapitel 
2.9 formuliert. 

2.8.3.2 Visuelle Störungen Mittelwirkzone 

Die Eingriffsintensität im Mittelwirkbereich (1,2 km bis 5 km) ist durch die größere Ent-
fernung zu den geplanten Anlagen im Gegensatz zum Nahwirkbereich grundsätzlich 
geringer. 

Gering sensible Agrarlandschaft im Bereich der Laaer Bucht und gering bis mäßig sen-
sible Kulturlandschaft des Mistelbacher Hügellandes: Die Windenergieanlagen sind von 
den Ackerflächen, sofern sie nicht durch Windschutzgürtel und Waldflächen sowie 
durch das Geländerelief verdeckt sind, gut sichtbar. Durch das hügelige Geländerelief 
und die Waldbestände kommt es bereichsweise zu Sichtverschattungen und Sichtein-
schränkungen. Bis auf Straßen sind keine wesentlichen technogenen Vorbelastungen 
in der Mittelwirkzone vorhanden. Von den Waldflächen sind keine relevanten Sichtbar-
keiten zu erwarten. Es kommt zu einer sektoralen Neubelastung von vormals unbeein-
flussten Sichträumen. Von Windenergieanlagen unbeeinflusste Sichträume bleiben 
weiterhin frei. Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch visuelle 
Störungen sind aufgrund der eingeschränkten Sichtbarkeit und der bereits größeren 
Entfernung zu den Anlagen in der Mittelwirkzone nicht zu erwarten.  

Gering bis mäßig sensibler Ernstbrunner Wald: Von den Waldbeständen sind die ge-
planten Anlagen nicht sichtbar. Lediglich von den dem Projekt zugewandten Waldrand-
bereichen sind Sichtbeziehungen möglich. Aufgrund der eingeschränkten Sichtbarkeit 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Erholungswertes der Landschaft zu 
erwarten. 

Hoch sensibler Naturpark Leiser Berge und Landschaftsschutzgebiet Leiser Berge: Das 
hoch sensible Landschaftsschutzgebiet und der Naturpark Leiser Berge ragen zu ei-
nem kleinen Teil in die Mittelwirkzone. Die wesentlichen Teile des Schutzgebiets liegen 
allesamt mehr als 5 km von der nächstgelegenen Anlage entfernt in der Fernwirkzone 
(z.B. Buschberghütte, Aussichtswarte Oberleiser Berg, Wildpark, Jakobsweg & Wan-
derweg 632). Da sich keine häufig frequentierten Punkte oder Linien der Leiser Berge 
in der Mittelwirkzone finden, es bereichsweise zu Sichtverschattungen und Sichtein-
schränkungen durch das hügelige Geländerelief und durch Waldbestände kommt, sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu erwarten. Details siehe 
Teilgutachten Freizeit/Erholung/Fremdenverkehr, Kapitel 3.6.5.2. 

 

2.8.3.3 Visuelle Störungen Fernwirkzone 

Von der Fernwirkzone werden die geplanten Anlagen aufgrund der großen Entfernung 
nicht mehr dominant wahrgenommen. Auch bei gegebener Sichtbeziehung ist keine 
wesentliche Bildprägung mehr vorhanden. Es werden vorwiegend noch die Rotorblätter 
in der Ferne über dem Horizont unscharf wahrnehmbar sein. Die Eingriffsintensität ist 
daher nur mehr gering, womit sich auch bei hohen Sensibilitäten von Landschaftsteil-
räumen lediglich maximal mäßige Eingriffserheblichkeiten durch visuelle Störungen 
ergeben. Details siehe Teilgutachten Freizeit/Erholung/Fremdenverkehr, Kapitel 
3.6.5.3. 
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2.9 Zusammenfassung 
In der UVE sind die seitens des Projektwerbers vorgeschlagenen Maßnahmen be-
schrieben.  

Zur Vermeidung von visuellen Störungen werden im Rahmen des ggst. Gutachtens 
noch zusätzliche Auflagen formuliert: 

• Werbeaufschriften oder ähnlich auffällige Farbmuster an Masten und Rotorblättern 
sind zu unterlassen, sofern diese nicht durch andere Auflagen vorgeschrieben 
sind. 

• Herstellung von begrünten Fundamenthügeln und Bepflanzungen der Böschungen 
mit heimischen standortgerechten Sträuchern zur Sichtverschattung der herausge-
hobenen Fundamente. Die Bepflanzungen der Böschungen sind vor bzw. spätes-
tens 4 Wochen nach Inbetriebnahme des Windparks durchzuführen und auf Dauer 
des Bestands des Windparks entsprechend zu pflegen. Mit der Maßnahme ist si-
cherzustellen, dass die herausgehobenen Fundamente nicht oder nur unwesentlich 
als bauliche Anlagen sichtbar sind. Es wird empfohlen, die Bepflanzungsmaßnah-
me mit dem Sachverständigen für Pflanzen, Tiere und Lebensräume abzustimmen, 
um sicherzustellen, dass durch die Bepflanzungen keine zusätzlichen Gefährdun-
gen für Tiere (Anlockung) entstehen. 

 

Bei projektsgemäßer Ausführung des gegenständlichen Vorhabens unter Zugrundele-
gung der in der UVE formulierten Maßnahmen und mit Wirksamkeit der zusätzlich er-
forderlichen Auflagen wird das Landschaftsbild weder durch Flächeninanspruchnahme 
für das Vorhaben, Zerschneidung der Landschaft noch durch visuelle Störungen in der 
Bau- und Betriebsphase erheblich beeinträchtigt. Dadurch liegt auch keine „nachhaltige 
Beeinträchtigung“ im Sinne des NÖ Naturschutzgesetzes vor. 

Optische Veränderungen der Landschaft sind zu vermerken, die jedoch aufgrund fol-
gender Faktoren vertretbar sind:  

• Das Vorhaben liegt innerhalb der im Landesraumordnungsprogramm Windkraftnut-
zung vorgesehenen Zonen zur Windkraftnutzung (§ 20-Zonen). Bei der Festlegung 
dieser Zonen für die Windkraftnutzung war insbesondere auf die im NÖ Raumord-
nungsgesetz 2014 normierten Abstandsregelungen zu windkraftsensiblen Wid-
mungsarten, auf die Interessen des Naturschutzes, der ökologischen Wertigkeit 
des Gebietes, des Orts- und Landschaftsbildes, des Tourismus, des Schutzes des 
Alpenraumes, auf die Netzinfrastruktur, auf die Erweiterungsmöglichkeiten beste-
hender Windparks sowie auf eine regionale Ausgewogenheit Bedacht zu nehmen. 
Gebiete mit wesentlichen Vorbehalten gegen die Windkraftnutzung wurden so aus-
geschieden.  

• Der Vorhabensstandort liegt in keinem Bereich, dem aus Sicht des Landschafts-
bildschutzes eine besondere Bedeutung zukommt.  

• Die Sichtbeziehungen auf den Windpark sind bereichsweise durch Waldflächen, 
und das hügelige Geländerelief eingeschränkt. 

• Es kommt zu einer sektoralen Neubelastung von vormals unbeeinflussten Sicht-
räumen. Von Windenergieanlagen unbeeinflusste Sichträume bleiben weiterhin 
frei. 

• Das hoch sensible Landschaftsschutzgebiet und der Naturpark Leiser Berge ragen 
zu einem kleinen Teil in die Mittelwirkzone. Die wesentlichen Teile des Schutzge-
biets liegen allesamt mehr als 5 km von der nächstgelegenen Anlage entfernt in 
der Fernwirkzone (z.B. Buschberghütte, Aussichtswarte Oberleiser Berg, Wildpark, 
Jakobsweg & Wanderweg 632). Da sich keine häufig frequentierten Punkte oder 
Linien der Leiser Berge in der Mittelwirkzone finden, es bereichsweise zu Sichtver-
schattungen und Sichteinschränkungen durch das hügelige Geländerelief und 
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3 Teilgutachten Freizeit/Erholung/Fremdenverkehr 

3.1 Aufgabenstellung 
Gegenstand des vorliegenden Teilgutachtens ist die Bewertung der Umweltauswirkun-
gen des geplanten Windparks auf den Fachbereich Freizeit/Erholung/Fremdenverkehr. 

Gemäß dem Schreiben der RU4 (Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Umweltrecht) 
werden für den Fachbereich Freizeit/Erholung/Fremdenverkehr folgende Fragestellun-
gen für die Bau- und Betriebsphase untersucht: 

• „Werden durch eine Veränderung der Lärmimmissionssituation die Nutzung von 
Freizeit- oder Erholungseinrichtungen sowie der Fremdenverkehr beeinflusst? Wie 
werden diese Beeinflussungen aus fachlicher Sicht, auch im Hinblick auf die Ent-
wicklung des Fremdenverkehrs, bewertet? Werden verbindliche Grenz- bzw. aner-
kannte Richtwerte überschritten, und wie werden solche Überschreitungen bewer-
tet? 

• Werden durch den Schattenwurf die Nutzung von Freizeit- oder Erholungseinrich-
tungen sowie der Fremdenverkehr beeinflusst? Wie werden diese Beeinträchtigun-
gen unter Berücksichtigung der gegebenen Schattenwurfdauer aus fachlicher Sicht 
bewertet? 

• Werden durch die Flächeninanspruchnahme für das Vorhaben Freizeiteinrichtun-
gen und Erholungseinrichtungen sowie der Fremdenverkehr beeinflusst? Wie wer-
den diese Beeinflussungen aus fachlicher Sicht bewertet? 

• Werden durch Zerschneidung der Landschaft die Nutzung von Freizeit- und Erho-
lungseinrichtungen sowie der Fremdenverkehr beeinträchtigt? Wie wird diese Be-
einträchtigung aus fachlicher Sicht beurteilt? 

• Werden durch visuelle Störungen die Nutzung von Freizeit- und Erholungseinrich-
tungen sowie der Fremdenverkehr beeinträchtigt? Wie wird diese Beeinträchtigung 
aus fachlicher Sicht beurteilt?“ 

3.2 Rechtliche Grundlagen 

3.2.1 UVP-Gesetz 2000 

Für Windparks mit mindestens 20 Anlagen bzw. ab 20 MW besteht eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfungspflicht im vereinfachten Verfahren (in schutzwürdigen Gebieten bereits 
ab 10 Anlagen oder 10 MW, Einzelfallprüfung, siehe UVP-G 2000, Anhang 1 Ziffer 6 lit 
a und b). Wenn ein UVP-Verfahren durchgeführt wird, kommt es zur Verfahrenskon-
zentration, d.h. dass alle anderen Verfahren im Zuge des UVP-Verfahrens abgehandelt 
werden. 

Gemäß § 17 UVP-Gesetz 2000 gelten u.a. folgende Genehmigungsvoraussetzungen: 

„(2) Soweit dies nicht schon in anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehen 
ist, gelten im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge zusätzlich nachstehende 
Genehmigungsvoraussetzungen: 

1. Emissionen von Schadstoffen sind nach dem Stand der Technik zu begrenzen, 

2. die Immissionsbelastung zu schützender Güter ist möglichst gering zu halten, wobei 
jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die 

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonstige 
dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 

b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursachen, 
jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- oder 
Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder 
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c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinne des § 77 
Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen, 

3. Abfälle sind nach dem Stand der Technik zu vermeiden oder zu verwerten oder, 
soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ordnungsgemäß zu entsorgen.“ 

… 

„(5) Ergibt die Gesamtbewertung, dass durch das Vorhaben und seine Auswirkungen, 
insbesondere auch durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Verlagerungen, unter 
Bedachtnahme auf die öffentlichen Interessen, insbesondere des Umweltschutzes, 
schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die durch Auflagen, 
Bedingungen, Befristungen, sonstige Vorschreibungen, Ausgleichsmaßnahmen oder 
Projektmodifikationen nicht verhindert oder auf ein erträgliches Maß vermindert werden 
können, ist der Antrag abzuweisen. Im Rahmen dieser Abwägung sind auch relevante 
Interessen der Materiengesetze oder des Gemeinschaftsrechts, die für die Realisierung 
des Vorhabens sprechen, zu bewerten.“ 

3.2.2 NÖ Naturschutzgesetz 2000 

Gemäß § 7 NÖ Naturschutzgesetz sind Windparks bewilligungspflichtig: 

„(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 ist zu versagen, wenn 

1. das Landschaftsbild, 

2. der Erholungswert der Landschaft oder 

3. die ökologische Funktionstüchtigkeit im betroffenen Lebensraum 

nachhaltig beeinträchtigt wird und diese Beeinträchtigung nicht durch Vorschreibung 
von Vorkehrungen weitgehend ausgeschlossen werden kann.“  

Die Gesetzeslage des NÖ Naturschutzgesetzes, das besagt, dass Bewilligungen von 
Windenergienanlagen zu versagen sind, wenn der Erholungswert der Landschaft 
nachhaltig beeinträchtigt wird und diese Beeinträchtigung durch Vorschreibungen von 
Vorkehrungen nicht weitgehend ausgeschlossen werden kann, führt dazu, dass 
Windenergieanlagen vorrangig in technogen vorbelasteten gering sensiblen 
Landschaftsräumen errichtet werden.  

3.3 Begriff Erholungswert der Landschaft 
Für die Bewertung des Erholungswertes spielt nicht nur das Erscheinungsbild der 
Landschaft eine Rolle, sondern auch die Möglichkeit des Landschaftserlebens im Um-
feld bevorzugter Bewegungslinien und Aufenthaltsräume.  

„Der Erholungswert definiert sich in erster Linie über die Erlebbarkeit eines der 
Erholung dienenden Raumes. Beeinflussende Kritierien sind dabei z.B. das 
Vorhandensein von großen zusammenhängenden Strukturen der naturnahen 
Landschaft sowie von Sichtbeziehungen, die Betretbarkeit und Erlebbarkeit des 
Raumes und die Störungs- bzw. Lärmfreiheit. Wichtige Steuerungselemente stellen 
Erholungseinrichtungen, wie z.B. Aussichtstürmem, Ausflugslokale sowie Rad- und 
Wanderwege dar.“12 

                                                           
12 Schmal & Ratzbor (2014): Windparkvorhaben auf dem Taunuskamm. Stadtgebiete Wiesbaden und Taunusstein, Hes-
sen. Gutachten zum Landschaftsbild und Erholungswert, Im Auftrag von ESWE Tanuswind GmbH, http://www.taunus-
wind.com/fileadmin/Assets/Downloads/Landschaftsbild-Erholungswert-Taunuskamm.pdf 
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3.4 Beurteilungsmethodik 

3.4.1 Untersuchungsraum 

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes erfolgt wie beim Fachbereich Landschafts-
bild: 

Der für das Schutzgut Landschaftsbild relevante Untersuchungsraum ist vorrangig 
durch die visuelle Wirkzone von Windenergieanlagen definiert und wird mit einem Ra-
dius von 10 km um die Windenergieanlagen begrenzt und in 3 Zonen unterteilt: 

Nahwirkzone:   0,0 bis 1,2 km 

Mittelwirkzone:   1,2 bis 5,0 km 

Fernwirkzone:   5,0 bis 10,0 km  

Der Bereich der Nahwirkung entspricht dem im NÖ Raumordnungsgesetz angegebenen 
Mindestabstand von 1.200 m zu gewidmetem Wohnbauland. 

Die Sichtbarkeit auf Distanz ist extrem wetterabhängig und die Erfahrungen der letzten 
Jahre mit Windenergieanlagen zeigen, dass ab ca. 10 km keine relevanten visuellen 
Störungen mehr zu erwarten sind. Innerhalb eines Radius von 10 km sind durch die 
zunehmend geringere Sichtbarkeit der Windenergieanlagen die wesentlichen Eingriffs-
wirkungen abgedeckt. Außerhalb der Fernwirkzone in über 10 km Entfernung ist eine 
Relevanz allenfalls noch für besonders sensible Schutzobjekte gegeben, wobei darauf 
hinzuweisen ist, dass eine Wahrnehmbarkeit nur mehr bei ausgewählten Wetterlagen 
gegeben ist.  

3.4.2 Ermittlung der Eingriffserheblichkeit 

Die Methode zur Beurteilung der Auswirkungen des Windparks auf das Schutzgut Frei-
zeit/Erholung/Fremdenverkehr basiert auf der ökologischen Risikoanalyse: 

1. Ermittlung der Sensibilität des Erholungswertes der Landschaft bzw. von Freizeit- 
und Erholungseinrichtungen (Bestandsbewertung) 

2. Ermittlung der Eingriffsintensität des Vorhabens (Stärke der Einwirkungen): Analy-
se der Wirkung des geplanten Vorhabens mittels definierter Wirkfaktoren. Die Wir-
kungen des Vorhabens werden entsprechend der Fragestellung der Behörde mit-
tels folgender Wirkfaktoren bewertet: Lärmimmission, Schattenwurf, Flächeninan-
spruchnahme, Visuelle Störungen, Zerschneidung der Landschaft 

3. Ermittlung der Eingriffserheblichkeit: Die Bewertung der Eingriffserheblichkeit des 
Vorhabens auf den Fachbereich Freizeit/Erholung/Fremdenverkehr erfolgt verbal 
beschreibend über die Verknüpfung der Sensibilität mit der Eingriffsintensität. 

Tabelle 8: Ermittlung der Eingriffserheblichkeit 

Eingriffserheblichkeit (E) 
Eingriffsintensität 

gering mäßig hoch 

Sensibilität 

gering E vernachlässigbar (sehr 
gering) E gering E mäßig 

mäßig E gering E mäßig E hoch 

hoch E mäßig E hoch E sehr hoch 

 

Eine mäßige Eingriffserheblichkeit wird mit „Vertretbaren Auswirkungen“ gemäß 
RVS 04.01.11 „Umweltuntersuchung“ gleichgesetzt. 

Eine hohe Eingriffserheblichkeit wird mit „Wesentlichen Auswirkungen“ gemäß 
RVS 04.01.11 „Umweltuntersuchung“ gleichgesetzt 
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Eine sehr hohe Eingriffserheblichkeit wird mit „Untragbaren Auswirkungen“ ge-
mäß RVS 04.01.11 „Umweltuntersuchung“ gleichgesetzt. 

Gemäß RVS 04.01.11 „Umweltuntersuchung“ gilt:  

„Dabei gilt, dass positive, nicht relevante, geringfügige und vertretbare Auswirkungen 
als verträglich, wesentliche Auswirkungen aber nur unter bestimmten Voraussetzungen 
als verträglich eingestuft werden. Untragbare Auswirkungen bei einem Schutzgut füh-
ren ausnahmslos zur Einstufung (umwelt)unverträglich. Die Einschränkung unter be-
stimmten Voraussetzungen ist so zu verstehen, dass in der Zusammenschau aller 
Fachgebiete ein Abwägungsprozess (z.B. nur ein Schutzgut punktuell betroffen, Entlas-
tungswirkungen des Projektes deutlich größer als Belastungen, öffentliches Interesse) 
durch die Umweltkoordination durchzuführen ist. So können wesentliche Auswirkungen 
in begründeten Ausnahmefällen unter genauer Darlegung der Vorgangsweise als ver-
träglich eingestuft werden.“ 

Hohe und sehr hohe Eingriffserheblichkeiten deuten somit auf eine erhebli-
che/schwerwiegende Beeinträchtigung im Sinne des UVP-Gesetzes und auf eine 
„nachhaltigen Beeinträchtigung“ im Sinne des NÖ Naturschutzgesetz hin. 

 

3.4.3 Ermittlung der Sensibilität des Erholungswertes der Landschaft bzw. 
von Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

Nachfolgende Tabelle gibt Hinweise für die Sensibilitätseinstufung: 

 

Tabelle 9: Hinweise für die Sensibilitätseinstufung, Fachbereich Frei-
zeit/Erholung/Fremdenverkehr 

Sensibilität Hinweise für die Sensibilitätseinstufung 

hoch/sehr 
hoch 

Erholungsräume/Erholungswert der Landschaft: 
 Attraktive Landschaftsausstattung mit einem vielfältigen und großflächi-

gen Anteil an erholungsrelevanten Grünstrukturen (z.B. Fluss- oder Se-
enlandschaft, ausgedehnte Wald oder Berggebiete mit lokaltypischen 
und regional ausgeprägten, traditionellen Nutzungsformen, Naturland-
schaften ohne anthropogene Beeinflussung) 

 Landschaftsschutzgebiete 
 Landschaftsraum ist durch Freizeit- und Erholungsinfrastruktur sehr gut 

erschlossen (dichtes Netz an Rad-, Wander-, Reitanlagen, Vergnü-
gungsparks, Badeseen, bedeutenden Sehenswürdigkeiten usw.).  

 Touristische Nutzung ist hoch ausgeprägt. 
 Keine/geringe Vorbelastung durch technogene Elemente. 

Freizeit und Erholungseinrichtungen: 
 Kulturgüter und Freizeit- und Erholungseinrichtungen mit landesweiter 

und internationaler Bedeutung als Zielpunkt für Erholungssuchende o-
der Touristen. 

 Bedeutende Kulturgüter bzw. Freizeit- und Erholungseinrichtungen lie-
gen erhöht oder exponiert in der Landschaft, die Beziehung zur Umge-
bung ist klar erlebbar, das Objekt ist ein bedeutender Teil der Land-
schaftsszene. 

mäßig 

Erholungsräume/Erholungswert der Landschaft: 
 Landschaftsausstattung mit einem merkbaren Anteil an erholungsrele-

vanten Grünstrukturen (z.B. Windschutzanlagen, Einzelbäume und Al-
leen, Feldgehölze, Wiesen- und Brachflächen, kleinräumig strukturierte 
Landwirtschaft mit unterschiedlichen Nutzungsformen wie Weinanbau 
etc.) 

 Landschaftsraum ist durch Freizeit- und Erholungsinfrastruktur über-
wiegend erschlossen (Rad-, Wander-, Reitwege …). 

 Touristischer Nutzung ist mäßig ausgeprägt. 
 Vorbelastungen durch technogene Elemente zu erkennen. 
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Sensibilität Hinweise für die Sensibilitätseinstufung 

Freizeit und Erholungseinrichtungen: 
 Kulturgüter und Freizeit- und Erholungseinrichtungen mit regionaler Be-

deutung als Zielpunkt für Erholungssuchende oder Touristen 

gering/sehr 
gering  

Erholungsräume/Erholungswert der Landschaft: 
 Ungeeignete bzw. wenig geeignete Landschaftsausstattung ohne oder 

mit einzelnen erholungsrelevante Grünstrukturen (z.B. intensiv bewirt-
schafte und ausgeräumte Agrarlandschaft). 

 Freizeit- und Erholungseinrichtungen fehlen weitgehend.  
 Vorbelastungen durch technogene Elemente deutlich gegeben (zum 

Beispiel durch Windparks, Hochspannungsleitungen, Autobahnen, 
Schnellstraßen, Deponien, Abbauflächen, Industriegebiete) 

Freizeit und Erholungseinrichtungen: 
 Kulturgüter und Freizeit- und Erholungseinrichtungen mit lokaler Bedeu-

tung für Bevölkerung der umliegenden Ortschaften. 

 

3.4.4 Ermittlung der Eingriffsintensität des Vorhabens 

3.4.4.1 Wirkfaktor Lärmimmission 

Mit diesem Wirkfaktor wird der Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß die Nutzung 
von Freizeit- und Erholungseinrichtungen sowie der Fremdenverkehr durch Lärmimmis-
sionen beeinträchtigt werden. 

Im UVP-Teilgutachten Lärmschutz wird geprüft, ob anerkannte Grenz- bzw. Richtwerte 
(siehe UVP-Teilgutachten Lärmschutz) überschritten werden. Die Ergebnisse aus dem 
UVP-Teilgutachten Lärmschutz werden aus fachlicher Sicht bewertet.  

 

Tabelle 10: Hinweise für die Einstufung der Eingriffsintensität für den Wirkfaktor Lärm, Fachbe-
reich Freizeit/Erholung/Fremdenverkehr 

Wirkfaktor Eingriffsintensität 
gering 

Eingriffsintensität 
mäßig 

Eingriffsintensität 
hoch 

Lärmimmission Eine Beeinträchtigung 
der Qualität (Ein-
schränkungen der 
Erholungsnutzung 
durch Lärm) ist nicht 
zu erwarten. 

Eine Beeinträchtigung 
der Qualität (Ein-
schränkungen der 
Erholungsnutzung 
durch Lärm) ist teil-
weise zu erwarten. 

Eine deutliche Beein-
trächtigung der Quali-
tät (Einschränkungen 
der Erholungsnutzung 
durch Lärm) ist zu 
erwarten. 

 

3.4.4.2 Wirkfaktor Schattenwurf 

Mit diesem Wirkfaktor wird der Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß die Nutzung 
von Freizeit- und Erholungseinrichtungen sowie der Fremdenverkehr durch Schatten-
wurf beeinträchtigt werden. 

Wie alle größeren Gebäude werfen auch Windenergieanlagen bei Sonnenschein ihren 
Schatten auf die Umgebung. Unangenehm für Anwohner ist der sog. Stroboskop- oder 
Discoeffekt. Die erwarteten Beeinträchtigungen werden unter Berücksichtigung der 
gegebenen Schattenwurfdauer aus fachlicher Sicht bewertet. Gemäß Planungsgrund-
lagen aus dem bundesdeutschen Raum wird eine Einwirkung durch zu erwartenden, 
periodischen Schattenwurf als nicht erheblich belästigend angesehen, wenn die astro-
nomisch maximal mögliche Schattendauer (worst case) nicht mehr als 30 Minuten täg-
lich und max. 30 Stunden pro Jahr beträgt. 

Tabelle 11: Hinweise für die Einstufung der Eingriffsintensität für den Wirkfaktor Lärm, Fachbe-
reich Freizeit/Erholung/Fremdenverkehr 
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Wirkfaktor Eingriffsintensität 
gering 

Eingriffsintensität 
mäßig 

Eingriffsintensität 
hoch 

Schattenwurf Eine Beeinträchtigung 
der Qualität (Ein-
schränkungen der 
Erholungsnutzung 
durch Schattenwurf) 
ist nicht zu erwarten. 

Eine Beeinträchtigung 
der Qualität (Ein-
schränkungen der 
Erholungsnutzung 
durch Schattenwurf) ist 
teilweise zu erwarten. 

Eine deutliche Beein-
trächtigung der Quali-
tät (Einschränkungen 
der Erholungsnutzung 
durch Schattenwurf) ist 
zu erwarten. 

 

3.4.4.3 Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme 

Mit diesem Wirkfaktor wird der Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß der Erho-
lungswert der Landschaft und die Nutzung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen 
sowie der Fremdenverkehr durch Flächeninanspruchnahme beeinträchtigt werden. 

Tabelle 12: Hinweise für die Einstufung der Eingriffsintensität für den Wirkfaktor Flächeninan-
spruchnahme, Fachbereich Freizeit/Erholung/Fremdenverkehr 

Wirkfaktor Eingriffsintensität 
gering 

Eingriffsintensität 
mäßig 

Eingriffsintensität 
hoch 

Flächen-
inanspruchnah-
me 

Freizeit- und Erho-
lungsinfrastruktur:  
Es kommt zu keiner 
Beanspruchung der 
vorhandenen Freizeit‐ 
und Erholungsinfra-
struktur.  
 
Eine Beeinträchtigung 
der Zugänglichkeit ist 
nicht zu erwarten. 
 
Erholungsräume: 
Es erfolgt kein Ver-
brauch von erho-
lungsrelevanten 
Landschaftselemen-
ten. Durch das Vor-
haben werden nur 
Landschaftselemente 
untergeordneter 
Bedeutung bean-
sprucht. 

Freizeit- und Erho-
lungsinfrastruktur:  
Es kommt zu einer 
teilweisen Beanspru-
chung der vorhande-
nen Freizeit‐ und 
Erholungsinfrastruk-
tur, ein ungestörter 
Betrieb ist nach wie 
vor möglich. 
 
Erholungsräume: 
Durch das Vorhaben 
werden in geringem 
Ausmaß erholungsre-
levante Landschafts-
elemente bean-
sprucht. 

Freizeit- und Erho-
lungsinfrastruktur:  
Es kommt zu einer 
großflächigen Bean-
spruchung der vor-
handenen Freizeit‐ 
und Erholungsinfra-
struktur, die Nut-
zungsmöglichkeit 
wird stark einge-
schränkt oder ist 
nicht mehr möglich. 
 
Erholungsräume: 
Durch das Vorhaben 
werden in deutlichem 
Ausmaß erholungsre-
levante Landschafts-
elemente bean-
sprucht. 

 

3.4.4.4 Wirkfaktor Zerschneidung der Landschaft / optische Barrierewirkung 

Mit diesem Wirkfaktor wird der Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß der Erho-
lungswert der Landschaft und die Nutzung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen 
sowie der Fremdenverkehr beeinträchtigt werden. 

Die optische Barrierewirkung einer einzelnen Windkraftanlage ist im Vergleich zu tech-
nischen Bauwerken wie Brücken, Dämmen oder Lärmschutzwänden auf Grund des 
vergleichsweise geringen Mastdurchmessers und der schlanken Rotorblätter generell 
wesentlich geringer. Durch die zusammenfassende Aufstellung mehrerer Anlagen im 
Rahmen eines Windparks kann bei ungünstigen Blickwinkeln infolge Aneinander- oder 
Hintereinanderreihung mehrerer Windenergieanlagen ein größerer Teil des Sichtfeldes 
verschattet werden. Mehrere nebeneinander situierte Windkraftanlagen können von 
bestimmten Blickwinkeln aus Sichtbarrieren bilden und den Hintergrund weitestgehend 
verdecken. Durch die Vielzahl an Einzelelementen kann somit auch die Orientierungs-
funktion einer Landmarke oder einer markanten Geländestruktur entsprechend einge-
schränkt werden.  
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Die Eingriffsintensität des Wirkfaktors wird über den Grad der Barrierewirkung des 
Vorhabens bestimmt. Nachfolgend Hinweise für die Einstufung der Eingriffsintensität: 

Tabelle 13: Hinweise für die Einstufung der Eingriffsintensität für den Wirkfaktor Zerschneidung 
der Landschaft, Fachbereich Freizeit/Erholung/Fremdenverkehr 

Wirkfaktor 
Eingriffsintensität 
gering 

Eingriffsintensität 
mäßig 

Eingriffsintensität 
hoch 

Zerschneidung 
der Landschaft / 
optische Barrier-
ewirkung 

Bedeutende 
Sichtachsen zu Ob-
jekten, Strukturen 
und Teilräumen mit 
hohem Erlebniswert 
werden nicht oder 
nur punktuell einge-
schränkt. 
 
Lediglich unterge-
ordnet bedeutsame 
Sichtachsen werden 
verändert. 
 
Zufahrtswege sind 
lediglich geringfügig 
neu zu errichten. 

Bedeutende 
Sichtachsen zu 
Objekten, Strukturen 
und Teilräumen mit 
hohem Erlebniswert 
werden sektoral 
eingeschränkt. 

Bedeutende 
Sichtachsen zu Ob-
jekten, Strukturen und 
Teilräumen mit ho-
hem Erlebniswert 
werden großräumig 
unterbrochen. Es 
entstehen Sichtbarrie-
ren. 

 

3.4.4.5 Wirkfaktor Visuelle Störungen 

Mit diesem Wirkfaktor wird der Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß der Erho-
lungswert der Landschaft und die Nutzung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen 
sowie der Fremdenverkehr durch visuelle Störungen beeinträchtigt werden. 

Gegenstand der Auswirkungsanalyse ist vorrangig die Betriebsphase. In der Bauphase 
sind aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Bauarbeiten keine nachhaltigen Beein-
trächtigungen zu erwarten.  

Die Beurteilung der Auswirkungen erfolgt anhand von Visualisierungen von markanten 
Blickpunkten, wie häufig frequentierten Standorten. Eine Sichtraumanalyse soll unter-
stützend herangezogen, um die Sichtbarkeit des Vorhabens zu ermitteln. 

Nachfolgende Tabelle gibt Hinweise für die Einstufung der Eingriffsintensität von visu-
ellen Störungen. 

Tabelle 14: Hinweise für die Einstufung der Eingriffsintensität für den Wirkfaktor Visuelle Störun-
gen, Fachbereich Freizeit/Erholung/Fremdenverkehr 

Wirkfaktor 
Eingriffsintensität  
gering 

Eingriffsintensität  
mäßig 

Eingriffsintensität  
hoch 

Visuelle 
Störungen  

Dominanz von Wind-
energieanlagen: 
Fernwirkzone  
 
Erholungsraum bzw. 
Freizeit- und Erholungs-
einrichtung liegt in über 
5 km Entfernung zum 
Vorhaben. 

Dominanz von Wind-
energieanlagen: 
Mittelwirkzone 
 
Erholungsraum bzw. 
Freizeit- und Erholungs-
einrichtung liegt in 1,2 
bis 5 km Entfernung 
zum Vorhaben. 

Dominanz von Wind-
energieanlagen: 
Nahwirkzone 
 
Erholungsraum bzw. 
Freizeit- und Erho-
lungseinrichtung liegt 
in 0 bis 1,2 km Entfer-
nung zum Vorhaben. 

Sichtbarkeit des Vorha-
bens: 
Das Vorhaben ist vom 
Erholungsraum lediglich 
kleinräumig sichtbar 
(geringe sichtbeein-
trächtige, viele sichtver-

Sichtbarkeit des Vorha-
bens: 
Das Vorhaben ist vom 
Erholungsraum teilweise 
sichtbar (mäßig sichtbe-
einträchtige, mäßig 
sichtverschattete Berei-

Sichtbarkeit des Vorha-
bens: 
Das Vorhaben ist vom 
Erholungsraum groß-
räumig sichtbar (hohe 
sichtbeeinträchtigte, 
wenig sichtverschatte-
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Wirkfaktor 
Eingriffsintensität  
gering 

Eingriffsintensität  
mäßig 

Eingriffsintensität  
hoch 

schattete Bereiche). 
 
Sehr eingeschränkte 
Sichtbarkeit (Sichtver-
schattungen) einzelner 
Anlagen oder Anlagen-
teile durch Relief, Ge-
hölzbestände, Gebäude 
von einem häufig fre-
quentierten Standpunkt. 

che). 
 
Mäßig eingeschränkte 
Sichtbarkeit (Sichtver-
schattungen) einzelner 
Anlagen oder Anlagen-
teile durch Relief, Ge-
hölzbestände, Gebäude 
von einem häufig fre-
quentierten Standpunkt. 

te Bereiche). 
 
Sehr deutliche Sicht-
barkeit aller Anlagen 
von einem häufig 
frequentierten Stand-
punkt. 

Belastung von unbeein-
flussten Sichträumen: 
Keine bis punktuelle 
Neubelastung von vor-
mals unbeeinflussten 
Sichträumen. 
 
Horizontabdeckung: 
Geringe Abdeckung des 
Horizonts mit Windener-
gieanlagen in Kumulati-
on mit benachbarten 
Windparks. 

Belastung von unbeein-
flussten Sichträumen: 
Sektorale Neubelastung 
von vormals unbeein-
flussten Sichträumen. 
 
Horizontabdeckung: 
Sektorale Abdeckung 
des Horizonts mit Wind-
energieanlagen in Ku-
mulation mit benachbar-
ten Windparks. 

Belastung von unbe-
einflussten Sichträu-
men: 
Großräumige Neube-
lastung von vormals 
unbeeinflussten Sicht-
räumen. 
 
Horizontabdeckung: 
Überwiegende Abde-
ckung des Horizonts 
mit Windenergieanla-
gen in Kumulation mit 
benachbarten Wind-
parks. 
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3.6 Auswirkungsanalyse 

3.6.1 Lärmimmission 

Bauphase 

Im UVP-Teilgutachten Lärmschutz kommt der Sachverständige zu folgendem Ergebnis: 

„Bei den angeführten, hohen Belastungen, bei den Szenarien Kabelverlegung und 
Wegebauarbeiten handelt es sich um Bauarbeiten, die nur eine sehr kurze Baudauer 
benötigen. Die Expositionszeit wird in der UVE erfahrungsgemäß je Immissionspunkt 
mit maximal drei Tagen angeführt. Abgesehen von den angeführten, kurzzeitig hohen 
Belastungen stellen sich die baubedingten Immissionen in den übrigen Szenarien der 
Bauphase als unkritisch dar.“ 

„In der Bauphase kann durch die formulierten Auflagen ein Schutzniveau erreicht 
werden, welches sich bei anderen, vergleichbaren Baustellen als schalltechnisch 
vertretbar herausgestellt hat. Für lärmarme Tätigkeiten, welche auch nachts und auch 
am Wochenende erfolgen sollen, werden entsprechende Emissionsbegrenzungen in 
Auflage 1) formuliert. Im Übrigen wird auf die formulierten Auflagen zur Bauphase und 
Betriebsphase in Kapitel 0.1 wird verwiesen.“ 

„Für den baustelleninduzierten Lkw-Verkehr auf öffentlichen Straßen konnte 
nachgewiesen werden, dass Emissionszunahmen unter dem Irrelevanzkriterium der 
Bauphase von 3 dB liegen und daher zu vernachlässigen sind. Im Sinne einer Worst-
Case-Betrachtung wurden für den Baustellenverkehr dabei ausschließlich schwere Lkw 
angenommen.“ 

Die Aufenthaltsfrequenz von Erholungssuchenden ist im Bereich der geplanten Anla-
gen vergleichsweise gering, da bis auf Spazierwege und den Nebenradweg 820 keine 
bedeutenden Erholungseinrichtungen im Umfeld der geplanten Windenergieanlagen 
liegen. Da zudem die Aufenthaltsdauer von Erholungssuchenden im Nahbereich der 
geplanten Anlagen (Spaziergänger, Radfahrer auf landwirtschaftlichem Wegenetz, 
Radfahrer auf Nebenradweg 820) zeitlich begrenzt ist, werden keine erheblichen Be-
einträchtigungen der Nutzung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen sowie des 
Fremdenverkehrs durch temporäre Lärmbeeinträchtigungen in der Bauphase erwartet. 

Betriebsphase 

Im UVP-Teilgutachten Lärmschutz kommt der Sachverständige zu folgendem Ergebnis: 

„Unter Zugrundelegung der nach einschlägigen technischen Richtlinien und Normen 
durchgeführten Untersuchungen ist davon auszugehen, dass in der Betriebsphase, bei 
Einhaltung der formulierten Auflagen, bei der nächstgelegenen Wohnnachbarschaft 
keine relevanten Immissionen einwirken.“ 

Tabelle 15: Abstände der Immissionspunkte zum nächsten WEA Standort (Quelle: UVP-
Teilgutachten Lärmschutz 
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3.6.4 Zerschneidung der Landschaft /optische Barrierewirkung 

Durch den geplanten Windpark entsteht zwar keine nennenswerte Linienstruktur wie 
bei Hochspannungsleitungen und Straßentrassen, allerdings werden zusätzliche hö-
henwirksame technische Strukturen in die Landschaft eingebracht, die Sichtachsen 
verändern.  

In der Nahwirkzone werden die projektierten Windkraftanlagen als Einzelobjekte in der 
Landschaft wahrnehmbar sein. Auch in der Mittel- und Fernwirkzone bildet das Vorha-
ben keine Sichtbarriere zu Objekten, Strukturen und Teilräumen mit hohem Erlebnis-
wert. 

Für die Zuwegungen zu den Windenergieanlagen sind Wegetrassen neu zu errichten; 
soweit möglich wird jedoch auf das bestehende Wegenetz zurückgegriffen. Durch die 
Benützung und den Ausbau des bestehenden Wegenetzes werden nur geringfügig 
neue Zufahrten benötigt. Die Kabeltrassen werden als Erdleitungen ausgeführt.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Erholungswertes der Landschaft bzw. der Nut-
zung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen sowie des Fremdenverkehrs durch Zer-
schneidung der Landschaft ist nicht zu erwarten.  

3.6.5 Visuelle Störungen 

Beschreibung und Analyse der visuellen Störungen siehe auch Kapitel 2.6.3 Visuelle 
Störungen im Teilgutachten Landschaftsbild und Kapitel 4.4.2 im Teilgutachten Orts-
bild. 

 

3.6.5.1 Visuelle Störungen Nahwirkzone 

In Abhängigkeit von der Entfernung zum Betrachter werden die visuellen Auswirkungen 
der geplanten Anlagen unterschiedlich dominant wahrgenommen. Besonders dominant 
wirken die Eingriffe im Nahbereich der Anlagen. 

Erholungsräume/Erholungswert der Landschaft:  

Gering bis mäßig sensible Kulturlandschaft: Die Windenergieanlagen sind von den 
Ackerbaulandschaften, sofern sie nicht durch Windschutzgürtel/Waldflächen und das 
hügelige Geländerelief verdeckt sind, gut sichtbar. Durch das hügelige Geländerelief 
und die Waldbestände kommt es bereichsweise zu Sichtverschattungen und Sichtein-
schränkungen. Von den Waldflächen sind die Sichtbeziehungen eingeschränkt. Bis auf 
Straßen (v.a. B7) sind keine wesentlichen technogenen Vorbelastungen in der Nah-
wirkzone vorhanden. Es kommt zu einer sektoralen Neubelastung von vormals unbe-
einflussten Sichträumen. Von Windenergieanlagen unbeeinflusste Sichträume bleiben 
weiterhin frei. Erhebliche Beeinträchtigungen des Erholungswertes der Landschaft 
durch visuelle Störungen sind aufgrund der eingeschränkten Sichtbarkeit nicht zu er-
warten. Die geplanten Anlagen stehen zudem in Gemeindeteilen, wo keine relevante 
touristische Entwicklung stattfindet. 

Freizeit- und Erholungseinrichtungen: 

Die Wirtschaftswege um die geplanten Anlagen werden vereinzelt z.B. von Spazier-
gängern, Radfahrern genutzt. Vom Siebenbergeblick, vom Spazierweg Neugebirggra-
ben, vom Panoramawanderweg, vom Nebenradweg Nr. 820 sowie von den Wirt-
schaftswegen, welche zur Naherholung genutzt werden, sind tlw. Sichtbeziehungen 
möglich. Es kommt zu einer sektoralen Neubelastung von vormals unbeeinflussten 
Sichträumen. Von Windenergieanlagen unbeeinflusste Sichträume bleiben weiterhin 
frei. Tlw. werden die Sichtbeziehungen durch das Geländerelief und durch Gehölzbe-
stände eingeschränkt. Insgesamt haben die Wege und Aussichtspunkte eine unterge-
ordnete Bedeutung als Erholungsinfrastruktur. Da zudem die visuellen Störungen auf-
grund der geringen Verweildauer des Erholungssuchenden und die laufende Änderung 
seines Blickwinkels beschränkt sind, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der 
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Nutzung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen sowie des Fremdenverkehrs zu er-
warten.  

3.6.5.2 Visuelle Störungen Mittelwirkzone 

Die Eingriffsintensität im Mittelwirkbereich (1,2 km bis 5 km) ist durch die größere 
Entfernung zu den geplanten Anlagen im Gegensatz zum Nahwirkbereich grundsätzlich 
geringer. Die Erholungsnutzung setzt sich in der Mittelwirkzone genau wie in der 
Nahwirkzone weiter fort.  

Erholungsräume/Erholungswert der Landschaft:  

Gering sensible Agrarlandschaft im Bereich der Laaer Bucht und gering bis mäßig sen-
sible Kulturlandschaft des Mistelbacher Hügellandes: Die Windenergieanlagen sind von 
den Ackerflächen, sofern sie nicht durch Windschutzgürtel und Waldflächen sowie 
durch das Geländerelief verdeckt sind, gut sichtbar. Durch das hügelige Geländerelief 
und die Waldbestände kommt es bereichsweise zu Sichtverschattungen und Sichtein-
schränkungen. . Von den Waldflächen sind die Sichtbeziehungen eingeschränkt. Bis 
auf Straßen sind keine wesentlichen technogenen Vorbelastungen in der Mittelwirkzo-
ne vorhanden. Es kommt zu einer sektoralen Neubelastung von vormals unbeeinfluss-
ten Sichträumen. Von Windenergieanlagen unbeeinflusste Sichträume bleiben weiter-
hin frei. Erhebliche Beeinträchtigungen des Erholungswertes der Landschaft durch 
visuelle Störungen sind aufgrund der eingeschränkten Sichtbarkeit und der bereits 
größeren Entfernung zu den Anlagen in der Mittelwirkzone nicht zu erwarten.  

Gering bis mäßig sensibler Ernstbrunner Wald: Von den Waldbeständen sind die ge-
planten Anlagen nicht sichtbar. Lediglich von den dem Projekt zugewandten Waldrand-
bereichen sind Sichtbeziehungen möglich. Aufgrund der eingeschränkten Sichtbarkeit 
und der untergenordneten Erholungsfunktion der Wälder (siehe Waldentwicklungsplan) 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Erholungswertes der Landschaft zu 
erwarten. 

Hoch sensibler Naturpark Leiser Berge und Landschaftsschutzgebiet Leiser Berge: Das 
hoch sensible Landschaftsschutzgebiet und der Naturpark Leiser Berge ragen zu ei-
nem kleinen Teil in die Mittelwirkzone. Die wesentlichen Teile des Schutzgebiets liegen 
allesamt mehr als 5 km von der nächstgelegenen Anlage entfernt in der Fernwirkzone 
(z.B. Buschberghütte, Aussichtswarte Oberleiser Berg, Wildpark, Jakobsweg & Wan-
derweg 632). Da sich keine häufig frequentierten Punkte oder Linien der Leiser Berge 
in der Mittelwirkzone finden, es bereichsweise zu Sichtverschattungen und Sichtein-
schränkungen durch das hügelige Geländerelief und durch Waldbestände kommt, sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen durch visuelle Störungen zu erwarten. 

 

Freizeit- und Erholungseinrichtungen: 

Es kommt zu einer sektoralen Neubelastung von vormals unbeeinflussten Sichträumen. 
Relevante technogene Vorbelastungen sind im Bereich der Mittelwirkzone nicht 
vorhanden. Von Windenergieanlagen unbeeinflusste Sichträume bleiben jedoch 
weiterhin frei. Die Sichtbeziehungen sind bereichsweise durch Verbauung, das 
hügelige Geländerelief und durch Wald- und Gehölzbestände eingeschränkt. 
Erhebliche Beeinträchtigungen der Nutzung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen 
und des Fremdenverkehrs durch visuelle Störungen sind aufgrund der verringerten 
Dominanz von WEAs in der Mittelwirkzone und der z.T. eingeschränkten Sichtbarkeit 
nicht zu erwarten. 

• Von den Radwegen und Spazierwegen in der Mittelwirkzone sind die geplanten 
Anlagen tlw. sichtbar. Die Rad- und Wanderwege im Laaer Becken weisen au-
ßerhalb der Ortschaften meist gute Sichtbarkeiten auf. Die visuellen Störungen 
sind aufgrund der geringen Verweildauer des Erholungssuchenden und die lau-
fende Änderung seines Blickwinkels beschränkt, wodurch keine erheblichen 
Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung erwartet werden. 
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• Aussichtswarte am Weißenberg östlich von Friebritz: Von der Aussichtswarte 
am Weißenberg bestehen gute Sichtbeziehungen. Bei etwa 15 ° Horizontbeein-
flussung und 2,5 km Entfernung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der 
Erholungsnutzung durch visuelle Störungen zu erwarten. 

• Freibad Unterstinkenbrunn: Vom Freibad sind durch das Geländerelief und die 
umgebenden Gehölzbestände eingeschränkte Sichtbarkeiten zu erwarten. 

• Von den Randbereichen der Loamgrui (Ensemble von Weinkellern südlich der 
Ortschaft Unterstinkenbrunn) sind gemäß Sichtbarkeitsanalyse Sichtbeziehun-
gen nicht auszuschließen. In den zentralen Bereichen bestehen Sichtverschat-
tungen durch die Gebäude und Gehölze.  

• Wehrkirche St. Lambertus in Fallbach: Von der Kirche Sankt Lambertus sind 
Sichtbeziehungen nicht auszuschließen. 

• Schloss Loosdorf, Schlossmuseum Loosdorf: Für das Schloss Loosdorf außer-
halb der Ortschaft kann gemäß Sichtbarkeitsanalyse eine teilweise Sichtbarkeit 
nicht ausgeschlossen werden, wobei die umgebenden Gehölzbestände sicht-
verschattend wirken können.  

• Von der Ruine Hanselburg bei Loosdorf sind gemäß Sichtbarkeitsanalyse kei-
ne Sichtbeziehungen zu erwarten.  

• Im Fall von Schloss Hagenberg, das abseits des Orts frei gelegen ist, sind auf-
grund der Geländeform eingeschränkte Sichtbeziehungen zu erwarten. Zudem 
wirken die umgebenden Gehölzbestände sichtverschattend. 

• Von der Schlossruine Wenzersdorf und von der Kirche in Wenzersdorf am 
nordwestlichen Ortsrand sind gemäß Sichtbarkeitsanalyse Sichtbeziehungen 
möglich. 

• Ayurveda Zentrum bei Loosdorf: Vom Ayurveda Zentrum sind gemäß Sichtbar-
keitsanalyse keine Sichtbarkeiten zu erwarten.  

• Camping Loosdorf: Vom Campingplatz sind gemäß Sichtbarkeitsanalyse keine 
Sichtbarkeiten zu erwarten. 

• Von den Spiel- und Sportplätzen in den Gemeinden sind zum Teil Sichtbezie-
hungen möglich, sofern sie nicht durch das Geländerelief, Gebäude oder Ge-
hölzbestände sichtverschattet sind. 

 

3.6.5.3 Visuelle Störungen Fernwirkzone 

Von der Fernwirkzone werden die geplanten Anlagen aufgrund der großen Entfernung 
nicht mehr dominant wahrgenommen. Auch bei gegebener Sichtbeziehung ist keine 
wesentliche Bildprägung mehr vorhanden. Es werden vorwiegend noch die Rotorblätter 
in der Ferne über dem Horizont unscharf wahrnehmbar sein, wodurch keine 
erheblichen Beeinträchtigungen des Erholungswertes der Landschaft und der Nutzung 
von Freizeit- und Erholungseinrichtungen sowie des Fremdenverkehr zu erwarten sind. 

• Vom Buschberg und dem Wanderweg 632 aus ist die Sichtbarkeit meist nicht 
oder sehr eingeschränkt gegeben, im mittleren Bereich des Wanderwegs gibt 
es einige Stellen, die einen Ausblick nach Norden und somit auf das Wind-
parkgelände ermöglichen. Aufgrund der Entfernung sind keine erheblichen Be-
einträchtigungen der Erholungsnutzung zu erwarten. 

• Wanderweg Oberleis – Steinberg (Entfernung 8,0 bis 8,8 km): Ausgehend vom 
Parkplatz zur Aussichtswarte führt der Weg gemäß UVE zuerst durch landwirt-
schaftliche Flächen und dann weiter über die L 3085 in bewaldetes Gebiet bis 
zum Steinberg. Zu Beginn ist eine gute Sichtbarkeit Richtung Norden gegeben, 
je weiter der Weg Richtung Steinberg führt bewirken Geländeform und dann 
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Staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker 

Ingenieurkonsulent für Landschaftsplanung 
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4 Teilgutachten Ortsbild 

4.1 Aufgabenstellung 
Gegenstand des vorliegenden Teilgutachtens ist die Bewertung der Umweltauswirkun-
gen des geplanten Windparks auf den Fachbereich Ortsbild. 

Gemäß dem Schreiben der RU4 (Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Umweltrecht) 
werden für den Fachbereich Ortsbild folgende Fragestellungen für die Bau- und Be-
triebsphase untersucht: 

• „Wird das Ortsbild durch Flächeninanspruchnahme für das Vorhaben beeinträch-
tigt? Wie wird diese Beeinträchtigung aus fachlicher Sicht bewertet? 

• Wird das Ortsbild durch visuelle Störungen beeinflusst? Wie wird diese Beeinträch-
tigung aus fachlicher Sicht bewertet?“ 

4.2 Beurteilungsmethodik 

4.2.1 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird mit 5 km um die geplanten WEAs festgelegt (Nahwirkung: 
0,0 bis 1,2 km, Mittelwirkung: 1,2 bis 5,0 km). Jene Katastralgemeinden, deren Orts-
kerne im Untersuchungsraum liegen, sind Untersuchungsgegenstand. Innerhalb dieses 
Untersuchungsraumes sind - durch die zunehmend geringere Sichtbarkeit der WEAs - 
die wesentlichen Eingriffswirkungen abgedeckt. 

4.2.2 Ermittlung der Eingriffserheblichkeit 

Die Methode zur Beurteilung der Auswirkungen des Windparks auf das Schutzgut Orts-
bild basiert auf der ökologischen Risikoanalyse: 

1. Ermittlung der Sensibilität des Ortsbildes (Bestandsbewertung) 

2. Ermittlung der Eingriffsintensität des Vorhabens (Stärke der Einwirkungen): Analy-
se der Wirkung des geplanten Vorhabens mittels definierter Wirkfaktoren. Die Wir-
kungen des Vorhabens werden entsprechend der Fragestellung der Behörde mit-
tels folgender Wirkfaktoren bewertet: Flächeninanspruchnahme, Visuelle Störun-
gen. 

3. Ermittlung der Eingriffserheblichkeit: Die Bewertung der Eingriffserheblichkeit des 
Vorhabens auf das Ortsbild erfolgt verbal beschreibend über die Verknüpfung der 
Sensibilität mit der Eingriffsintensität. 

Tabelle 16: Ermittlung der Eingriffserheblichkeit 

Eingriffserheblichkeit (E) 
Eingriffsintensität 

gering mäßig hoch 

Sensibilität 

gering E vernachlässigbar (sehr 
gering) E gering E mäßig 

mäßig E gering E mäßig E hoch 

hoch E mäßig E hoch E sehr hoch 

 

Eine mäßige Eingriffserheblichkeit wird mit „Vertretbaren Auswirkungen“ gemäß 
RVS 04.01.11 „Umweltuntersuchung“ gleichgesetzt. 

Eine hohe Eingriffserheblichkeit wird mit „Wesentlichen Auswirkungen“ gemäß 
RVS 04.01.11 „Umweltuntersuchung“ gleichgesetzt 

Eine sehr hohe Eingriffserheblichkeit wird mit „Untragbaren Auswirkungen“ ge-
mäß RVS 04.01.11 „Umweltuntersuchung“ gleichgesetzt. 
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Gemäß RVS 04.01.11 „Umweltuntersuchung“ gilt:  

„Dabei gilt, dass positive, nicht relevante, geringfügige und vertretbare Auswirkungen 
als verträglich, wesentliche Auswirkungen aber nur unter bestimmten Voraussetzungen 
als verträglich eingestuft werden. Untragbare Auswirkungen bei einem Schutzgut füh-
ren ausnahmslos zur Einstufung (umwelt)unverträglich. Die Einschränkung unter be-
stimmten Voraussetzungen ist so zu verstehen, dass in der Zusammenschau aller 
Fachgebiete ein Abwägungsprozess (z.B. nur ein Schutzgut punktuell betroffen, Entlas-
tungswirkungen des Projektes deutlich größer als Belastungen, öffentliches Interesse) 
durch die Umweltkoordination durchzuführen ist. So können wesentliche Auswirkungen 
in begründeten Ausnahmefällen unter genauer Darlegung der Vorgangsweise als ver-
träglich eingestuft werden.“ 

Hohe und sehr hohe Eingriffserheblichkeiten deuten somit auf eine erhebli-
che/schwerwiegende Beeinträchtigung im Sinne des UVP-Gesetzes und auf eine 
„nachhaltigen Beeinträchtigung“ im Sinne des NÖ Naturschutzgesetz hin. 

 

4.2.3 Ermittlung der Sensibilität des Ortsbildes 

Nachfolgende Tabelle gibt Hinweise für die Sensibilitätseinstufung von Ortsbildern. 

Tabelle 17: Hinweise für die Sensibilitätseinstufung, Fachbereich Ortsbild 

Sensibilität Hinweise für die Sensibilitätseinstufung 

hoch/sehr 
hoch 

 Das gesamte Ortsgebiet weist einen hohen Wiedererkennungswert auf 
und ist deutlich als einheitliches Ensemble wahrnehmbar.  

 Kulturhistorisch und landeskulturell bedeutsame Siedlungsformen und 
Gebäudestrukturen sind im gesamten Ortsbereich vorhanden. 

 Die Ortschaft ist ein beliebtes Ausflugsziel oder ein bedeutender Auf-
enthaltsort für Erholungssuchende oder Touristen. Sehenswürdigkeiten 
sind reichhaltig vorhanden.  

 Das Ortsgebiet bzw. seine unmittelbare Umgebung weist keine Vorbe-
lastungen auf. 

mäßig 

 Teile des Ortsgebiets weisen einen nennenswerten Wiedererken-
nungswert auf. Bereichsweise sind bedeutsame Ensembles zu erken-
nen.  

 Historisch gewachsene Siedlungsformen sind im Kernbereich noch 
vorhanden. Die Siedlungsstruktur ist durch die Anlagerung von mehr 
oder weniger ausgedehnten Einfamilienhausgebieten teilweise moder-
nistisch überprägt.  

 Die Ortschaft spielt als Ausflugsziel oder Aufenthaltsort für Erholungs-
suchende oder Touristen eine Rolle. Sehenswürdigkeiten sind teilweise 
vorhanden.  

 Das Ortsgebiet bzw. seine unmittelbare Umgebung weist einzelne Vor-
belastungen auf. 

gering/sehr 
gering  

 Die Ortschaften haben einen für die Gegend typischen Charakter ohne 
besonderen Wiedererkennungswert.  

 Historisch gewachsene Siedlungsformen fehlen oder sind sehr stark 
überprägt z.B. durch großflächige Bebauungselemente ohne land-
schaftskulturellen Zusammenhang. 

 Die Ortschaft hat keine oder eine geringe Anziehungskraft für Erho-
lungssuchende oder Touristen, Sehenswürdigkeiten fehlen fast voll-
ständig. 

 Das Ortsgebiet bzw. seine unmittelbare Umgebung weist zahlreiche 
Vorbelastungen auf. 

 

4.2.4 Ermittlung der Eingriffsintensität des Vorhabens 

4.2.4.1 Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme 
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Mit diesem Wirkfaktor wird der Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß das Ortsbild 
durch Flächeninanspruchnahme beeinträchtigt wird. Üblicherweise kommt es in NÖ 
durch die Windenergieanlagen zu keinen Beeinträchtigungen des Ortsbildes durch 
Flächeninanspruchnahme, da im niederösterreichischen Raumordnungsgesetz die 
Einhaltung von mind. 1.200 m Abstand von Windenergieanlagen zu Siedlungsgebieten 
vorgeschrieben ist und die Zufahrtswege und Erdkabelleitungen üblicherweise eben-
falls außerhalb von Ortsgebieten verlaufen. 

4.2.4.2 Wirkfaktor Visuelle Störungen 

Mit diesem Wirkfaktor wird der Frage nachgegangen, inwieweit das Ortsbild durch vi-
suelle Störungen beeinträchtigt wird. 

Gegenstand der Auswirkungsanalyse ist vorrangig die Betriebsphase. In der Bauphase 
sind aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Bauarbeiten keine nachhaltigen Beein-
trächtigungen des Ortsbildes zu erwarten.  

Die Beurteilung der Auswirkungen erfolgt anhand von Visualisierungen/Fotomontagen 
von markanten Blickpunkten, wie häufig frequentierten Standorten und Ortsrändern. 
Eine Sichtraumanalyse soll unterstützend herangezogen, um die Sichtbarkeiten zu 
ermitteln. 

Nachfolgende Tabelle gibt Hinweise für die Einstufung der Eingriffsintensität von visu-
ellen Störungen. 

Tabelle 18: Hinweise für die Einstufung der Eingriffsintensität für den Wirkfaktor Visuelle Störun-
gen, Fachbereich Ortsbild 

Wirkfaktor Eingriffsintensität 
gering 

Eingriffsintensität 
mäßig 

Eingriffsintensität 
hoch 

Visuelle 
Störungen 

Dominanz von Wind-
energieanlagen: 
Fernwirkzone  
 
Ortschaft liegt in über 
5 km Entfernung zum 
Vorhaben. 

Dominanz von Wind-
energieanlagen: 
Mittelwirkzone 
 
Ortschaft liegt in 1,2 
bis 5 km Entfernung 
zum Vorhaben. 

Dominanz von Wind-
energieanlagen: 
Nahwirkzone 
 
Ortschaft liegt in 0 bis 
1,2 km Entfernung zum 
Vorhaben. 

Sichtbarkeit des 
Vorhabens: 
Die geplanten Anla-
gen sind aus den 
historischen Ortsker-
nen nicht zu sehen 
bzw. aus weniger 
sensiblen Ortsrand-
bereichen nur einge-
schränkt zu sehen. 
 
Sehr eingeschränkte 
Sichtbarkeit (Sicht-
verschattungen) 
einzelner Anlagen 
oder Anlagenteile 
durch Relief, Gehölz-
bestände, Gebäude 
von einem häufig 
frequentierten Stand-
punkt. 

Sichtbarkeit des Vor-
habens: 
Die geplanten Anlagen 
sind aus den histori-
schen Ortskernen 
geringfügig zu sehen 
bzw. aus weniger 
sensiblen Ortsrandbe-
reichen teilweise zu 
sehen. 
 
Mäßig eingeschränkte 
Sichtbarkeit (Sichtver-
schattungen) einzelner 
Anlagen oder Anlagen-
teile durch Relief, 
Gehölzbestände, Ge-
bäude von einem 
häufig frequentierten 
Standpunkt. 

Sichtbarkeit des Vor-
habens: 
Das Vorhaben ist vom 
größten Teil des Orts-
gebiets sichtbar.  
 
Sehr deutliche Sicht-
barkeit aller Anlagen 
von einem häufig fre-
quentierten Stand-
punkt. 

Belastung von unbe-
einflussten Sichträu-
men: 
Keine bis punktuelle 
Neubelastung von 
vormals unbeeinfluss-
ten Sichträumen. 

Belastung von unbe-
einflussten Sichträu-
men: 
Sektorale Neubelas-
tung von vormals un-
beeinflussten Sicht-
räumen. 

Belastung von unbeein-
flussten Sichträumen: 
Großräumige Neube-
lastung von vormals 
unbeeinflussten Sicht-
räumen. 
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Wirkfaktor Eingriffsintensität 
gering 

Eingriffsintensität 
mäßig 

Eingriffsintensität 
hoch 

Horizontabdeckung: 
Geringe Abdeckung 
des Horizonts mit 
Windenergieanlagen 
in Kumulation mit 
benachbarten Wind-
parks. 

Horizontabdeckung: 
Sektorale Abdeckung 
des Horizonts mit 
Windenergieanlagen in 
Kumulation mit be-
nachbarten Windparks. 

Horizontabdeckung: 
Überwiegende Abde-
ckung des Horizonts 
mit Windenergieanla-
gen in Kumulation mit 
benachbarten Wind-
parks. 
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4.3 Beschreibung des Ist-Zustandes 
Der Ist-Zustand der Ortsbilder wird anhand der Darstellung und Analyse der Lage in 
der Landschaft, Ensemblewirkung, technogenen Vorbelastungen, Struktur und bauli-
chen Anlagen sowie identitätsstiftenden Besonderheiten erhoben. 

Untersuchungsgegenstand sind jene Katastralgemeinden, deren Ortskerne im Untersu-
chungsraum von 5 km um die geplanten Windenergieanlagen liegen. Für die übrigen 
Katastralgemeinden wird von keinen wesentlichen Beeinträchtigungen auf den Fachbe-
reich Ortsbild ausgegangen. 

Tabelle 19: Katastralgemeinden, deren Ortskerne im Untersuchungsraum (5-km Puffer) liegen  

Katastralgemeinde Politische Gemeinde 

Gnadendorf Gnadendorf 

Eichenbrunn Gnadendorf 

Röhrabrunn Gnadendorf 

Wenzersdorf Gnadendorf 

Zwentendorf Gnadendorf 

Phyra Gnadendorf 

Stronsdorf Stronsdorf 

Oberschoderklee Stronsdorf 

Unterschoderklee Stronsdorf 

Stronegg Stronsdorf 

Unterstinkenbrunn Unterstinkenbrunn 

Gaubitsch Gaubitsch 

Kleinbaumgarten Gaubitsch 

Altenmarkt Gaubitsch 

Fallbach Fallbach 

Hagendorf Fallbach 

Loosdorf Fallbach 

Hagenberg Fallbach 

Friebritz Fallbach 

 

Die nächstgelegenen Siedlungsgebiete zum ggst. Windpark „Gnadendorf-Stronsdorf“ 
sind: 

• Oberschoderlee im Nordwesten 
• Gaubitsch im Norden 
• Fallbach im Nordosten 
• Friebritz im Osten 
• Gnadendorf und Wenzersdorf im Südosten 
• Eichenbrunn und Röhrabrunn im Südwesten 
• Stronegg im Westen 

Das Projektgebiet zeichnet sich durch seine sanften Hügel aus. Tendenziell wird der 
Untersuchungsraum von Süden nach Norden immer flacher, die Landschaft geht dann 
in das Laaer Becken über. Die Ortschaften liegen oft in Niederungen die von mehr oder 
weniger steilen Anstiegen umgeben sind. Die Ortschaften befinden sich auf zwischen 
200 und 290 m Seehöhe. Das Windparkgelände liegt auf zwischen 270 und 320 m 
Seehöhe. 

Die Ortsbilder im Untersuchungsraum werden als mittel sensibel eingestuft. 



 

Knoll  Plan

Die Ortsbil
wiedergege

4.3.1 KG

Die KG Gn
der Leiser 
schossige 
den.  

Im SO der 
Pfarrkirche
telalterliche

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

Tabelle 20:
http://www.b

 

Die Kirche 
einer mittela
mauer aus 
aus der 1. H
che mit nich
lern im 14

nung & Berat

dbeschreibu
eben und erg

G Gnadend

adendorf ist 
Berge. Im O
Gassenfront

Ortschaft fin
 befindet. Di

en wehrhafte

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

: Unbeweglic
bda.at) 

steht im Süd
alterlichen we
regelmäßigem

Hälfte des 13.
ht bündig verb
. Jahrhunder

 

tung 

ngen der UV
gänzt. 

orf (PG Gn

gemäß DEH
Ortszentrum 
enhäuser un

det sich eine
ie Pfarrkirche
n  Friedhofsm

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

he und arch

osten des Or
ehrhaften Frie
m Quadermaue

 Jahrhunderts
bundenen Stü
t verstärkt w

VE erschein

adendorf)

HIO-Handbuc
findet man 

nd Zwerchhö

e ehemalige 
e hl. Johann
mauer.  

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

häologische 

rtes in 
edhofs-
erwerk 
s, wel-
tzpfei-

wurden 

Gnad
www

Haup

Windpa

nen plausibe

ch ein Straße
geschlossen
fe mit größt

Hausbergan
nes d. T. lieg

: 

denkmalamte
chäologische

Denkmale un

dendorf mit 
w.gnadendorf

ptstraße von G

ark Gnadendo
Teilguta

l und werde

endorf an der
e Verbauung
enteils verän

lage, auf der
gt erhöht inn

s befinden s
e Denkmale u

nter Denkmal

Blick nach 
f.at 

Gnadendorf (Q

orf - Stronsd
achten Ortsb

7

en nachfolge

r Zaya nördl
g durch eing
nderten Fass

r sich heute d
erhalb der m

sich in der K
unter Denkm

lschutz (Que

Süden (Que

Quelle: UVE) 

orf 
bild 

71 

end 

ich 
ge-
sa-

die 
mit-

Ka-
mal-

lle: 

 

lle: 

 



 

Knoll  Plan

(Quelle: eige

 

4.3.2 KG

Eichenbrun
Gnadendor
der Durchz
bauung bef

Die Pfarrki
nördlich ge

Im SO gibt 
im Oberges

Auf dem „H

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

Tabelle 21:
http://www.b

 

Die Durchga
kirche linse
mit dem nö
Volksschule 

nung & Berat

ene Aufnahme

G Eichenbr

nn ist gemäß
rf. Man findet
zugsstraße, d
findet sich st

rche zwisch
legenen Pfar

es ein Kelle
schoss.  

Haselberg“ fin

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

: Unbeweglic
bda.at) 

angsstraße we
nförmig auf. 

ördlich gelege
das Ortszentr

 

tung 

e 2015) 

unn (PG Gn

ß DEHIO-Ha
t überwiegen
die sich um d
ellenweise im

en zwei Stra
rrhof und der

erviertel mit 2

ndet man ein

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

he und arch

eitet sich um d
Die Pfarrkirc
nen Pfarrhof 

rum (Quelle: w

nadendorf)

ndbuch ein 
nd eingescho
die Pfarrkirc
m Osten und

aßen mit un
r Volksschule

2 geschossig

e Wallburg d

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

häologische 

die Pfarr-
he bildet 
und der 

wikipedia) 

K

Windpa

) 

Straßendorf 
ossige, traufs
he linsenförm
Norden des 

terschiedlich
e das Ortsze

gen Presshä

der frühen Br

: 

denkmalamte
chäologische

Denkmale un

ulturhaus, ehe

ark Gnadendo
Teilguta

an der Zay
ständige Verb
mig ausweite
Dorfs. 

hem Niveau 
ntrum.  

usern mit He

onzezeit.  

s befinden s
e Denkmale u

nter Denkmal

em. Schule (Qu

orf - Stronsd
achten Ortsb

7

ya westlich v
bauung entla
et. Jüngere B

bildet mit de

eubergeräum

sich in der K
unter Denkm

lschutz (Que

uelle: wikiped

orf 
bild 

72 

von 
ang 
Be-

em 

men 

Ka-
mal-

lle: 

 

ia) 



 

Knoll  Plan

Kirche 
www.gnaden

 

 

4.3.3 KG

Röhrabrunn
brunn, in e
ger wurde d
tige Anbaut

Die Filialkir

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

Tabelle 22:
http://www.b

 

Kath. Filialk
wikipedia) 

nung & Berat

Eichenbr
ndorf.at) 

G Röhrabru

n ist gemäß
iner Senke a
durch jünger
ten an die ält

rche befindet

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

: Unbeweglic
bda.at) 

kirche Unsere

 

tung 

runn 

unn (PG Gn

DEHIO-Han
an einem Ne
e Neubauten
teren Höfe ve

t sich in der D

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

he und arch

e Liebe Frau

(Quelle: D

nadendorf)

ndbuch ein R
ebenarm der 
n verschmäle
erändert.  

Dorfmitte auf

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

häologische 

 

u (Quelle: 

O
w

Windpa

orfstraße von 

Rechteckang
Zaya gelege

ert. Das Orts

f dem Anger.

: 

denkmalamte
chäologische

Denkmale un

Ortsbild vo
www.gnadend

ark Gnadendo
Teilguta

Eichenbrunn (

gerdorf nördl
en. Der ehem
bild  wurde d

 

s befinden s
e Denkmale u

nter Denkmal

on Röhrabr
orf.at) 

orf - Stronsd
achten Ortsb

7

(Quelle: UVE)

lich von Ern
malig breite A
durch angers

sich in der K
unter Denkm

lschutz (Que

runn (Que

orf 
bild 

73 

 

nst-
An-
sei-

Ka-
mal-

lle: 

 

lle: 



 

Knoll  Plan

Dorfstraße v

 

4.3.4 KG

Wenzersdo
Leiser Berg
Gassenfron
chen Ortsa
ße nach Gn

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

Tabelle 23:
http://www.b

 

Schlossruine
das ursprün

nung & Berat

von Röhrabrun

G Wenzersd

orf ist gemäß
ge. Man find
ntenhäuser. 
usgang. Die 

nadendorf. 

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

: Unbeweglic
bda.at) 

e. Laut Insch
ngliche vierfl

 

tung 

n (Quelle: UV

dorf (PG Gn

ß DEHIO-Ha
det geschlos
Die Pfarrkirc
Schlossruin

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

he und arch

hrift am Nord
ügelige Schlo

VE) 

nadendorf)

andbuch ein 
ssene traufst
che Mariae 
e befindet si

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

häologische 

tor wurde 
oss 1560 

K
l

Windpa

 

Gassendorf 
tändige Verb
Verkündigun
ch nördlich d

: 

denkmalamte
chäologische

Denkmale un

Kath. Pfarrkirc
e: wikipedia)

ark Gnadendo
Teilguta

an der Zay
bauung mit H
g befindet s

der Pfarrkirch

s befinden s
e Denkmale u

nter Denkmal

he Maria Verk

orf - Stronsd
achten Ortsb

7

ya nördlich d
Hakenhöfe u
sich am nörd
he an der St

sich in der K
unter Denkm

lschutz (Que

kündigung (Qu

orf 
bild 

74 

der 
und 
dli-
ra-

Ka-
mal-

lle: 

 

uel-



 

Knoll  Plan

erbaut. Im Z
zerstört (Que

Retentionsbe
www.gnaden

 

4.3.5 KG

Zwentendo
dendorf. Di
zwei Gabel
genberg ko
man eine K

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

Tabelle 24:
http://www.b

 

Bildstock 

nung & Berat

Zweiten Weltk
elle: wikipedia

ecken We
ndorf.at) 

G Zwentend

rf liegt auch 
ese Ortschaf
lungen ange

ommenden B
Kellergasse in

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

: Unbeweglic
bda.at) 

 

tung 

rieg wurde es
a) 

enzersdorf 

dorf (PG Gn

an der Zaya
ft ist ein lock
legt wurde. 

Brandbach na
n einem sicht

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

he und arch

s großteils 

 

(Quelle: D

nadendorf)

a und ist die ö
ker, teilweise
Die Zaya um

ahe der Orts
tverschatten

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

häologische 

 

H
U

Windpa

Dorfstraße von

 

östlichste Or
 einseitig be

mfließt den O
chaft Am No
den Waldber

: 

denkmalamte
chäologische

Denkmale un

Hubertuskapell
UVE) 

ark Gnadendo
Teilguta

n Wenzersdorf

rtschaft der G
bautes Straß

Ort und nimm
ordrand der O
reich. 

s befinden s
e Denkmale u

nter Denkmal

e in Zwent

orf - Stronsd
achten Ortsb

7

f (Quelle: UVE

Gemeinde Gn
ßendorf, das 
mt den von H
Ortschaft find

sich in der K
unter Denkm

lschutz (Que

tendorf (Que

orf 
bild 

75 

E) 

na-
an 

Ha-
det 

Ka-
mal-

lle: 

 

lle: 



 

Knoll  Plan

Hauptstraße

 

4.3.6 KG

Pyhra ist g
einer Senk
Man findet 
höfe und G
dar, das im

Die Pfarrkir

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

Tabelle 25:
http://www.b

 

Blick auf die
215) 

 

nung & Berat

 von Zwentend

G Phyra (PG

emäß DEHIO
ke, aus einem

durchmischt
Gassenfronte

m Süden locke

rche befindet

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

: Unbeweglic
bda.at) 

e Kirche (Quel

 

tung 

dorf (Quelle: U

G Gnadend

O-Handbuch 
m urspr. vom
te, trauständ
enhäuser. He
ere beidseits

t sich paralle

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

he und arch

le: eigene Auf

UVE) 

dorf) 

ein Gassen
m Gießbach 
ige ein- und 

eute stellt si
s der Straße 

el zur Durchg

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

häologische 

 

fnahme, Blic
tun

 

Windpa

gruppendorf 
durchflosse
2geschossig

e sich als d
gelegene jün

gangsstraße. 

: 

denkmalamte
chäologische

Denkmale un

ck von der Do
g Norden (Que

ark Gnadendo
Teilguta

nördlich von
nen Angerdo
ge Verbauun
urchmischt v

ngere Bauten

 

s befinden s
e Denkmale u

nter Denkmal

ortstraße bei d
elle: eigene A

orf - Stronsd
achten Ortsb

7

n Ernstbrunn
orf entstande

ng durch Zerc
verbautes D

n aufweist. 

sich in der K
unter Denkm

lschutz (Que

der Kirche Ric
ufnahme, 201

orf 
bild 

76 

 in 
en. 
ch-
orf 

Ka-
mal-

lle: 

 

 

ch-
5) 



 

Knoll  Plan

4.3.7 KG

Stronsdorf 
Beckens im
lich erwähn
entstanden
straßenzug
bis 2gesch
findet man 

Die Pfarrkir

Das Schlos
gerter Bau 
setzt und h
le. Das Sch

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

Tabelle 26:
http://www.b

 

Kath. Pfarr
Pfarrkirche 
leicht erhöh
(Quelle: eige

nung & Berat

G Stronsdo

ist gemäß D
m sog. Strons
nt. Es ist a
 aus einem 

g und um de
hossige Verb
Zeilen von P

rche Mariae 

ss befindet s
mit Walmda
at heute 4 G

hloss befinde

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

: Unbeweglic
bda.at) 

rkirche Maria
Maria Himme
t am Südrand

ene Aufnahme

 

tung 

rf (PG Stro

DEHIO-Hand
sdorfer Grabe
ls Straßengr
ehemaligen

n Hauptplatz
bauung durc
Preßhäusern,

Himmelfahrt 

sich am SW-
ach im 17. Jh
Geschoße. Vo
et sich im Priv

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

he und arch

a Himmelfah
elfahrt in Stro
d des Ortes g

e, 2015) 

onsdorf) 

buch eine M
en. Dieses D
ruppendorf m

n Breitangerd
z findet man
ch Zwerchha
, einige zu W

liegt leicht e

Rand des O
h. errichtet, 
or dem Schlo
vatbesitz. 

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

häologische 

rt. Die 
onsdorf, 
gelegen 

Ma
ens
„17
dia

Windpa

Marktgemeind
Dorf wurde er
mit rechteck
dorf. Am No
 meist gesch

akenhöfe. Im
Wohnhäusern 

erhöht im Orts

rtes. Es wur
im 18. Jh. w

oss steht eine

: 

denkmalamte
chäologische

Denkmale un

riensäule, Ma
säule am Hau
02“ und „177
) 

ark Gnadendo
Teilguta

de am SW-R
rstmals im 11
igem Hauptp
rd-Süd orien
hlossene, tra

m Westen un
umgebaut.  

sgebiet. 

rde als schlic
wurde ein Sto
e schöne Dre

s befinden s
e Denkmale u

nter Denkmal

aria Immacul
ptplatz von S
.“ bezeichnet 

orf - Stronsd
achten Ortsb

7

Rand des Laa
1. Jhd. urkun
platz angele
ntierten Hau
auständige e
nd Nordwest

chter breitge
ockwerk aufg
eifaltigkeitssä

sich in der K
unter Denkm

lschutz (Que

lata. Die Ma
Stronsdorf ist 

(Quelle: wiki

orf 
bild 

77 

aer 
nd-
egt, 
pt-

ein- 
ten 

ela-
ge-
äu-

Ka-
mal-

lle: 

 

ari-
mit 
pe-



 

Knoll  Plan

Ortszentrum
Aufnahme, 2

 

4.3.8 KG

Oberschod
brunner W
sogen. Hau
den Angers
senfrontenh
sich leicht 
einige Neub

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

Tabelle 27:
http://www.b

 

Kath. Filialk
(Quelle: eige

nung & Berat

 von Stronsd
2015) 

G Oberscho

erklee ist ge
aldes, vom 
usberg, mög
straßen finde
häuser, der A
erhöht an de
bauten. 

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

: Unbeweglic
bda.at) 

kirche hl. Ant
ene Aufnahme

 

tung 

dorf (Quelle: 

oderlee (PG

emäß DEHIO
Gießbach d
licherweise e
et man z.T. 
Anger ist z.T
em nach NO

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

he und arch

onius der Ein
e, 2015) 

eigene Die
Stro
eige

G Stronsdo

O-Handbuch e
urchflossen.
eine befestig
geschlossen

T. durch Neub
 führenden S

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

häologische 

nsiedler Ort

Windpa

e Dreifaltigkeit
onsdorf ist m
ene Aufnahme

rf) 

ein Längsan
Nördlich de

gte Siedlungs
ne traufständ
bauten verba
Straßenzug. 

: 

denkmalamte
chäologische

Denkmale un

szentrum (Que

ark Gnadendo
Teilguta

ssäule auf dem
it „1826“ beze
e, 2015) 

gerdorf nörd
es Ortes bef
sanalge der 
ige Verbauu

aut. Die Filial
Im Südosten

s befinden s
e Denkmale u

nter Denkmal

elle: eigene Au

orf - Stronsd
achten Ortsb

7

m Kirchplatz v
eichnet. (Que

dlich des Ern
findet sich d
Bronzezeit. 

ung durch Ga
lkirche befind
n befinden s

sich in der K
unter Denkm

lschutz (Que

ufnahme, 201

orf 
bild 

78 

von 
lle: 

nst-
der 
An 
as-
det 
ich 

Ka-
mal-

lle: 

 

5) 



 

Knoll  Plan

 

4.3.9 KG

Unterschod
dorf, vom G
sige Verbau
traufständig

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

Tabelle 28:
http://www.b

 

Ortskapelle 
Aufnahme, 2

Unterschode
2015 

 

nung & Berat

G Untersch

derklee ist ge
Gießbach du
uung durch Z
gen Preßhäu

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

: Unbeweglic
bda.at) 

Maria Schn
2015) 

erlee (Quelle:

 

tung 

oderlee (PG

emäß DEHIO
rchflossen. M
Zwerchhöfe. 
usern. 

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

he und arch

ee (Quelle: 

: eigene Auf

G Stronsdo

O-Handbuch 
Man findet du
Im NO finde

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

häologische 

eigene Ort
eige

fnahme, 

 

Windpa

orf) 

ein Längsan
urchmischte,
t man eine lo

: 

denkmalamte
chäologische

Denkmale un

szentrum vo
ene Aufnahme

ark Gnadendo
Teilguta

ngerdorf östli
 geschlossen

ockere Zeile 

s befinden s
e Denkmale u

nter Denkmal

n Unterscho
e, 2015) 

orf - Stronsd
achten Ortsb

7

ich von Stron
ne eingescho
mit giebel- u

sich in der K
unter Denkm

lschutz (Que

oderlee (Que

orf 
bild 

79 

ns-
os-

und 

Ka-
mal-

lle: 

 

lle: 



 

Knoll  Plan

4.3.10 KG

Stronegg is
Mistelbach 

Am SW-En
aus 2 Haup
Mittelalters
Veiglberg, 
wurde. 

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

Tabelle 29:
http://www.b

 

Hausberg St
negg befind
berganlage, 
und einem V
tendsten H
(Quelle: wiki

Ortskapelle v

 

nung & Berat

G Stronegg

st gemäß DE
auf ansteige

de des Orte
ptwerken und
. 400 m süd
vermutlich e

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

: Unbeweglic
bda.at) 

tronegg. Am S
det sich eine 

bestehend a
Vorwerk. Sie g
Hausberganlag
ipedia) 

von Stronegg 

 

tung 

 (PG Stron

EHIO-Handb
endem Gelän

s befindet si
d einem Vorw
döstlich des 
eine urzeitlic

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

he und arch

Südwestende v
mittelalterlich

aus zwei Hau
gilt als eine de
gen des Mi

(Quelle: UVE)

sdorf) 

uch ein klein
nde.  

ich eine mitt
werk; eine de

Hausberges
che Höhensi

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

häologische 

von Stro-
he Haus-
ptwerken 

er bedeu-
ittelalters 

St

 

) 
Hä

Windpa

nes Dreiecka

telalterliche H
er bedeutend
s befindet si
iedlung, die 

: 

denkmalamte
chäologische

Denkmale un

tronegg (Quell

äusergruppe in

ark Gnadendo
Teilguta

angerdorf no

Hausberganl
dsten Hausbe
ch die Befes
im Mittelalt

s befinden s
e Denkmale u

nter Denkmal

e: www.strons

n Stronegg (Q

orf - Stronsd
achten Ortsb

8

ordwestlich v

age bestehe
erganlagen d
stigungsanla
ter umgestal

sich in der K
unter Denkm

lschutz (Que

sdorf.at) 

Quelle: UVE) 

orf 
bild 

80 

von 

end 
des 
age 
ltet 

Ka-
mal-

lle: 

 



 

Knoll  Plan

4.3.11 KG

Unterstinke
chen Laaer
baut. Am w
man eine 
frontenhäus

Ein ausged
400 m südl
kellern, die
ke, angeord
tungen. Die
dem benac

Im Norden 
restaurierte
ges Gebäu
schaftsbaut
befindet sic

Die Kirche 
dem Pfarrh

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

Tabelle 30:
http://www.b

 

Kath. Pfarrk
Unterstinken
2015) 

nung & Berat

G Unterstin

enbrunn ist g
r Ebene. Der
westlichen R

geschlossen
ser.  

dehntes Kelle
lich des Orte
 – anders als
dnet sind. Di
e Pfarrkirche
hbarten Pfar

des Orts, et
e aber wenig
de mit Walm
ten, die eine
ch im Privatb

steht weithi
of und der V

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

: Unbeweglic
bda.at) 

kirche Hll. Pe
nbrunn. (Quell

 

tung 

nkenbrunn (

gemäß DEHI
r in der Senk
and des Ang
ne, eingesch

erviertel befin
es gelegene 
s in einer Ke
e Loamgrui d

e befindet si
rrhof und der

twas abseits 
g repräsenta

mdach. Hinter
en großen re

besitz. 

n sichtbar au
Volksschule e

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

he und arch

etrus und Pa
e: eigene Auf

(PG Unters

IO-Handbuch
ke des Gansb
gers und an
hossige trau

ndet sich süd
Loamgrui (L

ellergasse – d
dient heute a
ch erhöht w

r Volksschule

liegt das Sc
tive Schloss

r dem Wohnt
echteckigen 

uf einer Anh
eine Gebäude

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

häologische 

aulus in 
fnahme, 

Ort
eige

Windpa

stinkenbrun

h ein Straße
baches liege
 dem N-S g

ufständige V

dlich des Orte
ehmgrube) i
dorfartig, zum
als Schauplat

weithin sichtb
e eine Grupp

chloss, das u
s ist ein lang
rakt befinden
Wirtschaftsh

öhe an der 
egruppe 

: 

denkmalamte
chäologische

Denkmale un

szentrum von
ene Aufnahme

ark Gnadendo
Teilguta

nn) 

engruppendo
nde Anger is
eführten Stra

Verbauung, m

es in einer S
st ein Ensem
m Teil in eine
tz verschiede
ar an der H
e bildend.  

um 1630 erba
ggestrecktes 
n sich einges
hof umgeben

Hauptstraße

s befinden s
e Denkmale u

nter Denkmal

n Unterstinke
e, 2015)) 

orf - Stronsd
achten Ortsb

8

rf in der süd
st zum Teil v
aßenzug find
meist Gasse

Senke. Die ru
mble von We
er Geländese
ener Veranst

Hauptstraße m

aut wurde. D
zweigescho

schossige W
n. Das Schlo

. Sie bildet m

sich in der K
unter Denkm

lschutz (Que

enbrunn (Que

orf 
bild 

81 

dli-
er-
det 
en-

und 
ein-
en-
tal-
mit 

Das 
ßi-
irt-

oss 

mit 

Ka-
mal-

lle: 

 

lle: 



 

Knoll  Plan

Blick von d
kenbrunn im
nahme, 201

 

4.3.12 KG

Gaubitsch i
ist ein groß
gibt es ein
bauung dur

Weiter erw
Osten der O

Die Pfarrkir

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

Tabelle 31:
http://www.b

 

Kath. Pfarrk

nung & Berat

der B6 im Sü
m Norden (Q
15) 

G Gaubitsch

ist gemäß DE
ßes Angerdor
e Verengung

rch Zwerchha

wähnenswert 
Ortschaft bef

rche hl. Step

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

: Unbeweglic
bda.at) 

kirche hl. Step

 

tung 

üden auf Unt
Quelle: eigen

h (PG Gaub

EHIO-Handb
rf mit regelm
g. Man finde
akenhöfe bzw

ist die Kelle
findet.  

hanus steht 

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

he und arch

phanus und F

terstin-
ne Auf-

Loa
201

bitsch) 

uch ein Ange
mäßiger Beba
et geschloss
w. Gassenfro

ergasse in d

im NO des O

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

häologische 

Friedhof Hau

Windpa

amgrui (Qu
15) 

erdorf im Süd
auung. Im No
ene eingesc

ontenhäuser.

er Bergzeile

Ortes auf dem

: 

denkmalamte
chäologische

Denkmale un

utstraße von 

ark Gnadendo
Teilguta

uelle: eigen

den des Laae
orden in Rich
chossige, tra

 

e in Gaubitsc

m Kirchhügel

s befinden s
e Denkmale u

nter Denkmal

Gaubitsch 

orf - Stronsd
achten Ortsb

8

ne Aufnahm

er Beckens. 
htung Kirchbe
uständige V

ch, die sich 

. 

sich in der K
unter Denkm

lschutz (Que

(Quelle: eige

orf 
bild 

82 

me, 

Es 
erg 
er-

im 

Ka-
mal-

lle: 

 

ene 



 

Knoll  Plan

(Quelle: eige

Kellergasse 
eigene Aufna

 

4.3.13 KG

Kleinbaumg
Rand der L
gibt einges

Im Süden b

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

Tabelle 32:
http://www.b

 

Wegkapelle 

nung & Berat

ene Aufnahme

im Osten vo
ahme, 2015) 

G Kleinbaum

garten ist g
Laaer Ebene
chossige, tra

befindet sich 

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

: Unbeweglic
bda.at) 

hl. Johanne

 

tung 

e, 2015) 

n Gaubitsch (

mgarten (P

emäß DREH
e. Es finden 
aufständige V

ein Kellervie

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

he und arch

es Nepomuk

Auf

(Quelle: 

 

PG Gaubitsc

HIO-Handbuc
sich Häuse

Verbauung, m

ertel. Die Ort

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

häologische 

 (Quelle: D

Windpa

fnahme, 2015)

ch) 

ch ein Dopp
rzeilen entla

meist Gassen

skapelle steh

: 

denkmalamte
chäologische

Denkmale un

Dorfstraße in

ark Gnadendo
Teilguta

) 

pelzeilendorf 
ang des Grab
nfrontenhäus

ht an der Dor

s befinden s
e Denkmale u

nter Denkmal

n Kleinbaumg

orf - Stronsd
achten Ortsb

8

am südlich
benbaches. 

ser.  

rfstraße.  

sich in der K
unter Denkm

lschutz (Que

garten (Que

orf 
bild 

83 

hen 
Es 

Ka-
mal-

lle: 

 

lle: 



 

Knoll  Plan

wikipedia) 

 

4.3.14 KG

Altenmarkt 
Laaer Eben
ständige, e
zentrale An

Im Osten d
häusern.  

Die Kapelle

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme

 

Die Kapelle
ursprünglich
und 1951 w
nahme 2015

 

4.3.15 KG

Fallbach is
fern der La
sige Verbau

Im östliche
des-Kapelle
maligen Ha
hof umgebe

Drei sehr g

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

nung & Berat

G Altenmar

ist gemäß 
ne, vom Alte
eingeschossig
nger ist noch 

des Ortes gib

e Mariahilf be

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde keine D

e Mariahilf in
 1797 erbaut, 
iedererrichtet 
) 

G Fallbach 

st gemäß DE
aaer Ebene, i
uung.  

n Ortsteil ste
e. Die Pfarrk
ausberganlag
en. 

ut erhaltene 

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

 

tung 

rkt (PG Gau

DEHIO-Hand
enmarkter Gr
ge Verbauun
weitgehend 

bt es ein Kel

efindet sich a

und Sehensw

verzeichnis d
Denkmale un

n Altenmarkt 
jedoch 1945 z
(Quelle: eigen

(PG Fallba

EHIO-Handbu
in einer Senk

eht auf einer
kirche hl. Lam
ge und ist vo

Kellerviertel

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

U

ubitsch) 

dbuch ein p
raben durchz
ng Randbeba
unbebaut er

llerviertel mit

auf einer Anh

würdigkeiten

des Bundesd
nter Denkmal

 

wurde 
zerstört 
ne Auf-

Dor
nah

ch) 

uch ein Dreie
ke des Fallb

r leichten An
mbert steht a
on dem mit w

 findet man a

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

Windpa

UVE) 

lanmäßiges 
zogen. Man 
auung durch 
rhalten.  

t giebelständ

höhe östlich d

: 

denkmalamte
schutz: 

rfstraße in Alte
me 2015) 

eckangerdorf
aches geleg

nhöhe der Pf
abseits des O
wehrhafter Ma

an den Ortsr

: 

denkmalamte
chäologische

ark Gnadendo
Teilguta

Angerdorf a
findet gesch
Gassenfront

digen, gut er

des Ortes. 

s befinden s

enmarkt (Que

f an den süd
en. Man find

farrhof und d
Ortes im NO,
auer umschlo

ändern.  

s befinden s
e Denkmale u

orf - Stronsd
achten Ortsb

8

am S-Rand d
hlossene, tra
tenhäuser. D

rhaltenen Pre

sich in der K

elle: eigene Au

dlichen Auslä
det eingescho

die Maria Lo
 auf einer eh
ossenen Frie

sich in der K
unter Denkm

orf 
bild 

84 

der 
uf-

Der 

eß-

Ka-

 

uf-

äu-
os-

ur-
he-
ed-

Ka-
mal-



 

Knoll  Plan

Tabelle 33:
http://www.b

 

Kath. Pfarrki

Kellergasse 
eigene Aufna

 

4.3.16 KG

Hagendorf 
fern der La
die O-W ge
findet man 
Zwerchhöfe

Die Filialkir

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

Tabelle 34:
http://www.b

nung & Berat

: Unbeweglic
bda.at) 

irche hl. Lamb

am westlich
ahme 2015) 

G Hagendor

ist gemäß D
aaer Ebene a
erichtete Du
geschlossen

e und Gasse

rche hl. Wolfg

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

: Unbeweglic
bda.at) 

 

tung 

he und arch

bert (Quelle: w

hen Ortsrand

rf (PG Fallb

DEHIO-Handb
am Loosdorfe
rchzugsstraß
ne, eingesch
nfrontenhäus

gang steht in

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

he und arch

häologische 

 

wikipedia) 

H

 

d (Quelle: 

bach) 

buch ein Län
er Bach. Der
ße in der Do
hossige, trau
ser.  

nmitten des A

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

häologische 

Windpa

Denkmale un

Hauptstraße v

ngsangerdorf
r N-S orientie
ormitte durch
fständige Ve

Angers. 

: 

denkmalamte
chäologische

Denkmale un

ark Gnadendo
Teilguta

nter Denkmal

on Fallbach (Q

f an den süd
erte Längsan
hquert. Entla
erbauung dur

s befinden s
e Denkmale u

nter Denkmal

orf - Stronsd
achten Ortsb

8

lschutz (Que

Quelle: UVE) 

dlichen Auslä
nger wird dur
ng des Ange
rch Hakenhö

sich in der K
unter Denkm

lschutz (Que

orf 
bild 

85 

lle: 

 

 

äu-
rch 
ers 

öfe, 

Ka-
mal-

lle: 



 

Knoll  Plan

 

Kath. Filialk
dia) 

 

4.3.17 KG

Loosdorf is
NW des La
Loosdorfer 
ung. Im NO

Die Pfarrki
Ortes.  

Das Schlos
eine unreg
Schlosspar
nes Museu
Erinnerung
auch Konze
mieten. 

Die Hansel

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

Tabelle 35:
http://www.b

 

nung & Berat

kirche hl. Wolf

G Loosdorf

st gemäß DE
denbrunner 
Baches. Ma

O des Ortes, 

irche Allerhe

ss im NO de
gelmäßige ba
rk. Das Schlo
um mit einer
en an die Be
erte veransta

burg ist eine

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

: Unbeweglic
bda.at) 

 

tung 

fgang (Quelle

f (PG Fallba

HIO-Handbu
Waldes. Die 
n findet lock
etwas abseit

eiligste Dreif

es Ortes steh
ar. Anlage u
oss befindet 
 der größten
esatzungsze
altet bzw. sin

 künstliche R

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

he und arch

 

e: wikipe- Do

ach) 

uch ein Grabe
N-S gerichte

kere, zumeist
ts befinden s

faltigkeit ste

ht auf leicht 
um einen re

sich im Priv
n privaten Z
it nach dem 
d die Räuml

Ruine auf bew

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

häologische 

Windpa

orfstraße am A

endorf am S-
ete Hauptstra
t eingeschos
ich das Schl

eht leicht erh

gegen W ab
echteckigen 
vatbesitz. Es
innfigurensa
Zweiten We

ichkeiten für 

waldeter Anh

: 

denkmalamte
chäologische

Denkmale un

ark Gnadendo
Teilguta

Anger (Quelle:

-Rand der La
aße verläuft 
sige, traufstä
oss und die P

höht etwas 

bfallendem G
Hof, im W d
 beherbergt 
mmlung Öst

eltkrieg. Im S
private Vera

höhe im W de

s befinden s
e Denkmale u

nter Denkmal

orf - Stronsd
achten Ortsb

8

 

: UVE) 

aaer Ebene, 
am W-Ufer d
ändige Verba
Pfarrkirche.  

außerhalb d

Gelände. Es 
der weitläufi
heute ein kl

terreichs sow
Schloss werd
anstaltungen 

es Ortes. 

sich in der K
unter Denkm

lschutz (Que

orf 
bild 

86 

 

im 
des 
au-

des 

ist 
ige 
lei-
wie 
den 

zu 

Ka-
mal-

lle: 

 



 

Knoll  Plan

Kath. Pfarrk
(Quelle: eige

Hauptstraße

 

4.3.18 KG

Hagenberg
westlich de
Glockenber
sich umein 
die Kreuzu
det eine w
der Pfarrho
geschlosse
sowie Gass

Die Pfarrkir

Das Schlos
Es handelt 

nung & Berat

kirche Allerhe
ene Aufnahme

 in Loosdorf (Q

G Hagenber

 ist gemäß D
es Ladenbru
rg, eine klein
Platzangerd

ng der von N
eiträumige P
of auf leicht
ene, eingesch
senfrontenhä

rche hl. Ägyd

ss befindet s
sich um ein 

 

tung 

eiligste Dreifa
e, 2015)) 

Quelle: UVE)

rg (PG Fallb

DEHIO-Hand
nner Waldes

ne mittelalter
dorf mit straß
N nach S und
Platzanlage m
er Anhöhe b
hossige trauf
äuser.  

dius steht leic

ich südwestl
vierflügelige

 

altigkeit 

Sch
201

 

 

bach) 

buch ein Do
s. Neben de
rliche Hausbe
ßendorfartige
d von W nac
mit Grünfläch
befinden. Im
fständige Ve

cht erhöht in

ich des Orte
es ehemalige

Windpa

loss Loosdor
5) 

rf in der Sen
er Kirche bef
erganlage. B

en Teilen. In 
ch O orientie
he, an deren
 Ortszentrum
rbauung durc

 der NW-Eck

s. Es ist wei
s Wassersch

ark Gnadendo
Teilguta

f (Quelle: eig

nke des Bran
findet sich d

Bei der Ortsc
der Ortsmitt
rten Straßen

n NW-Rand 
m findet man
ch Haken- un

ke des Haupt

thin sichtbar
hloss. Um da

orf - Stronsd
achten Ortsb

8

gene Aufnahm

ndbaches no
der sogenann
haft handelt 
te befindet s
nzüge. Man f
die Kirche u
n überwiege
nd Dreiseithö

tplatzes. 

r in freier Lag
as Schloss lä

orf 
bild 

87 

me, 

rd-
nte 
es 
ich 
fin-
und 
end 
öfe 

ge. 
äuft 



 

Knoll  Plan

ein ehemal
zu besichtig

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme
schutz: 

Tabelle 36:
http://www.b

 

Schloss Hag

Dorfstraße 
UVE 

 

nung & Berat

liger Wasser
gen. 

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde folgend

: Unbeweglic
bda.at) 

genberg (Quell

und Schule i

 

tung 

rgraben. Das

und Sehensw

verzeichnis d
de unbewegl

he und arch

le: wikipedia)

n Hagenberg

s Schloss ist

würdigkeiten

des Bundesd
liche und arc

häologische 

K
di

 (Quelle: 

 

 

Windpa

 privat bewo

: 

denkmalamte
chäologische

Denkmale un

ath. Pfarrkirch
ia) 

ark Gnadendo
Teilguta

ohnt und bei 

s befinden s
e Denkmale u

nter Denkmal

he hl. Ägidius 

orf - Stronsd
achten Ortsb

8

Voranmeldu

sich in der K
unter Denkm

lschutz (Que

 (Quelle: wiki

orf 
bild 

88 

ung 

Ka-
mal-

lle: 

 

pe-



 

Knoll  Plan

4.3.19 KG

Friebritz is
einer leich
Verbauung 
frontenhäus
anlage.  

Die Kapelle

 

Kulturgüter

Gemäß de
tastralgeme

 

Die Kapelle 
Orts und wu
Stelle des Vo

 

 

nung & Berat

G Friebritz 

t gemäß DE
ten Talsenke
durch freiste

ser. Südlich 

e hl. Laurenti

r, Denkmale u

m Denkmalv
einde keine D

hl. Laurentiu
rde 1930/31 a
orgängerbaus

 

tung 

(PG Fallbac

EHIO-Handbu
e des Haslw
ehende eing
des Ortes g

us befindet s

und Sehensw

verzeichnis d
Denkmale un

s liegt in der
als schlichter S

errichtet (Que

 

ch) 

uch ein Zwe
wassergraben
eschossige H
ibt es eine d

sich in der M

würdigkeiten

des Bundesd
nter Denkmal

r Mitte des 
Saalbau an 
elle: UVE) 

Windpa

eizeilendorf w
ns. Man find
Haken- und 

doppelte mitt

Mitte des Orte

: 

denkmalamte
schutz: 

Dorfstraße in 

ark Gnadendo
Teilguta

westlich von 
det lockere 
Zwerchhöfe 
elneolithisch

es. 

s befinden s

Friebritz (Que

orf - Stronsd
achten Ortsb

8

 Hagenberg 
unregelmäßi
sowie Gasse

he Kreisgrabe

sich in der K

elle: UVE) 

orf 
bild 

89 

in 
ige 
en-
en-

Ka-



4.4

4.4

 

Knoll  Plan

4.4 Aus

4.1 Fläche

Durch die F
chen in ein
keine für da
Beeinträcht

4.2 Visuel

Nachfolgen
nen Ortsbil

Zur Bewert
frequentiert

Bei der Ber
Höhe von 
wurden nic
Case Betra

Abbildung 35

nung & Berat

swirkung

eninanspru

Flächeninans
ner Entfernun
as Ortsbild w
tigungen des

lle Störung

nd die Besch
der im Unter

tung der Aus
ten Standpun

rechnung de
7 m). berüc

cht berücksic
achtung". 

5: Sichtbarkeit

 

tung 

sanalyse

uchnahme

spruchnahme
ng von mind

wertvollen Flä
s Ortsbildes d

gen 

hreibung und
rsuchungsrau

wirkungen w
nkten erstellt

r Sichtbarkei
ksichtigt. Die
htigt. Dies e

tsanalyse (Qu

 

en vorrangig 
.1200 m zu 
ächen beans
durch Fläche

 Bewertung 
um.  

wurden vom P
t und eine Si

it wurden Wä
e Bebauung

entspricht nic

elle: UVE) 

Windpa

von intensiv
gewidmeten 
prucht. Es ko

eninanspruch

der visuellen

Projektwerbe
chtbarkeitsa

älder und Win
 und der Be

cht der Reali

ark Gnadendo
Teilguta

v bewirtschaf
Siedlungsge

ommt demge
nahme. 

n Störungen 

r Fotomonta
nalyse durch

ndschutzgürt
ewuchs in de
tät sondern 

orf - Stronsd
achten Ortsb

9

fteten Ackerf
ebieten werd
emäß zu kein

 für die einz

agen von häu
hgeführt.  

tel (einheitlic
en Ortschaft
ist eine "Wo

orf 
bild 

90 

flä-
den 
nen 

zel-

ufig 

che 
ten 

orst 

 



 

Knoll  Plan

Abbildung 36

 

Die Ortscha
umgeben s
relevanten 

Im Nahber
Windenergi
eingeschrä
vor allem v
punktuell v
möglich. Ei
als 50m off

 
Im niederö
stand von 
tensität im 
geplanten A

 

4.4.2.1 K

• Die
Mit

• Au
der
ein

• Vo
hun

• Vo

nung & Berat

6: Lageplan de

aften liegen o
sind. Von St
Sichtbarkeite

eich von Hi
ieanlagen ge
nkte Sichtba

von Ortsrände
von Ortszentr
ine Sichtbark
fene Fläche i

sterreichisch
Windenergie
Mittelwirkbe

Anlagen im G

KG Gnadend

e Ortschaft b
ttelwirkzone. 

fgrund der d
r Ortschaft s

ngeschränkt s

n den dem P
ngen zu gepl

n der erhöht 

 

tung 

er Visualisieru

oft in Niederu
tronegg und 
en zu erwarte

ndernissen (
eben. Somit i
arkeit auf Wi
ern, von größ
ren wenn Str
keit von größ
n der Achse 

hen Raumord
eanlagen zu 
reich (1,2 km

Gegensatz zu

orf 

befindet sich 

dichten Verba
ind die gepla
sichtbar. 

Projekt zuge
lanten Anlag

liegenden K

ungen (Quelle:

ungen, die v
Loosdorf si

en.  

(wie etwa H
ist innerhalb 
ndenergiean
ßeren Freiflä
raßenachsen
ßeren Freifläc

zum Windpa

dnungsgeset
Siedlungsge

m bis 5 km) i
um Nahwirkb

südlich des 

auung im Or
anten Windk

ewandten Ort
en möglich. 

Kirche sind tlw

Windpa

 UVE) 

on mehr ode
ind aufgrund

Häusern) ist 
von Ortscha
lagen gegeb

ächen, von e
n in Richtung
chen kann e
ark aufweisen

tz ist die Ein
ebieten vorge
st durch die 
ereich grund

geplanten W

rtsgebiet und
kraftanlagen v

tsrändern sin

w. Sichtbezie

ark Gnadendo
Teilguta

r weniger ste
d des Geländ

keine Sichtb
aften generel
ben. Sichtbez
rhöhten Stan

g des Vorhab
ntstehen, we
n.  

nhaltung von
eschrieben. 
größere Entf

dsätzlich geri

Windparkbere

d der West-O
vom Ortszen

nd stellenwe

ehungen zu e

orf - Stronsd
achten Ortsb

9

eilen Anstieg
dereliefs kei

barkeit zu d
ll nur eine se
ziehungen si
ndpunkten od
bens vorliege
enn diese me

n 1.200 m A
Die Eingriffs
fernung zu d
inger. 

eichs Ost in d

Ost Ausrichtu
ntrum aus sta

ise Sichtbez

erwarten.  

orf 
bild 

91 

 

gen 
ine 

den 
ehr 
ind 
der 
en, 
ehr 

Ab-
sin-
den 

der 

ung 
ark 

zie-



 

Knoll  Plan

• Ins
sch
telw
kei
zu 

 

 

Nachfolgen
Windparkte

nung & Berat

sgesamt sind
hränkten Sic
wirkzone und
ne erheblich
erwarten. 

nde Fotomon
eil Ost. Teile 

 

tung 

d aufgrund d
htbarkeit aus

d der sektora
hen Beeinträc

ntage zeigt d
der Windene

der mittleren
s der Ortsch

alen Neubela
chtigungen d

den Blick vo
ergieanlagen

Windpa

n Sensibilität
haft, der Lag
astung von un
des Ortsbilde

on der Kirch
 sind sichtba

ark Gnadendo
Teilguta

 der Ortsch
e der Ortsch

nbeeinflusste
es durch visu

he in Gnade
ar. 

orf - Stronsd
achten Ortsb

9

aft, der eing
haft in der M
en Sichträum
uelle Störung

 

 

endorf auf d

orf 
bild 

92 

ge-
Mit-
men 
gen 

den 



 

Knoll  Plan

Abbildung 3

 

4.4.2.2 K

nung & Berat

37: Fotomon

KG Eichenbr

 

tung 

tage Gnaden

unn 

ndorf Kirche 

Windpa

(Quelle: UVE

ark Gnadendo
Teilguta

E) 

orf - Stronsd
achten Ortsb

9

orf 
bild 

93 

 



 

Knoll  Plan

• Die
der

• Au
vom
sin
ten
Ric

• Vo
hun
ver

• Vo
we

• Ins
sch
telw
kei
zu 

 

 

Nachfolgen
auf den W
schattunge

nung & Berat

e Ortschaft b
r Mittelwirkzo

fgrund der V
m Ortszentru
d insbesond

n. Die Haupts
chtung des W

n den dem P
ngen zu gep
rschattend. 

n der Kirche
sentlichen S

sgesamt sind
hränkten Sic
wirkzone und
ne erheblich
erwarten. 

nde Fotomon
indparkteil O
n ergeben si

 

tung 

befindet sich
one. 

Verbauung im
um aus stark 
dere bei Que
straße L35 is

Windparks ori

Projekt zuge
lanten Anlag

 im Ortsgebi
ichtbarkeiten

d aufgrund d
htbarkeit aus

d der sektora
hen Beeinträc

ntage zeigt d
Ost. Die Win
ch zum Teil 

h südlich des

m Ortsgebie
eingeschrän

erstraßen in 
st allerdings 
ientiert. 

ewandten Ort
gen möglich. 

et sind aufgr
n zu erwarten

der mittleren
s der Ortsch

alen Neubela
chtigungen d

den Blick vo
ndenergieanla
durch das G

Windpa

s geplanten 

t sind die g
nkt sichtbar.
Richtung de
in West-Ost 

tsrändern sin
Das hügelig

rund der vorg
n. 

n Sensibilität
haft, der Lag
astung von un
des Ortsbilde

m östlichen 
agen sind z
eländerelief 

ark Gnadendo
Teilguta

Windparkbe

eplanten Wi
Einzelne Sic

es Projektgeb
Richtung und

nd stellenwe
e Geländere

gelagerten B

 der Ortsch
e der Ortsch

nbeeinflusste
es durch visu

Ortsrand vo
um Teil sich
und Gehölzb

orf - Stronsd
achten Ortsb

9

ereichs West

indkraftanlag
chtbeziehung
biets zu erw
d somit nicht

ise Sichtbez
elief wirkt sic

Bebauung kei

aft, der eing
haft in der M
en Sichträum
uelle Störung

on Eichenbru
htbar. Sichtv
bestände. 

orf 
bild 

94 

in 

gen 
gen 
ar-
t in 

zie-
cht-

ine 

ge-
Mit-
men 
gen 

 

unn 
er-



 

Knoll  Plan

Abbildung 3

 

Nachfolgen
brunn auf d
zum Teil du

nung & Berat

38: Fotomon

nde Fotomon
den Windpar
urch das Gel

 

tung 

tage Eichenb

ntage zeigt d
rkteil West. D
änderelief un

brunn (Quelle

den Blick vom
Die Windene
nd Gehölzbes

Windpa

e: UVE) 

m nordwestl
rgieanlagen 
stände sichtv

ark Gnadendo
Teilguta

ichen Ortsra
sind zum Te

verschattet. 

orf - Stronsd
achten Ortsb

9

and von Eich
eil sichtbar u

orf 
bild 

95 

 

hen 
und 



 

Knoll  Plan

Abbildung 3

 

4.4.2.3 K

• Die
der

• Au
Ha
ein
gru
auf
erw

• Vo
hun
ver

nung & Berat

39: Fotomon

KG Röhrabru

e Ortschaft b
r Mittelwirkzo

fgrund der V
uptstraße si

ngeschränkt 
und der offe
fgrund der G
warten. 

n den dem P
ngen zu gep
rschattend. 

 

tung 

tage Eichenb

unn 

befindet sich
one. 

Verbauung i
nd die gepla
sichtbar. Ein

enen Bebauu
Geländemorp

Projekt zuge
lanten Anlag

brunn West (

h südlich des

im Ortsgebie
anten Windkr
nzelne kurze
ung Blickbez
phologie auc

ewandten Ort
gen möglich. 

Windpa

Quelle: UVE

s geplanten 

et und der 
raftanlagen v
e Bereiche d
ziehungen e
ch eine teilw

tsrändern sin
Das hügelig

ark Gnadendo
Teilguta

) 

Windparkbe

West-Ost A
vom Ortszen
er Ortsstraß
rwarten lass

weise Sichtve

nd stellenwe
e Geländere

orf - Stronsd
achten Ortsb

9

ereichs West

Ausrichtung d
ntrum aus sta
ße können a
sen, jedoch 
erschattung 

ise Sichtbez
elief wirkt sic

orf 
bild 

96 

 

in 

der 
ark 
uf-
ist 
zu 

zie-
cht-



 

Knoll  Plan

• Vo
der

• Ins
sch
telw
kei
zu 

 

 

4.4.2.4 K

• Die
Mit

• Vo
gru
Te

• Vo
hun
sic

• Vo
Ort

• Ins
sch
telw
kei
zu 

 

 

nung & Berat

n der Kirche
r Gehölzbest

sgesamt sind
hränkten Sic
wirkzone und
ne erheblich
erwarten. 

KG Wenzersd

e Ortschaft b
ttelwirkzone. 

m Ortszentru
und der Orie
ile der gepla

n den dem P
ngen zu gep
htverschatte

n der Schlos
tsrand sind g

sgesamt sind
hränkten Sic
wirkzone und
ne erheblich
erwarten. 

 

tung 

e im Ortsgeb
tände keine w

d aufgrund d
htbarkeit aus

d der sektora
hen Beeinträc

dorf 

befindet sich 

um sind die W
ntierung der 
nten Windkra

Projekt zuge
planten Anlag
nd. 

ssruine und 
gemäß Sichtb

d aufgrund d
htbarkeit aus

d der sektora
hen Beeinträc

biet sind aufg
wesentlichen

der mittleren
s der Ortsch

alen Neubela
chtigungen d

südlich des 

WEAs tlw. d
Ortsstraße 

aftanlagen tlw

ewandten Ort
gen möglich

von der Kirc
barkeitsanaly

der mittleren
s der Ortsch

alen Neubela
chtigungen d

Windpa

grund der vo
n Sichtbarkeit

n Sensibilität
haft, der Lag
astung von un
des Ortsbilde

geplanten W

urch die Beb
in Richtung 
w. sichtbar. 

tsrändern sin
. Das hügeli

che in Wenz
yse Sichtbez

n Sensibilität
haft, der Lag
astung von un
des Ortsbilde

ark Gnadendo
Teilguta

orgelagerten 
ten zu erwart

 der Ortsch
e der Ortsch

nbeeinflusste
es durch visu

Windparkbere

bauung einge
des Windpar

nd stellenwe
ige Geländer

zersdorf am 
iehungen mö

 der Ortsch
e der Ortsch

nbeeinflusste
es durch visu

orf - Stronsd
achten Ortsb

9

Bebauung u
ten. 

aft, der eing
haft in der M
en Sichträum
uelle Störung

 

eichs Ost in d

eschränkt. A
rkbereichs si

ise Sichtbez
relief wirkt t

nordwestlich
öglich. 

aft, der eing
haft in der M
en Sichträum
uelle Störung

orf 
bild 

97 

und 

ge-
Mit-
men 
gen 

der 

Auf-
ind 

zie-
lw. 

hen 

ge-
Mit-
men 
gen 



 

Knoll  Plan

 

4.4.2.5 K

• Die
der

• Vo
gru
we

• Vo
hun
sic

• Ins
sch
telw
kei
zu 

 

nung & Berat

KG Zwentend

e Ortschaft b
r Mittelwirkzo

m Ortszentru
und der eins
ise sichtbar. 

n den dem P
ngen zu gep
htverschatte

sgesamt sind
hränkten Sic
wirkzone und
ne erheblich
erwarten. 

 

tung 

dorf 

befindet sich 
one. 

um sind die W
eitigen Beba
 

Projekt zuge
planten Anlag
nd. 

d aufgrund d
htbarkeit aus

d der sektora
hen Beeinträc

 südöstlich d

WEAs tlw. d
auung an de

ewandten Ort
gen möglich

der mittleren
s der Ortsch

alen Neubela
chtigungen d

Windpa

des geplante

urch die Beb
er L10 sind d

tsrändern sin
. Das hügeli

n Sensibilität
haft, der Lag
astung von un
des Ortsbilde

ark Gnadendo
Teilguta

 

en Windparkb

bauung einge
die geplanten

nd stellenwe
ige Geländer

 der Ortsch
e der Ortsch

nbeeinflusste
es durch visu

orf - Stronsd
achten Ortsb

9

bereichs Ost

eschränkt. A
n Anlagen te

ise Sichtbez
relief wirkt t

aft, der eing
haft in der M
en Sichträum
uelle Störung

orf 
bild 

98 

t in 

Auf-
eil-

zie-
lw. 

ge-
Mit-
men 
gen 



 

Knoll  Plan

 

4.4.2.6 K

• Die
We

• Vo
ein
ger
ein

• Vo
hun
ver

• Ins
we
tun
des

 

nung & Berat

KG Phyra 

e Ortschaft b
est am äußer

m Ortszentru
nzelnen Punk
richtet ist, e

ne Teilversch

n den dem P
ngen zu gep
rschattend. 

sgesamt sind
iten Entfernu

ng von unbe
s Ortsbildes 

 

tung 

befindet sich
ren Rand der

um sind die 
kten an der O
rgeben sich 
attung von e

Projekt zuge
lanten Anlag

d aufgrund d
ung am Ran
einflussten S
durch visuell

h südlich der
r Mittelwirkzo

WEAs tlw. d
Ortsstraße, w

Sichtbezieh
einzelnen Win

ewandten Ort
gen möglich. 

der mittleren
d der Mittelw
Sichträumen
le Störungen

Windpa

r geplanten 
one. 

urch die Beb
welche z.T. i
hungen. Das 
ndkraftanlage

tsrändern sin
Das hügelig

n Sensibilität
wirkzone und
 keine erheb

n zu erwarten

ark Gnadendo
Teilguta

Windparkber

bauung einge
n Richtung d
Geländereli

en. 

nd stellenwe
e Geländere

t der Ortsch
d der sektora
blichen Beei
n. 

orf - Stronsd
achten Ortsb

9

reiche Ost u

eschränkt. V
der WEAs au
ief bedingt t

ise Sichtbez
elief wirkt sic

haft, der rela
alen Neubela
inträchtigung

orf 
bild 

99 

 

und 

Von 
us-
lw. 

zie-
cht-

ativ 
as-
gen 



 

Knoll  Plan

 

4.4.2.7 K

• Die
am

• Au
gep
bar

• Vo
hun
ver

• Die
kei

• Da
ring

• Ins
sch
Ra
Sic
elle

nung & Berat

KG Stronsdo

e Ortschaft b
m äußeren Ra

fgrund der d
planten Wind
r. 

n den dem P
ngen zu gep
rschattend. 

e Pfarrkirche
ten sind nich

s Schloss St
ge Sichtbezie

sgesamt sind
hränkten Sic
nd der Mitte

chträumen ke
e Störungen 

 

tung 

orf 

efindet sich 
and der Mitte

ichten Verba
dkraftanlagen

Projekt zuge
lanten Anlag

 Mariae Him
ht auszuschli

tronsdorf ver
ehungen. 

d aufgrund d
chtbarkeit au
lwirkzone un
eine erheblic
zu erwarten.

nordwestlich
elwirkzone. 

auung im Ort
n vom Ortsz

ewandten Ort
gen möglich. 

mmelfahrt lieg
ießen. 

rfügt gemäß 

der mittleren
us der Ortsc
nd der sektor
chen Beeinträ
. 

Windpa

 

h des geplant

tsgebiet und 
zentrum aus 

tsrändern sin
Das hügelig

gt leicht erhö

Sichtbarkeits

n Sensibilität
haft, der rel
alen Neubela
ächtigungen 

ark Gnadendo
Teilguta

ten Windpark

der Lage de
stark einge

nd stellenwe
e Geländere

öht im Ortsge

sanalyse übe

 der Ortsch
ativ weiten 
astung von u
des Ortsbild

orf - Stronsd
achten Ortsb

10

kbereichs We

es Orts sind d
schränkt sic

ise Sichtbez
elief wirkt sic

ebiet. Sichtb

er keine bis g

aft, der eing
Entfernung a

unbeeinflusst
des durch vis

orf 
bild 

00 

est 

die 
cht-

zie-
cht-

ar-

ge-

ge-
am 
ten 
su-



 

Knoll  Plan

 

Nachfolgen
den Windp
verschattet

nung & Berat

nde Fotomon
arkteil West

t. 

 

tung 

tage zeigt de
. Die Anlage

en Blick vom
en sind größ

Windpa

m südlichen O
ßtenteils durc

ark Gnadendo
Teilguta

Ortsrand von 
ch das Gelän

orf - Stronsd
achten Ortsb

10

 

 Stronsdorf a
nderelief sic

orf 
bild 

01 

auf 
cht-



 

Knoll  Plan

Abbildung 4

 

4.4.2.8 K

nung & Berat

40: Fotomon

KG Oberscho

 

tung 

tage Stronsd

oderklee 

dorf (Quelle: 

Windpa

UVE) 

ark Gnadendo
Teilguta

orf - Stronsd
achten Ortsb

10

orf 
bild 

02 

 



 

Knoll  Plan

• Die
der

• Au
Ha
ein

• Vo
hun
ver

• Die
ße
xim

• Ins
sch
telw
kei
zu 

 

Nachfolgen
klee auf de
und Gehölz

nung & Berat

e Ortschaft b
r Mittelwirkzo

fgrund der V
uptstraße si

ngeschränkt s

n den dem P
ngen zu gep
rschattend. 

e Filialkirche
nzug. Aufgru

mal eingesch

sgesamt sind
hränkten Sic
wirkzone und
ne erheblich
erwarten. 

nde Fotomon
en Windparkt
zbestände sic

 

tung 

befindet sich
one. 

Verbauung i
nd die gepla
sichtbar. 

Projekt zuge
lanten Anlag

 befindet sic
und des Gelä
ränkte Sichtb

d aufgrund d
htbarkeit aus

d der sektora
hen Beeinträc

tage zeigt de
eil West. Die
chtverschatte

 nördlich de

im Ortsgebie
anten Windkr

ewandten Ort
gen möglich. 

ch leicht erh
ändereliefs u
barkeiten zu 

der mittleren
s der Ortsch

alen Neubela
chtigungen d

en Blick vom
e unteren An
et. 

Windpa

es geplanten 

et und der 
raftanlagen v

tsrändern sin
Das hügelig

höht an dem
und der vorge

erwarten. 

n Sensibilität
haft, der Lag
astung von un
des Ortsbilde

m südlichen O
nlagenteile si

ark Gnadendo
Teilguta

Windparkbe

West-Ost A
vom Ortszen

nd stellenwe
e Geländere

 nach NO fü
elagerte Geb

 der Ortsch
e der Ortsch

nbeeinflusste
es durch visu

Ortsrand von
nd durch das

orf - Stronsd
achten Ortsb

10

ereichs West

Ausrichtung d
ntrum aus sta

ise Sichtbez
elief wirkt sic

ührenden St
bäude sind m

aft, der eing
haft in der M
en Sichträum
uelle Störung

n Oberschod
s Geländere

orf 
bild 

03 

 in 

der 
ark 

zie-
cht-

ra-
ma-

ge-
Mit-
men 
gen 

er-
lief 

 



 

Knoll  Plan

Abbildung 4

 

4.4.2.9 K

• Die
in d

• Au
ten
sic
ten

• Vo
hun
ver

nung & Berat

41: Fotomon

KG Untersch

e Ortschaft b
der Mittelwirk

fgrund der V
n Windkraftan
htbar, bei ein

n Anger eine 

n den dem P
ngen zu gep
rschattend. 

 

tung 

tage Obersch

oderklee 

efindet sich 
kzone. 

Verbauung im
nlagen vom 
ner Windkraf
Sichtbarkeit

Projekt zuge
lanten Anlag

hoderklee (Q

nordwestlich

m Ortsgebiet 
Ortszentrum

ftanlage kann
punktuell en

ewandten Ort
gen möglich. 

Windpa

Quelle: UVE)

h des geplant

und der Lag
m aus in der
n durch die L
ntstehen.  

tsrändern sin
Das hügelig

ark Gnadendo
Teilguta

ten Windpark

e des Orts s
Regel stark

Lage des Orts

nd stellenwe
e Geländere

orf - Stronsd
achten Ortsb

10

kbereichs We

ind die gepla
k eingeschrän
s und den br

ise Sichtbez
elief wirkt sic

orf 
bild 

04 

 

est 

an-
nkt 
rei-

zie-
cht-



 

Knoll  Plan

• Ins
sch
telw
kei
zu 

 

 

4.4.2.10 K

• Die
der

• Au

 

nung & Berat

sgesamt sind
hränkten Sic
wirkzone und
ne erheblich
erwarten. 

KG Stronegg

e Ortschaft b
r Mittelwirkzo

fgrund der G

 

tung 

d aufgrund d
htbarkeit aus

d der sektora
hen Beeinträc

g 

befindet sich
one. 

Geomorpholog

der mittleren
s der Ortsch

alen Neubela
chtigungen d

 westlich de

gie ist keine

Windpa

n Sensibilität
haft, der Lag
astung von un
des Ortsbilde

 

es geplanten 

Sichtbarkeit 

ark Gnadendo
Teilguta

 der Ortsch
e der Ortsch

nbeeinflusste
es durch visu

Windparkbe

zu erwarten

orf - Stronsd
achten Ortsb

10

aft, der eing
haft in der M
en Sichträum
uelle Störung

ereichs West

. 

orf 
bild 

05 

ge-
Mit-
men 
gen 

 in 



 

Knoll  Plan

 

4.4.2.11 K

• Die
der

• Au
lag

• De
sic

• Vo
nic

• Da
som

• Vo
Ort
gen
tun

• Ins
sch
telw
kei
zu 

nung & Berat

KG Unterstin

e Ortschaft b
r Mittelwirkzo

fgrund der d
gen vom Orts

r Projektstan
htbar. 

n der Kirche
cht ausgesch

s Schloss in
mit über kein

n den Randb
tschaft Unter
n nicht auszu
ngen durch d

sgesamt sind
hränkten Sic
wirkzone und
ne erheblich
erwarten. 

 

tung 

nkenbrunn 

befindet sich
one. 

ichten Verba
szentrum aus

ndort ist von 

e kann aufgru
lossen werde

liegt auf der
ne bis geringe

bereichen de
rstinkenbrunn
uschließen. I
ie Gebäude 

d aufgrund d
htbarkeit aus

d der sektora
hen Beeinträc

 westlich de

auung im Orts
s stark einges

den dem Pro

und der Lag
en.  

r dem Vorha
e Sichtbezieh

er Loamgrui 
n) sind gemä
In den zentra
und Gehölze

der mittleren
s der Ortsch

alen Neubela
chtigungen d

Windpa

es geplanten 

sgebiet sind 
schränkt sich

ojekt zugewa

e an der Ha

ben abgewa
hungen. 

(Ensemble v
äß Sichtbark
alen Bereich
e.  

n Sensibilität
haft, der Lag
astung von un
des Ortsbilde

ark Gnadendo
Teilguta

Windparkbe

die geplante
htbar. 

andten Ortsrä

uptstraße ein

ndten Ortsse

von Weinkelle
keitsanalyse 
en bestehen 

 der Ortsch
e der Ortsch

nbeeinflusste
es durch visu

orf - Stronsd
achten Ortsb

10

 

ereichs West

en Windkrafta

ändern tlw. a

ne Sichtbark

eite und verfü

ern südlich d
Sichtbeziehu
 Sichtversch

aft, der eing
haft in der M
en Sichträum
uelle Störung

orf 
bild 

06 

 in 

an-

aus 

keit 

ügt 

der 
un-
at-

ge-
Mit-
men 
gen 



 

Knoll  Plan

 

4.4.2.12 K

• Die
Os

• Au
vom
An
ger

• Vo
hun

• Die
Sic
Os

• Ins
sch
telw
kei
zu 

 

nung & Berat

KG Gaubitsc

e Ortschaft b
t in der Mitte

fgrund der V
m Ortszentru
lagen kann e
rs entstehen

n den dem P
ngen zu gepl

e Pfarrkirche
chtbeziehung
ten des Orte

sgesamt sind
hränkten Sic
wirkzone und
ne erheblich
erwarten. 

 

tung 

h 

befindet sich 
elwirkzone. 

Verbauung im
um aus in de
eine Sichtba
. 

Projekt zuge
lanten Anlag

e hl. Stepha
gen sind zu e
es sind ebenf

d aufgrund d
htbarkeit aus

d der sektora
hen Beeinträc

nördlich des

m Ortsgebie
er Regel star
arkeit aufgrun

ewandten Ort
en möglich. 

anus steht im
erwarten. Vo
falls Sichtbez

der mittleren
s der Ortsch

alen Neubela
chtigungen d

Windpa

s geplanten W

t sind die g
k eingeschrä
nd von Breite

tsrändern sin

m NO des O
on der erhöh
ziehungen ni

n Sensibilität
haft, der Lag
astung von un
des Ortsbilde

ark Gnadendo
Teilguta

 

Windparkbere

eplanten Wi
änkt sichtbar
e und Ausric

nd stellenwe

Ortes auf de
t liegenden 
cht auzuschl

 der Ortsch
e der Ortsch

nbeeinflusste
es durch visu

orf - Stronsd
achten Ortsb

10

eichs West u

indkraftanlag
r, bei einzeln
chtung des A

ise Sichtbez

em Kirchhüg
Kellergasse 
ließen. 

aft, der eing
haft in der M
en Sichträum
uelle Störung

orf 
bild 

07 

und 

gen 
nen 
An-

zie-

gel. 
im 

ge-
Mit-
men 
gen 



 

Knoll  Plan

 

Nachfolgen
den Windpa
und Gehölz

 

nung & Berat

nde Fotomon
arkteil Ost. D
zbestände sic

 

tung 

tage zeigt de
Die unteren A
chtverschatte

en Blick vom
Anlagenteile
et. 

Windpa

m südlichen O
 sind durch 

ark Gnadendo
Teilguta

 

Ortsrand von
das hügelige

orf - Stronsd
achten Ortsb

10

n Gaubitsch a
e Geländerel

orf 
bild 

08 

auf 
lief 



 

Knoll  Plan

Abbildung 4

 

4.4.2.13 K

 

nung & Berat

42: Fotomon

KG Kleinbau

 

tung 

tage Gaubits

mgarten 

sch (Quelle: U

Windpa

UVE) 

ark Gnadendo
Teilguta

orf - Stronsd
achten Ortsb

10

orf 
bild 

09 

 



 

Knoll  Plan

• Die
Os

• Au
vom
An
ste

• Vo
hun
süd
bau

• Ins
sch
telw
kei
zu 

 

 

4.4.2.14 K

• Die
äuß

• Au
vom
An
ger
kan

nung & Berat

e Ortschaft b
t in der Mitte

fgrund der V
m Ortszentru
lagen kann e

ehen. Die Ort

n den dem P
ngen zu gep
dlichen Teil d
uung sichtba

sgesamt sind
hränkten Sic
wirkzone und
ne erheblich
erwarten. 

KG Altenmar

e Ortschaft b
ßeren Rand 

fgrund der V
m Ortszentru
lagen kann e
rs entstehen
nn eine Sicht

 

tung 

befindet sich 
elwirkzone. 

Verbauung im
um aus in de
eine Sichtba
tskapelle steh

Projekt zuge
planten Anla
der Ortsstraß

ar sein. 

d aufgrund d
htbarkeit aus

d der sektora
hen Beeinträc

rkt 

befindet sich
der Mittelwirk

Verbauung im
um aus in de
eine Sichtba
. Von der lei
tbeziehung e

nördlich des

m Ortsgebie
er Regel star
arkeit aufgrun
ht an der Do

ewandten Ort
agen möglich
ße aufgrund 

der mittleren
s der Ortsch

alen Neubela
chtigungen d

h nördlich de
kzone. 

m Ortsgebie
er Regel star
arkeit aufgrun
cht erhöht lie

ebenfalls nich

Windpa

s geplanten W

t sind die g
k eingeschrä
nd der Ausri
rfstraße. 

tsrändern sin
h. Einzelne A
von fehlende

n Sensibilität
haft, der Lag
astung von un
des Ortsbilde

 

es geplanten

t sind die g
k eingeschrä
nd von Breite
egenden Kap
ht ausgeschlo

ark Gnadendo
Teilguta

Windparkbere

eplanten Wi
änkt sichtbar
chtung der O

nd stellenwe
Anlagen kön
er gegenübe

 der Ortsch
e der Ortsch

nbeeinflusste
es durch visu

Windparkbe

eplanten Wi
änkt sichtbar
e und Ausric
pelle am östl
ossen werde

orf - Stronsd
achten Ortsb

11

eichs West u

indkraftanlag
r, bei einzeln
Ortsstraße e

ise Sichtbez
nnen auch vo
rliegender V

aft, der eing
haft in der M
en Sichträum
uelle Störung

ereichs Ost a

indkraftanlag
r, bei einzeln
chtung des A
lichen Ortsra

en. 

orf 
bild 

10 

und 

gen 
nen 
nt-

zie-
om 
er-

ge-
Mit-
men 
gen 

am 

gen 
nen 
An-
and 



 

Knoll  Plan

• Vo
hun

• Ins
sch
Ra
Sic
elle

 

 

4.4.2.15 K

• Die
Mit

• Au
vom
An
ste
gen

• Vo
hun
kom

• Vo
Sic

• Ins
sch
telw

nung & Berat

n den dem P
ngen zu gepl

sgesamt sind
hränkten Sic
nd der Mitte

chträumen ke
e Störungen 

KG Fallbach 

e Ortschaft b
ttelwirkzone. 

fgrund der V
m Ortszentru
lagen kann e

ehen. Aufgrun
n von einzeln

n den dem P
ngen zu gep
mmt es zu Si

n der erhöht
chtbeziehung

sgesamt sind
hränkten Sic
wirkzone und

 

tung 

Projekt zuge
lanten Anlag

d aufgrund d
htbarkeit aus
lwirkzone un
eine erheblic
zu erwarten.

efindet sich 
Fallbach ist 

Verbauung im
um aus in de
eine Sichtbar
nd des hüge
nen Anlagen 

Projekt zuge
lanten Anlag
ichtverschatt

t liegenden K
gen nicht aus

d aufgrund d
htbarkeit aus

d der sektora

ewandten Ort
en möglich.

der mittleren
s der Ortscha

nd der sektor
chen Beeinträ
. 

nördlich des
in einer Sen

m Ortsgebie
er Regel star
rkeit aufgrun
ligen Geländ
und Anlagen

ewandten Ort
gen möglich.
tungen von e

Kirche Sankt
szuschließen

der mittleren
s der Ortsch

alen Neubela

Windpa

tsrändern sin

n Sensibilität
aft, der Lage
alen Neubela
ächtigungen 

 geplanten W
nke des Fallb

t sind die g
k eingeschrä
d der Ausric

dereliefs kom
nteilen. 

tsrändern sin
Aufgrund de

einzelnen Anl

 Lambertus 
.  

n Sensibilität
haft, der Lag
astung von un

ark Gnadendo
Teilguta

nd stellenwe

 der Ortsch
e der Ortscha
astung von u
des Ortsbild

 

Windparkbere
aches geleg

eplanten Wi
änkt sichtbar
htung der Ha

mmt es zu Sic

nd stellenwe
es hügeligen 
agen und An

am östlichen

 der Ortsch
e der Ortsch

nbeeinflusste

orf - Stronsd
achten Ortsb

11

ise Sichtbez

aft, der eing
aft am äußer
unbeeinflusst
des durch vis

eichs Ost in d
en. 

indkraftanlag
r, bei einzeln
auptstraße e
chtverschattu

ise Sichtbez
Geländerelie

nlagenteilen.

n Ortsrand si

aft, der eing
haft in der M
en Sichträum

orf 
bild 

11 

zie-

ge-
ren 
ten 
su-

der 

gen 
nen 
nt-
un-

zie-
efs 
 

ind 

ge-
Mit-
men 



 

Knoll  Plan

kei
zu 

 

 

4.4.2.16 K

• Die
äuß

• Au
lag

• Vo
hun
dur

• Vo

• Ins
sch
telw
kei
zu 

 

nung & Berat

ne erheblich
erwarten. 

KG Hagendo

e Ortschaft b
ßeren Rand 

fgrund der d
gen vom Orts

n den dem P
ngen zu gep
rch das Gelä

n der Kirche 

sgesamt sind
hränkten Sich
wirkzone und
ne erheblich
erwarten. 

 

tung 

hen Beeinträc

rf 

befindet sich
der Mittelwirk

ichten Verba
szentrum aus

Projekt zuge
lanten Anlag

änderelief. 

im Ortszentr

d aufgrund d
htbarkeit aus
d der sektora
hen Beeinträc

chtigungen d

h nördlich de
kzone. 

auung im Orts
s stark einges

ewandten Ort
gen möglich.

rum sind kein

der mittleren
s der Ortscha
alen Neubela
chtigungen d

Windpa

des Ortsbilde

es geplanten

sgebiet sind 
schränkt sich

tsrändern sin
Tlw. kommt 

ne Sichtbezie

n Sensibilität
aft, der Lage

astung von un
des Ortsbilde

ark Gnadendo
Teilguta

es durch visu

 

Windparkbe

die geplante
htbar. 

nd stellenwe
es zu Sichtv

ehungen zu e

 der Ortsch
 am äußeren
nbeeinflusste
es durch visu

orf - Stronsd
achten Ortsb

11

uelle Störung

ereichs Ost a

en Windkrafta

ise Sichtbez
verschattung

erwarten. 

aft, der eing
n Rand der M
en Sichträum
uelle Störung

orf 
bild 

12 

gen 

am 

an-

zie-
gen 

ge-
Mit-
men 
gen 



 

Knoll  Plan

 

4.4.2.17 K

• Die
der

• Ge
che

• Fü
Sic
wo

• Ins
sch
telw
kei
zu 

 

nung & Berat

KG Loosdorf

e Ortschaft b
r Mittelwirkzo

emäß Sichtba
en Sichtbezie

r das Schlos
chtbarkeitsan
bei die umge

sgesamt sind
hränkten Sic
wirkzone und
ne erheblich
erwarten. 

 

tung 

f 

befindet sich 
one. 

arkeitsanalys
ehungen für 

s Loosdorf u
nalyse eine t
ebenden Geh

d aufgrund d
htbarkeit aus

d der sektora
hen Beeinträc

nordöstlich 

se sind aufgr
die Ortschaf

und die Kirch
eilweise Sich

hölzbestände

der mittleren
s der Ortsch

alen Neubela
chtigungen d

Windpa

des geplante

rund des Gel
t zu erwarten

he außerhalb
htbarkeit nic
e sichtversch

n Sensibilität
haft, der Lag
astung von un
des Ortsbilde

ark Gnadendo
Teilguta

 

en Windparkb

ändereliefs k
n. 

 der Ortscha
ht ausgeschl
attend wirke

 der Ortsch
e der Ortsch

nbeeinflusste
es durch visu

orf - Stronsd
achten Ortsb

11

bereichs Ost

keine wesen

aft kann gem
lossen werde
n.  

aft, der eing
haft in der M
en Sichträum
uelle Störung

orf 
bild 

13 

t in 

ntli-

mäß 
en, 

ge-
Mit-
men 
gen 



 

Knoll  Plan

 

4.4.2.18 K

• Die
Mit

• Au
kra

• Vo
hun
ver

• Im 
gru
wir

• Vo
zie

• Ins
sch
telw
kei
zu 

nung & Berat

KG Hagenbe

e Ortschaft b
ttelwirkzone. 

fgrund der G
aftanlagen vo

n den dem P
ngen zu gep
rschattend. 

Fall von Sch
und der Gelä
rken die umg

n der Kirche
ehungen zu e

sgesamt sind
hränkten Sic
wirkzone und
ne erheblich
erwarten. 

 

tung 

rg 

befindet sich 

Geomorpholo
om Ortszentru

Projekt zuge
lanten Anlag

hloss Hagenb
ändeform ein
ebenden Ge

e sind gemäß
erwarten. 

d aufgrund d
htbarkeit aus

d der sektora
hen Beeinträc

östlich des 

ogie und der
um aus stark

ewandten Ort
gen möglich. 

berg, das ab
geschränkte
hölzbeständ

ß Sichtbarke

der mittleren
s der Ortsch

alen Neubela
chtigungen d

Windpa

 

geplanten W

r Verbauung
k eingeschrä

tsrändern sin
Das hügelig

seits des Ort
 Sichtbezieh
e sichtversch

eitsanalyse k

n Sensibilität
haft, der Lag
astung von un
des Ortsbilde

ark Gnadendo
Teilguta

Windparkbere

 sind die ge
nkt sichtbar. 

nd stellenwe
e Geländere

ts frei gelege
ungen zu erw

hattend. 

eine wesentl

 der Ortsch
e der Ortsch

nbeeinflusste
es durch visu

orf - Stronsd
achten Ortsb

11

ichs Ost in d

eplanten Win

ise Sichtbez
elief wirkt sic

en ist, sind a
rwarten. Zude

lichen Sichtb

aft, der eing
haft in der M
en Sichträum
uelle Störung

orf 
bild 

14 

der 

nd-

zie-
cht-

uf-
em 

be-

ge-
Mit-
men 
gen 



 

Knoll  Plan

 

4.4.2.19 K

• Die
Mit

• Au
ntr

• Vo
hun
WE

• Ins
sch
telw
kei
zu 

 

nung & Berat

KG Friebritz 

e Ortschaft b
ttelwirkzone. 

fgrund des G
um aus stark

n den dem P
ngen zu gep
EAs stark ein

sgesamt sind
hränkten Sic
wirkzone und
ne erheblich
erwarten. 

 

tung 

befindet sich 

Geländerelief
k eingeschrän

Projekt zuge
planten Anlag
ngeschränkt s

d aufgrund d
htbarkeit aus

d der sektora
hen Beeinträc

östlich des 

fs sind die ge
nkt sichtbar.

ewandten Ort
gen möglich
sichtbar. 

der mittleren
s der Ortsch

alen Neubela
chtigungen d

Windpa

geplanten W

eplanten Win

tsrändern sin
. Aufgrund d

n Sensibilität
haft, der Lag
astung von un
des Ortsbilde

 

ark Gnadendo
Teilguta

 

Windparkbere

ndkraftanlage

nd stellenwe
des Geländer

 der Ortsch
e der Ortsch

nbeeinflusste
es durch visu

orf - Stronsd
achten Ortsb

11

ichs Ost in d

en vom Ortsz

ise Sichtbez
reliefs sind d

aft, der eing
haft in der M
en Sichträum
uelle Störung

orf 
bild 

15 

der 

ze-

zie-
die 

ge-
Mit-
men 
gen 



 

Knoll  Plan

 

Die nachfo
parkteil Ost

Abbildung 43

nung & Berat

lgende Fotom
t. Lediglich d

3: Fotomontag

 

tung 

montage zeig
die Rotorblätt

ge Friebritz (Q

gt den Blick 
ter von zwei 

uelle: UVE) 

Windpa

vom nördlich
Anlagen sind

ark Gnadendo
Teilguta

hen Ortsrand
d sichtbar. 

orf - Stronsd
achten Ortsb

11

 auf den Win

orf 
bild 

16 

nd-

 



 

Knoll  Plan

4.5 Zus
Bei projekt
gung der in
inanspruch
Betriebspha

Optische V
gender Fak

• Das Vo
zung vo
dieser 
nungsg
mungsa
des Ge
Alpenra
hender
Gebiete
geschie

• Die gew
zu den 

• Von de
ter Beb
mit erg
erweite
Sichtbe

• Die Ort

• Die Sic
und da

• Es kom
räumen
frei. 

 

 

 

Wien am 22

 

DI Thomas 

Staatlich be

Ingenieurko

nung & Berat

sammenfa
sgemäßer A

n der UVE fo
nahme für d
ase erheblich

Veränderunge
ktoren vertret

orhaben liegt
orgesehenen
Zonen für di

gesetz 2014
arten, auf d
ebietes, des 
aumes, auf d
r Windparks 
e mit wesent
eden.  

widmeten Si
geplanten W

en ursprünglic
bauung ergeb
geben sich vo
erungsgebiet
eziehungen z

tschaften lieg

chtbeziehung
s hügelige G

mmt zu eine
n. Von Wind

2.12. 2015 

KNOLL 

efugter und b

onsulent für L

 

tung 

assung 
Ausführung d
ormulierten M
das Vorhabe
h beeinträcht

en des Ortsb
tbar sind: 

t innerhalb d
n Zonen zur 
e Windkraftn

normierten 
ie Interesse
Orts- und La
die Netzinfra
sowie auf ei
tlichen Vorbe

edlungsgebie
Windenergiea

chen Siedlun
ben sich kau
orwiegend vo
en mit locke
zu den Windk

gen oft in Nie

gen auf den 
Geländerelief 

r sektoralen 
denergieanla

 

beeideter Ziv

Landschaftsp

es gegenstä
Maßnahmen w
en noch durc
tigt.  

bildes sind z

er im Landes
Windkraftnut
nutzung war 
 Abstandsre
n des Natur
andschaftsbil
astruktur, auf
ine regionale
ehalten gege

ete befinden
anlagen.  

ngsbereichen
um Sichtbezi
on den Ortsr
erer Verbauu
kraftanlagen.

ederungen. 

 Windpark s
eingeschrän

Neubelastu
agen unbeei

viltechniker 

planung 

Windpa

ändlichen Vo
wird das Ort
ch visuelle S

zu vermerken

sraumordnun
tzung (§ 20-Z
insbesonder

egelungen z
rschutzes, de
ldes, des To
f die Erweite

e Ausgewoge
en die Windkr

n sich in zum

n der Ortsker
ehungen zum

randbereiche
ung sowie v
.  

sind bereichs
nkt. 

ng von vorm
nflusste Sic

ark Gnadendo
Teilguta

rhabens unt
sbild weder d

Störungen in

n, die jedoch

ngsprogramm
Zonen). Bei d
re auf die im
u windkrafts
er ökologisc
urismus, des
erungsmöglic
enheit Bedac
raftnutzung w

mindest 1200

rne mit gesch
m geplanten 

en bzw. von d
on erhöhten

sweise durch

mals unbeein
hträume ble

orf - Stronsd
achten Ortsb

11

er Zugrunde
durch Fläche
 der Bau- u

h aufgrund f

m Windkraftn
der Festlegu

m NÖ Raumo
sensiblen W
chen Wertigk
s Schutzes d
chkeiten bes
cht zu nehme
wurden so au

0 m Entfernu

hlossener dic
Windpark. S

den Siedlung
n Standpunkt

h Waldfläche

nflussten Sic
eiben weiterh

orf 
bild 

17 

ele-
en-
und 

fol-

ut-
ung 
rd-

Wid-
keit 
des 
te-
en. 
us-

ung 

ch-
So-
gs-
ten 

en, 

cht-
hin 



Windpark Gnadendorf - Stronsdorf 
 Teilgutachten Wohn- und Baulandnutzung 

 

Knoll  Planung & Beratung  118 

5 Teilgutachten Wohn- und Baulandnutzung 

5.1 Aufgabenstellung 
Gegenstand des vorliegenden Teilgutachtens ist die Bewertung der Umweltauswirkun-
gen des geplanten Windparks auf den Fachbereich Wohn- und Baulandnutzung. 

Gemäß dem Schreiben der RU4 (Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Umweltrecht) 
werden für den Fachbereich Wohn- und Baulandnutzung folgende Fragestellungen für 
die Bau- und Betriebsphase untersucht: 

• Wird durch das Vorhaben die gegebene Lärmimmissionssituation in gewidmeten 
Siedlungsgebieten beeinflusst? Wie werden diese Beeinflussungen aus fachlicher 
Sicht bewertet? Werden verbindliche Grenz- bzw. anerkannte Richtwerte über-
schritten, und wie werden diese Überschreitungen bewertet? 

• Werden durch den Schattenwurf gewidmete Siedlungsgebiete beeinflusst? Wie 
werden die erwarteten Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung der gegebenen 
Schattenwurfdauer aus fachlicher Sicht bewertet? 

• Werden durch Flächeninanspruchnahme für das Vorhaben gewidmete Siedlungs-
gebiete beeinträchtigt? Wie wird diese Beeinflussung aus fachlicher Sicht bewer-
tet? 

• Werden gewidmete Siedlungsgebiete durch Zerschneidung der Landschaft beein-
trächtigt? Wie wird diese Beeinträchtigung aus fachlicher Sicht bewertet? 

• Werden gewidmete Siedlungsgebiete durch visuelle Störungen beeinflusst? Wie 
wird diese Beeinträchtigung aus fachlicher Sicht bewertet? 

5.2 Rechtliche Grundlagen  
§ 20 (2) NÖ Raumordnungsgesetz 2014 (NÖ ROG 2014): 

„(2) Das Grünland ist entsprechend den örtlichen Erfordernissen und naturräumlichen 
Gegebenheiten in folgende Widmungsarten zu gliedern:“ 

….. 

„19. Windkraftanlagen: 

Flächen für Anlagen zur Gewinnung elektrischer Energie aus Windkraft mit einer Eng-
passleistung von mehr als 20 kW; erforderlichenfalls unter Festlegung der Anzahl der 
zulässigen Windkraftanlagen und der zulässigen Nabenhöhe am gleichen Standort. Es 
ist ausreichend, wenn die für das Fundament einer Windkraftanlage erforderliche Flä-
che gewidmet wird.“ 

 

§20 (3a) NÖ Raumordnungsgesetz 2014 (NÖ ROG 2014): 

„Bei der Widmung einer Fläche für Windkraftanlagen müssen 

1. eine mittlere Leistungsdichte des Windes von mindestens 220 Watt/m² in 130 m 
Höhe über dem Grund vorliegen und 

2. folgende Mindestabstände eingehalten werden: 
• 1.200 m zu gewidmetem Wohnbauland und Bauland-Sondergebiet mit erhöh-

tem Schutzanspruch 
• 750 m zu landwirtschaftlichen Wohngebäuden und erhaltenswerten Gebäuden 

im Grünland (Geb), Grünland Kleingärten und Grünland Campingplätzen 
• 2.000 m zu gewidmetem Wohnbauland (ausgenommen Bauland-Gebiete für 

erhaltenswerte Ortsstrukturen), welches nicht in der Standortgemeinde liegt. 
Wenn sich dieses Wohnbauland in einer Entfernung von weniger als 800 m zur 
Gemeindegrenze befindet, dann beträgt der Mindestabstand zur Gemeinde-
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grenze 1.200 m. Mit Zustimmung der betroffenen Nachbargemeinde(n) kann 
der Mindestabstand von 2.000 m auf bis zu 1.200 m reduziert werden. 

Bei der Widmung derartiger Flächen ist auf eine größtmögliche Konzentration von 
Windkraftanlagen hinzuwirken und die Widmung von Einzelstandorten nach Möglichkeit 
zu vermeiden.“ 

 

5.3 Beurteilungsmethodik 

5.3.1 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum wird aus den Gemeindegebieten, die möglicherweise von 
Auswirkungen betroffen sind, gebildet. Abgeleitet aus dem NÖ ROG 2014 (Mindestab-
stände § 20 (3a)) erfolgt die Abgrenzung des Untersuchungsraumes durch einen Puf-
ferbereich von 2 km um die geplanten Windenergieanlagen.  

5.3.2 Wirkfaktoren 

Die Auswirkungen des Vorhabens werden entsprechend der Fragestellung mittels fol-
gender Wirkfaktoren bewertet: 

• Schattenwurf 

• Lärmimmission 

• Visuelle Störungen 

• Flächeninanspruchnahme 

• Zerschneidung der Landschaft 

5.3.2.1 Schattenwurf 

Mit diesem Wirkfaktor wird der Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß gewidmete 
Siedlungsgebiete durch Schattenwurf beeinträchtigt werden.  

Wie alle größeren Gebäude werfen auch Windenergieanlagen bei Sonnenschein ihren 
Schatten auf die Umgebung. Unangenehm für Anwohner ist der sog. Stroboskop- oder 
Discoeffekt. Die erwarteten Beeinträchtigungen werden unter Berücksichtigung der 
gegebenen Schattenwurfdauer aus fachlicher Sicht bewertet. Gemäß Planungsgrund-
lagen aus dem bundesdeutschen Raum wird eine Einwirkung durch zu erwartenden, 
periodischen Schattenwurf als nicht erheblich belästigend angesehen, wenn die astro-
nomisch maximal mögliche Schattendauer (worst case) nicht mehr als 30 Minuten täg-
lich und max. 30 Stunden pro Jahr beträgt. 

5.3.2.2 Lärmimmission 

Mit diesem Wirkfaktor wird der Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß gewidmete 
Siedlungsgebiete durch Lärmimmissionen beeinträchtigt werden. Im UVP-Teilgutachten 
Lärm wird geprüft, ob anerkannte Grenz- bzw. Richtwerte (siehe UVP-Teilgutachten 
Lärmschutz) überschritten werden. Die Ergebnisse aus dem UVP-Teilgutachten Lärm-
schutz werden aus fachlicher Sicht bewertet. 

5.3.2.3 Visuelle Störungen 

Mit diesem Wirkfaktor wird der Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß gewidmete 
Siedlungsgebiete durch visuelle Störungen beeinträchtigt werden.  

5.3.2.4 Flächeninanspruchnahme 

Mit diesem Wirkfaktor wird der Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß gewidmete 
Siedlungsgebiete durch Flächeninanspruchnahme beeinträchtigt werden.  
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5.3.2.5 Zerschneidung der Landschaft / optische Barrierewirkung 

Mit diesem Wirkfaktor wird der Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß gewidmete 
Siedlungsgebiete durch Zerschneidung der Landschaft /optische Barrierewirkung be-
einträchtigt werden. 

Die optische Barrierewirkung einer einzelnen Windkraftanlage ist im Vergleich zu tech-
nischen Bauwerken wie Brücken, Dämmen oder Lärmschutzwänden auf Grund des 
vergleichsweise geringen Mastdurchmessers und der schlanken Rotorblätter generell 
wesentlich geringer. Durch die zusammenfassende Aufstellung mehrerer Anlagen im 
Rahmen eines Windparks kann bei ungünstigen Blickwinkeln infolge Aneinander- oder 
Hintereinanderreihung mehrerer Windenergieanlagen ein größerer Teil des Sichtfeldes 
verschattet werden. Mehrere nebeneinander situierte Windkraftanlagen können von 
bestimmten Blickwinkeln aus Sichtbarrieren bilden und den Hintergrund weitestgehend 
verdecken. Durch die Vielzahl an Einzelelementen kann somit auch die Orientierungs-
funktion einer Landmarke oder einer markanten Geländestruktur entsprechend einge-
schränkt werden.  
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vegetationskundliche Besonderheit wird durch das gegenständliche Vorhaben nicht 
berührt. 

Zurzeit führt die Gemeinde Gnadendorf als örtliches Raumordnungsprogramm nur den 
Flächenwidmungsplan. 
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5.5 Auswirkungsanalyse 

5.5.1 Schattenwurf 

Eine unerwünschte Auswirkung beim Betrieb einer Windenergieanlage ist der Schat-
tenwurf des sich drehenden Rotors. Helligkeitsschwankungen dieser Art wirken auf den 
Menschen störend und sind auf längere Dauer nicht zumutbar.  

Gemäß dem UVP-Teilgutachten Maschinenbautechnik ist ersichtlich, „dass an den 
Immissionspunkten 5 bis 8 kein Schattenwurf festgestellt werden konnte. In IP10 wurde 
zwar ein Schattenwurf errechnet, dieser liegt jedoch unterhalb der einzuhaltenden 
Grenzwerte. Im IP 2 kommt es jedoch zu einer Überschreitung der max. erlaubten Wer-
te, sodass Maßnahmen erforderlich sind. Insofern ist geplant, die Windkraftanlage GD3 
abzuschalten, sollte die Schattenbelastung am IP 2 die Grenzwerte von max. 30 Minu-
ten/Tag oder 30 Stunden/Jahr überschreiten.“ 

„Angemerkt wird, dass bei der Berechnung der Beschattungsdauer vom „worst case“ 
ausgegangen wurde, dies bedeutet u. a. 

• die Sonne scheint ganztägig 
• die Windenergieanlagen sind ständig in Bewegung 
• die Sonneneinstrahlung fällt senkrecht auf die Rotorkreisfläche, d. h die Wind-

richtung entspricht dem Anstrahl - (Azimutwinkel) der Sonne“ 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen können erhebliche Beeinträchtigungen auf 
gewidmete Siedlungsgebiete durch Schattenwurf demnach ausgeschlossen werden. 

5.5.2 Lärmimmission 

Bauphase 

Im UVP-Teilgutachten Lärmschutz kommt der Sachverständige zu folgendem Ergebnis: 

Bei den angeführten, hohen Belastungen, bei den Szenarien Kabelverlegung und 
Wegebauarbeiten handelt es sich um Bauarbeiten, die nur eine sehr kurze Baudauer 
benötigen. Die Expositionszeit wird in der UVE erfahrungsgemäß je Immissionspunkt 
mit maximal drei Tagen angeführt. Abgesehen von den angeführten, kurzzeitig hohen 
Belastungen stellen sich die baubedingten Immissionen in den übrigen Szenarien der 
Bauphase als unkritisch dar. 

„In der Bauphase kann durch die formulierten Auflagen ein Schutzniveau erreicht 
werden, welches sich bei anderen, vergleichbaren Baustellen als schalltechnisch 
vertretbar herausgestellt hat. Für lärmarme Tätigkeiten, welche auch nachts und auch 
am Wochenende erfolgen sollen, werden entsprechende Emissionsbegrenzungen in 
Auflage 1) formuliert. Im Übrigen wird auf die formulierten Auflagen zur Bauphase und 
Betriebsphase in Kapitel 0.1 wird verwiesen.“ 

„Für den baustelleninduzierten Lkw-Verkehr auf öffentlichen Straßen konnte 
nachgewiesen werden, dass Emissionszunahmen unter dem Irrelevanzkriterium der 
Bauphase von 3 dB liegen und daher zu vernachlässigen sind. Im Sinne einer Worst-
Case-Betrachtung wurden für den Baustellenverkehr dabei ausschließlich schwere Lkw 
angenommen.“ 

Erhebliche Beeinträchtigungen auf gewidmete Siedlungsgebiete in der Bauphase kön-
nen demnach ausgeschlossen werden. 

Betriebsphase 

Im UVP-Teilgutachten Lärmschutz kommt der Sachverständige zu folgendem Ergebnis: 

„Unter Zugrundelegung der nach einschlägigen technischen Richtlinien und Normen 
durchgeführten Untersuchungen ist davon auszugehen, dass in der Betriebsphase, bei 
Einhaltung der formulierten Auflagen, bei der nächstgelegenen Wohnnachbarschaft 
keine relevanten Immissionen einwirken.“ 
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Schlussfolgerung: 

Optische Veränderungen von gewidmeten Siedlungsgebieten sind zu vermerken, die 
jedoch aufgrund folgender Faktoren vertretbar sind: 

• Das Vorhaben liegt innerhalb der im Landesraumordnungsprogramm Windkraftnut-
zung vorgesehenen Zonen zur Windkraftnutzung (§ 20-Zonen). Bei der Festlegung 
dieser Zonen für die Windkraftnutzung war insbesondere auf die im NÖ Raumord-
nungsgesetz 2014 normierten Abstandsregelungen zu windkraftsensiblen Wid-
mungsarten, auf die Interessen des Naturschutzes, der ökologischen Wertigkeit 
des Gebietes, des Orts- und Landschaftsbildes, des Tourismus, des Schutzes des 
Alpenraumes, auf die Netzinfrastruktur, auf die Erweiterungsmöglichkeiten beste-
hender Windparks sowie auf eine regionale Ausgewogenheit Bedacht zu nehmen. 
Gebiete mit wesentlichen Vorbehalten gegen die Windkraftnutzung wurden so aus-
geschieden.  

• Die gewidmeten Siedlungsgebiete befinden sich in zumindest 1200 m Entfernung 
zu den geplanten Windenergieanlagen.  

• Von den ursprünglichen Siedlungsbereichen der Ortskerne mit geschlossener dich-
ter Bebauung ergeben sich kaum Sichtbeziehungen zum geplanten Windpark. So-
mit ergeben sich vorwiegend von den Ortsrandbereichen bzw. von den Siedlungs-
erweiterungsgebieten mit lockerer Verbauung sowie von erhöhten Standpunkten 
Sichtbeziehungen zu den Windkraftanlagen.  

• Die Sichtbeziehungen auf den Windpark sind bereichsweise durch Waldflächen, 
und das hügelige Geländerelief eingeschränkt. 

• Es kommt zu einer sektoralen Neubelastung von vormals unbeeinflussten Sicht-
räumen. Von Windenergieanlagen unbeeinflusste Sichträume bleiben weiterhin 
frei. 
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6 Teilgutachten Sach- und Kulturgüter 

6.1 Aufgabenstellung 
Gegenstand des vorliegenden Teilgutachtens ist die Bewertung der Umweltauswirkun-
gen des geplanten Windparks auf den Fachbereich Sach- und Kulturgüter. 

Gemäß dem Schreiben der RU4 (Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Umweltrecht) 
werden für den Fachbereich Sach- und Kulturgüter folgende Fragestellungen für die 
Bau- und Betriebsphase untersucht: 

• 1. „Werden Sach- u. Kulturgüter durch Flächeninanspruchnahme für das Vor-
haben beeinträchtigt? Wie wird diese Beeinträchtigung aus fachlicher Sicht 
bewertet? Sind in den Unterlagen ausreichende Maßnahmen zur Vermeidung 
bzw. Verminderung der Beeinträchtigung vorgesehen oder werden weitere 
Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen? 

• 2. Werden Sach- u. Kulturgüter durch visuelle Störungen beeinflusst? Wie wird 
diese Beeinträchtigung aus fachlicher Sicht bewertet?“ 

6.2 Beschreibung des Ist-Zustandes und der Auswirkungen 

6.2.1 Kulturgüter 

Im Folgenden werden die Kulturgüter im Nahbereich des Vorhabens behandelt. Kultur-
güter außerhalb des Projektumfeldes werden im Teilgutachten Ortsbild und im Teilgut-
achten Freizeit/Erholung/Fremdenverkehr behandelt.  

6.2.1.1 Kleindenkmäler 

Im Untersuchungsraum finden sich diverse Kleindenkmäler. Kleindenkmäler nahe von 
Baumaßnahmen wurden gemäß UVE in den Plan Landschaftsbild, Ortsbild und Kultur-
güter aufgenommen.  

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen wird folgende Maßnahme formuliert:  

• Sicherung und Berücksichtigung der im Nahbereich der Baustellenbereiches 
(Windenergieanlagen, Zuwegung, Erdkabeltrasse) befindlichen Kleindenkmäler 
zur Vermeidung von Beeinträchtigungen. 

 

Unter Berücksichtigung der Maßnahme sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von 
Kleindenkmälern zu erwarten. 

6.2.1.2 Bodendenkmale, Archäologische Fundstellen 

Gemäß UVE sind potentielle Beeinträchtigungen von Bodendenkmälern möglich, die im 
Bereich der Fundamente der geplanten Anlagen liegen könnten. Diesbezüglich wurde 
eine archäologische Prospektion durchgeführt.  

Gemäß UVE (Juni 2015) wird folgende Maßnahme vorgeschlagen: 

„Archäologische Baubegleitung im Sinne einer stichprobenartigen Beobachtung der 
Bodenaufschlüsse durch archäologische Fachkräfte. Sollten Bodendenkmäler angetrof-
fen werden, so wird die weitere Vorgangsweise mit dem Bundesdenkmalamt abge-
stimmt.“ 

Gemäß der UVE-Nachreichung (119_Stellungnahme Bundesdenkmalamt) wird aufbau-
end auf die Stellungnahme (BDA-56290.obj/0114-ARCHÄO/2015) des Bundesdenk-
malamtes vom 25.06.2015 folgendes präzisiert: 

„Die im Fachbeitrag „Landschaftsbild, Ortsbild, Kulturgüter und Erholung“ (Dok.Nr. 95, 
S.63) der Einreichung vom 12.06.2015 beschriebenen Maßnahmen in Bezug auf evtl. 
vorhandene Bodendenkmäler wird dahin gehend präzisiert, als dass keine stichproben-
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artige, sondern eine durchgehende archäologische Baubegleitung während des Hu-
musabtrags für die geplanten Anlagenstandorte GD1, GD2, GD3, GD4, GD6 sowie SD1 
und SD2 vorgesehen wird.“ 

Im ggst. Gutachten wird zusätzlich folgende Maßnahme formuliert: 

• Rechtzeitig vor Baubeginn ist die weitere Vorgehensweise bezüglich archäolo-
gischer Fundstellen mit dem Bundesdenkmalamt abzustimmen. 
 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
von Bodendenkmälern durch Flächeninanspruchnahme zu erwarten. 

 

6.2.2 Sachgüter 

Als Sachgüter werden Gebäude, öffentliche Verkehrsinfrastruktur, das landwirtschaftli-
che Wegenetz und Einbauten definiert. Der Themenbereich Sachgüter wird u.a. auch 
im UVP-Teilgutachten Maschinenbau und Elektrotechnik behandelt.  

Im Projektgebiet befinden sich die B6, die L3076, Gashochdruckleitungen der Gas-
Connect und einige Bohrsonden der OMV, Mittelspannungsleitungen der Netz Nieder-
österreich und Transportleitungen der EVN Wasser GmbH. 

Zum Thema Einbauten wird im UVP-Teilgutachten Maschinenbautechnik folgendes 
angemerkt: 

Relevant für ggst. Begutachtung ist der Abstand der WKA GD5 zur Hochdruckgaslei-
tung GasConnect DN300 PN64 mit 299m. Da dieser Wert jedoch größer als das 1,1 
fache der Nabenhöhe ist, ist der Abstand ausreichend.“ 

Gemäß UVE wird folgendes zum Thema Sachgüter angemerkt: 

Netz Niederösterreich GmbH 

• Im Nahbereich der Anlagen SD2 und GD6 verläuft eine 20kV Freileitung, zu 
welcher die geforderten Mindestabstände eingehalten werden. 

• Weiters verlaufen im Nahbereich der SD2 und GD6 Leitungen der EVN Wasser 
GmbH. Vor Baubeginn wird die EVN Wasser GmbH von der Verkabelungsfirma 
bzw. der Bauleitung informiert und ein entsprechendes Vorgehen abgestimmt 
werden. 

• Die externe Kabeltrasse in das UW Laa an der Thaya quert die Erdgashoch-
druckleitung Laa Industrie PE DN 100 PN 10, die 110kV Freileitung UW Pern-
hofen – UW Laa an der Thaya, welche eine Gemeinschaftsleitung mit der ÖBB-
Infrastruktur AG darstellt, eine Erdgasmitteldruckleitung, und diverse 20kV 
Freileitungen und Nachrichtenleitungen. In diesem Bereich wird die Kabeltras-
se, wenn nötig, in offener Bauweise verlegt. Vor Baubeginn wird in Abstim-
mung mit dem Betreiber eine geeignete Bauausführung gewählt. 

NÖ Landesstraßenverwaltung 

• Die Bundesstraße B6 und die Landesstraße L3076 sind von Baumaßnahmen 
des Vorhabens betroffen. Ein Teil der geplanten Zuwegung des Vorhabens be-
inhaltet die Benutzung dieser Straßen, die B6 von km 36 bis 37,5 und die 
L3076 von km 11,5 bis 13. Weiters ist geplant die L3076 an zwei Stellen (ca. 
bei km 13,4 und 20,7), die B6 (ca. bei km 37,4) und die L20 (ca. bei km 19,7) 
voraussichtlich mittels Spülbohrverfahren mindestens 1m unterhalb der befes-
tigten Fahrbahn zu queren. Dies ist notwendig um die erzeugte Energie der 
geplanten Anlagen im UW Laa an der Thaya einzuspeisen. 

• Von km 13,4 bis zu km 13,7 sollen Mittelspannungskabel in das westliche 
Straßenbankett der L3076, wenn möglich mittels Kabelpflug, verlegt werden. 
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• Bezüglich des Vorhabens, insbesondere der Zuwegung und Kabelführung wur-
de die Straßenmeisterei Laa an der Thaya bzw. die Straßenbauabteilung 3 in-
formiert und die prinzipielle Umsetzbarkeit geklärt. Vor Baubeginn sind die De-
tails mit den zuständigen Stellen zu klären. 

• Zur Zeit ist der Bau einer südlichen Umfahrung von Laa an der Thaya geplant. 
Die geplante Kabeltrasse des gegenständlichen Vorhabens quert die Trasse 
der Umfahrung. Hierfür kann eventuell bei Bau der Umfahrung entsprechende 
Leerrohre mitverlegt werden in welches die 20kV Kabel bzw. die Kommunikati-
onskabel im Nachhinein gezogen werden können. Es wird vor Baubeginn mit 
der Straßenmeisterei Kontakt aufgenommen. Sollten keine Leerrohre verlegt 
werden ist es geplant die Umfahrung mittels Spülbohrung zu queren. Dies wur-
de auch in den Vorhabensauswirkungen so berücksichtigt (z.B. Bauschall) um 
den worst case abzubilden. 

ÖBB-Infrastruktur AG 

• Die externe Kabeltrasse in das UW Laa an der Thaya quert die 110kV-
Bahnstromleitung Nr.185 UW Mistelbach – UW Zellerndorf (Spannfeld 87-88) 
welche eine Gemeinschaftsleitung mit der Netz Niederösterreich darstellt. In 
diesem Bereich wird die Kabeltrasse, wenn nötig, in offener Bauweise verlegt. 
Vor Baubeginn wird in Abstimmung mit dem Betreiber eine geeignete Bauaus-
führung gewählt. 

OMV Austria Exploration & Production GmbH 

• Im Vorhabensgebiet befinden sich diverse Sonde bzw. Bohrlöcher der OMV zu 
welcher der einzuhaltende Mindestabstand deutlich eingehalten wird. 

Gas Connect 

• Die externe Kabeltrasse (und auch Teile der Zuwegung) quert die Leitungsan-
lage G00-011 DN 300 PN 64 und die Leitungsanlage G00-016 DN 150 PN 70. 
In diesem Bereich wird die Kabeltrasse in offener Bauweise verlegt. Vor Bau-
beginn wird in Abstimmung mit dem Betreiber eine geeignete Bauausführung 
gewählt. Die geforderten Mindestabstände der geplanten Windkraftwerke zur 
Leitungsanlage werden eingehalten. 

 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Sachgütern wird im ggst. Gutachten zu-
sätzlich folgende Maßnahme formuliert: 

• Rechtzeitig vor Baubeginn ist die genaue Lage sämtlicher betroffener Sachgü-
ter in Kooperation mit den Betreibern/Eigentümern zu bestimmen. Um Schäden 
an Sachgütern oder Gefährdungen zu vermeiden, sind rechtzeitig vor Baube-
ginn mit den betroffenen Betreibern/Eigentümern geeignete Maßnahmen fest-
zulegen bzw. Vereinbarungen zu treffen. Sämtliche auftretende Schäden an 
Sachgütern sind durch den Projektwerber nach dem Verursacherprinzip zu be-
heben / abzugelten. 

Des Weiteren wird auf das Teilgutachten für Elektrotechnik verwiesen. 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
von Sachgütern durch Flächeninanspruchnahme zu erwarten. 
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